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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Manuela WILD als Einzelrichterin 

über die Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Irak, vertreten durch ARGE Rechtsberatung 

– Diakonie und Volkshilfe, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl 

– Regionaldirektion  XXXX – vom XXXX , Zl. XXXX , nach Durchführung einer mündlichen 

Verhandlung am 11.03.2020, zu Recht erkannt: 

A) Die Beschwerde wird als unbegründet a b g e w i e s e n .  

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG n i c h t  z u l ä s s i g .  

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

1. Mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (im Folgenden: belangte 

Behörde) vom XXXX , Zl. XXXX , wurde der Antrag von XXXX , geb.  XXXX (in weiterer Folge: BF) 

vom  XXXX  auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 AsylG (Spruchpunkt I.) und hinsichtlich der Zuerkennung 

des Status des subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 8 AsylG in Bezug auf den Herkunftsstaat 

Irak (Spruchpunkt II.) abgewiesen. Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen 

Gründen wurde gemäß § 57 AsylG nicht erteilt (Spruchpunkt III). Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 

iVm § 9 BFA-VG, wurde gegen den BF eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Absatz 2 Z 2 

FPG erlassen (Spruchpunkt IV.) und gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass seine 

Abschiebung gemäß § 46 FPG in den Irak zulässig sei (Spruchpunkt V.). Gemäß § 55 Abs. 1 bis 

3 FPG betrage die Frist für die freiwillige Ausreise 14 Tage ab Rechtskraft der 

Rückkehrentscheidung (Spruchpunkt VI.). 
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2. Gegen den im Spruch genannten Bescheid erhob der Vertreter des BF fristgerecht 

Beschwerde. 

Die gegenständliche Beschwerde wurde mit dem maßgeblichen Verwaltungsakt am 

12.10.2018 dem Bundesverwaltungsgericht vorgelegt. 

3. Am 11.03.2020 wurde am Bundesverwaltungsgericht eine mündliche Verhandlung im 

Beisein des BF und seiner Rechtsvertreterin durchgeführt.  

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung legte die Rechtsvertreterin eine schriftliche 

Stellungnahme zu den aktuellen Länderberichten vor.  

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen 

1.1. Der BF ist irakischer Staatsangehörige, bekennt sich zum sunnitisch muslimischen Glauben 

und gehört der kurdischen Volksgruppe an. Der BF ist ledig und hat keine Sorgepflichten. Er 

stammt aus XXXX , wo er bis zu seiner Ausreise mit seinen Eltern, seinem Bruder und seiner 

Schwester in einem Eigentumshaus im Bezirk  XXXX lebte. 

Der BF besuchte neun Jahre lang in  XXXX die Schule und schloss diese  XXXX  ab. Anschließend 

war er als Hilfsarbeiter in einem Musikgeschäft tätig und machte sich  XXXX  als Musiker und 

Musikgeschäftsinhaber in Sulaimaniya selbständig. Nach seiner zweiten Ausreise aus dem Irak 

am  XXXX  war der BF in einem Restaurant in der  XXXX tätig.  

1.2. Der BF reiste erstmals am  XXXX  aufgrund der allgemeinen Lage legal aus dem Irak in die 

Türkei aus und gelangte anschließend schlepperunterstützt mit einem Boot nach 

Griechenland. In Folge reiste er teils schlepperunterstützt über Mazedonien, Serbien und 

Ungarn bis nach Österreich und stellte am  XXXX  den gegenständlichen Antrag auf 

internationalen Schutz.  

Am  XXXX  kehrte der BF unter Inanspruchnahme der Rückkehrhilfe freiwillig aus dem 

Bundesgebiet in den Irak zurück, reiste am  XXXX  erneut illegal aus dem Irak in die Türkei aus, 

wo er sich für einen Zeitraum von einem Jahr in  XXXX aufhielt.  

Am  XXXX  reiste der BF neuerlich ins Bundesgebiet ein und wurde am  XXXX aufgegriffen. 

Der BF war nie politisch aktiv und auch nie Mitglied einer bewaffneten Gruppierung.  
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1.3. Der BF verfügt im Herkunftsstaat über familiären Anschluss. In  XXXX leben nach wie vor 

seine Eltern, sein Bruder und seine Schwester sowie sein Onkel väterlicherseits. Der BF steht 

mit seinen Familienangehörigen, welche inzwischen innerhalb des Bezirkes einen neuen 

Wohnsitz haben, in Kontakt. 

Der Vater des BF ist aufgrund einer psychischen Erkrankung seit 2006 pensioniert. Der Onkel 

des BF unterstützt seitdem die Familie finanziell.  

Der BF ist gesund und arbeitsfähig und ist mit den kulturellen Gepflogenheiten seines 

Heimatlandes vertraut. 

1.4. Der BF verfügt über keine Familienangehörigen im österreichischen Bundesgebiet. Er hat 

bereits gute Deutschkenntnisse erworben und besucht seit dem  XXXX  einen Deutschkurs bei 

der „ XXXX “ (Niveau A 2). Der BF ist unbescholten und bezieht Leistungen aus der 

Grundversorgung. Er leistete für einige Monate gemeinnützige Tätigkeiten im 

Asylwerberheim am XXXX . Der BF verfügt über keinen österreichischen Freundes- und 

Bekanntenkreis. 

1.5. Hinsichtlich der asyl- und abschiebungsrelevanten Lage im Irak, legt das erkennende 

Gericht seiner Entscheidung folgendes zu Grunde:  

 aktuelle Version der Länderfeststellungen der Staatendokumentation zum Irak vom 

17.03.2020 

 Anfragebeantwortung zum Irak: „Informationen zu einem Mitglied der Patriotischen 

Union Kurdistan (PUK); Verbindungen dieses Mitglieds bzw. der PUK zum Salafismus“ 

vom 31.07.2020 

 Anfragebeantwortung zum Irak: Sulaimaniya: „Überwachung der Einhaltung religiöser 

Vorschriften durch Familie und Gesellschaft, religiöse Prägung des Alltagslebens, 

Einstellung gegenüber Musik und Kultur“ vom 31.07.2020 

Politische Lage 

Kurdische Region im Irak (KRI) / Autonome Region Kurdistan 

Die Kurdische Region im Irak (KRI) wird in der irakischen Verfassung, in Artikel 121, Absatz 5 anerkannt (Rudaw 

20.11.2019). Die KRI besteht aus den Gouvernements Erbil, Dohuk und Sulaymaniyah. sowie aus dem im Jahr 

2014 durch Ministerratsbeschluss aus Sulaymaniyah herausgelösten Gouvernement Halabja, wobei dieser 

Beschluss noch nicht in die Praxis umgesetzt wurde. Verwaltet wird die KRI durch die kurdische Regionalregierung 

(KRG) (GIZ 1.2020a). 
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Das Verhältnis der Zentralregierung zur KRI hat sich seit der Durchführung eines Unabhängigkeitsreferendums in 

der KRI und einer Reihe zwischen Bagdad und Erbil „umstrittener Gebiete“ ab dem 25.9.2017 deutlich 

verschlechtert. Im Oktober 2017 kam es sogar zu lokal begrenzten militärischen Auseinandersetzungen (AA 

12.1.2019). Der langjährige Präsident der KRI, Masoud Barzani, der das Referendum mit Nachdruck umgesetzt 

hatte, trat als Konsequenz zurück (GIZ 1.2020a). 

Der Konflikt zwischen Bagdad und Erbil hat sich im Lauf des Jahres 2018 wieder beruhigt, und es finden seither 

regelmäßig Gespräche zwischen den beiden Seiten statt. Grundlegende Fragen wie Öleinnahmen, 

Haushaltsfragen und die Zukunft der umstrittenen Gebiete sind jedoch weiterhin ungelöst zwischen Bagdad und 

der KRI (AA 12.1.2019). 

Die KRI ist seit Jahrzehnten zwischen den beiden größten Parteien geteilt, der Kurdischen Demokratischen Partei 

(KDP), angeführt von der Familie Barzani, und deren Rivalen, der Patriotischen Union Kurdistans (PUK), die vom 

Talabani-Clan angeführt wird (France24 22.2.2020; vgl. KAS 2.5.2018). Die KDP hat ihr Machtzentrum in Erbil, die 

PUK ihres in Sulaymaniyah. Beide verfügen einerseits über eine bedeutende Anzahl von Sitzen im Irakischen 

Parlament und gewannen andererseits auch die meisten Sitze bei den Wahlen in der KRI im September 2018 

(CRS 3.2.2020). Der Machtkampf zwischen KDP und PUK schwächt einerseits inner-kurdische Reformen und 

andererseits Erbils Position gegenüber Bagdad (GIZ 1.2020a). Dazu kommen Gorran („Wandel“), eine 2009 

gegründete Bewegung, die sich auf den Kampf gegen Korruption und Nepotismus konzentriert (KAS 2.5.2018; 

vgl. WI 8.7.2019), sowie eine Reihe kleinerer islamistischer Parteien (KAS 2.5.2018). 

Auch nach dem Rücktritt von Präsident Masoud Barzani teilt sich die Barzani Familie die Macht. Nechirvan 

Barzani, langjähriger Premierminister unter seinem Onkel Masoud, beerbte ihn im Amt des Präsidenten der KRI. 

Masrour Barzani, Sohn Masouds, wurde im Juni 2019 zum neuen Premierminister der KRI ernannt (GIZ 1.2020a) 

und im Juli 2019 durch das kurdische Parlament bestätigt (CRS 3.2.2020). 

Proteste in der KRI gehen auf das Jahr 2003 zurück. Die Hauptforderungen der Demonstranten sind dabei gleich 

geblieben und drehen sich einerseits um das Thema Infrastrukturversorgung und staatliche Leistungen (Strom, 

Wasser, Bildung, Gesundheitswesen, Straßenbau, sowie die enormen Einkommensunterschiede) und 

andererseits um das Thema Regierungsführung (Rechenschaftspflicht, Transparenz und Korruption) (LSE 

4.6.2018). Insbesondere in der nordöstlichen Stadt Sulaymaniyah kommt es zu periodischen Protesten, deren 

jüngste im Februar 2020 begannen (France24 22.2.2020). 

Quellen: 

- AA - Auswärtiges Amt (12.1.2019): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1457267/4598_1548939544_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-

und-abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2018-12-01-2019.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- CRS - Congressional Research Service (3.2.2020): Iraq and U.S. Policy, 

https://fas.org/sgp/crs/mideast/IF10404.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- France24 (22.2.2020): Iraqi Kurds rally against 'corruption' of ruling elite, 

https://www.france24.com/en/20200222-iraqi-kurds-rally-against-corruption-of-ruling-elite, Zugriff 13.3.2020 

- GIZ - Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (1.2020a): Geschichte & Staat, 

https://www.liportal.de/irak/geschichte-staat/, Zugriff 13.3.2020 
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- KAS - Konrad Adenauer Stiftung (2.5.2018): Mapping the Major Political Organizations and Actors in Iraq since 

2003, http://www.kas.de/wf/doc/kas_52295-1522-1-30.pdf?180501131459, Zugriff 13.3.2020 

- LSE - London School of Economics and Political Science (4.6.2018): Iraq and its regions: The Future of the 

Kurdistan Region of Iraq after the Referendum, 

http://eprints.lse.ac.uk/88153/1/Sleiman%20Haidar_Kurdistan_Published_English.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- Rudaw (20.11.2019): Will the Peshmerga reform – or be integrated into the Iraqi Army?, 

https://www.rudaw.net/english/analysis/201120191, Zugriff 13.3.2020 

- WI - Washington Institute (8.7.2019): Gorran and the End of Populism in the Kurdistan Region of Iraq , 

https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/gorran-and-the-end-of-populism-in-the-kurdistan-

region-of-iraq, Zugriff 13.3.2020 

Sicherheitslage 

Im Dezember 2017 erklärte die irakische Regierung den militärischen, territorialen Sieg über den Islamischen 

Staat (IS) (Reuters 9.12.2017; vgl. AI 26.2.2019). Die Sicherheitslage hat sich, seitdem verbessert (FH 4.3.2020). 

Ende 2018 befanden sich die irakischen Sicherheitskräfte (ISF) in der nominellen Kontrolle über alle vom IS 

befreiten Gebiete (USDOS 1.11.2019). 

Derzeit ist es staatlichen Stellen nicht möglich, das Gewaltmonopol des Staates sicherzustellen. Insbesondere 

schiitische Milizen, aber auch sunnitische Stammesmilizen handeln eigenmächtig. Die im Kampf gegen den IS 

mobilisierten, zum Teil vom Iran unterstützten Milizen sind nur eingeschränkt durch die Regierung kontrollierbar 

und stellen eine potenziell erhebliche Bedrohung für die Bevölkerung dar. Durch die teilweise Einbindung der 

Milizen in staatliche Strukturen (zumindest formaler Oberbefehl des Ministerpräsidenten, Besoldung aus dem 

Staatshaushalt) verschwimmt die Unterscheidung zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren (AA 

12.1.2019). 

In der Wirtschaftsmetropole Basra im Süden des Landes können sich die staatlichen Ordnungskräfte häufig nicht 

gegen mächtige Stammesmilizen mit Verbindungen zur Organisierten Kriminalität durchsetzen. Auch in anderen 

Landesteilen ist eine Vielzahl von Gewalttaten mit rein kriminellem Hintergrund zu beobachten (AA 12.1.2019). 

Insbesondere in Bagdad kommt es zu Entführungen durch kriminelle Gruppen, die Lösegeld für die Freilassung 

ihrer Opfer fordern (FIS 6.2.2018). Die Zahl der Entführungen gegen Lösegeld zugunsten extremistischer Gruppen 

wie dem IS oder krimineller Banden ist zwischenzeitlich zurückgegangen (Diyaruna 5.2.2019), aber UNAMI 

berichtet, dass seit Beginn der Massenproteste vom 1.10.2019 fast täglich Demonstranten in Bagdad und im 

gesamten Süden des Irak verschwunden sind. Die Entführer werden als „Milizionäre“, „bewaffnete 

Organisationen“ und „Kriminelle“ bezeichnet (New Arab 12.12.2019). 

Die zunehmenden Spannungen zwischen dem Iran und den USA stellen einen zusätzlichen, die innere Stabilität 

des Irak gefährdenden Einfluss dar (ACLED 2.10.2019a). Nach einem Angriff auf eine Basis der 

Volksmobilisierungskräfte (PMF) in Anbar, am 25. August (Al Jazeera 25.8.2019), erhob der irakische 

Premierminister Mahdi Ende September erstmals offiziell Anschuldigungen gegen Israel, für eine Reihe von 

Angriffen auf PMF-Basen seit Juli 2019 verantwortlich zu sein (ACLED 2.10.2019b; vgl. Reuters 30.9.2019). 

Raketeneinschläge in der Grünen Zone in Bagdad, nahe der US-amerikanischen Botschaft am 23. September 

2019, werden andererseits pro-iranischen Milizen zugeschrieben, und im Zusammenhang mit den Spannungen 

zwischen den USA und dem Iran gesehen (ACLED 2.10.2019b; vgl. Al Jazeera 24.9.2019; Joel Wing 16.10.2019). 
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Als Reaktion auf die Ermordung des stellvertretenden Leiters der PMF-Kommission, Abu Mahdi Al-Muhandis, 

sowie des Kommandeurs der Quds-Einheiten des Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran, 

Generalmajor Qassem Soleimani, durch einen Drohnenangriff der USA am 3.1.2020 (Al Monitor 23.2.2020; vgl. 

MEMO 21.2.2020; Joel Wing 15.1.2020) wurden mehrere US-Stützpunkte durch den Iran und PMF-Milizen mit 

Raketen und Mörsern beschossen (Joel Wing 15.1.2020). 

Quellen: 

- AA - Auswärtiges Amt (12.1.2019): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1457267/4598_1548939544_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-

abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2018-12-01-2019.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- ACLED - The Armed Conflict Location & Event Data Project (2.10.2019a): Mid-Year Update: Ten Conflicts to 

Worry About in 2019, https://www.acleddata.com/2019/08/07/mid-year-update-ten-conflicts-to-worry-about-

in-2019/, Zugriff 13.3.2020 

- ACLED - The Armed Conflict Location & Event Data Project (2.10.2019b): Regional Overview – Middle East 2 

October 2019, https://www.acleddata.com/2019/10/02/regional-overview-middle-east-2-october-2019/, 

Zugriff 13.3.2020 

- AI - Amnesty International (26.2.2019): Human rights in the Middle East and North Africa: Review of 2018 - 

Iraq [MDE 14/9901/2019], https://www.ecoi.net/en/file/local/2003674/MDE1499012019ENGLISH.pdf, Zugriff 

13.3.2020 

- Al Jazeera (24.9.2019): Two rockets 'hit' near US embassy in Baghdad's Green Zone, 

https://www.aljazeera.com/news/2019/09/rockets-hit-embassy-baghdad-green-zone-190924052551906.html, 

Zugriff 13.3.2020 

- Al Jazeera (25.8.2019): Iraq paramilitary: Israel behind drone attack near Syria border, 

https://www.aljazeera.com/news/2019/08/iraq-paramilitary-israel-drone-attack-syria-border-

190825184711737.html, Zugriff 13.3.2020 

- Al Monitor (23.2.2020): Iran struggles to regain control of post-Soleimani PMU, https://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2020/02/iraq-iran-soleimani-pmu.html, Zugriff 13.3.2020 

- Diyaruna (5.2.2019): Baghdad sees steep decline in kidnappings, 

https://diyaruna.com/en_GB/articles/cnmi_di/features/2019/02/05/feature-02, Zugriff 13.3.2020 

- FH - Freedom House (4.3.2020): Freedom in the World 2020 – Iraq, 

https://freedomhouse.org/country/iraq/freedom-world/2020, Zugriff 13.3.2020 

- FIS - Finnish Immigration Service (6.2.2018): Finnish Immigration Service report: Security in Iraq variable but 

improving, 

https://yle.fi/uutiset/osasto/news/finnish_immigration_service_report_security_in_iraq_variable_but_improvi

ng/10061710, Zugriff 13.3.2020 

- Joel Wing, Musings on Iraq (15.1.2020): Pro-Iran Hashd Continue Attacks Upon US Interests In Iraq, 

https://musingsoniraq.blogspot.com/2020/01/pro-iran-hashd-continue-attacks-upon-us.html, Zugriff 13.3.2020 

- Joel Wing, Musings on Iraq (16.10.2019): Islamic State Not Following Their Usual Pattern In Attacks In Iraq, 

https://musingsoniraq.blogspot.com/2019/10/islamic-state-not-following-their-usual.html, Zugriff 13.3.2020 

- MEMO - Middle East Monitor (21.1.2020): Iraq’s PMF appoints new deputy head as successor to Al-Muhandis, 

https://www.middleeastmonitor.com/20200221-iraqs-pmf-appoints-new-deputy-head-as-successor-to-al-

muhandis/, Zugriff 13.3.2020 
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- New Arab, The (12.12.2019): 'We are not safe': UN urges accountability over spate of kidnappings, 

assassinations in Iraq, https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/12/11/un-urges-accountability-over-

spate-of-iraq-kidnappings-assassinations, Zugriff 13.3.2020 

- Reuters (9.12.2017): Iraq declares final victory over Islamic State, https://www.reuters.com/article/us-

mideast-crisis-iraq-islamicstate/iraq-declares-final-victory-over-islamic-state-idUSKBN1E30B9, Zugriff 13.3.2020 

- Reuters (30.9.2019): Iraqi PM says Israel is responsible for attacks on Iraqi militias: Al Jazeera, 

https://www.reuters.com/article/us-iraq-security/iraqi-pm-says-israel-is-responsible-for-attacks-on-iraqi-

militias-al-jazeera-idUSKBN1WF1E5, Zugriff 13.3.2020 

- USDOS - US Department of State (1.11.2019): Country Report on Terrorism 2018 - Chapter 1 - Iraq, 

https://www.ecoi.net/en/document/2019162.html, Zugriff 13.3.2020 

Islamischer Staat (IS) 

Seit der Verkündigung des territorialen Sieges des Irak über den Islamischen Staat (IS) durch den damaligen 

Premierminister al-Abadi im Dezember 2017 (USCIRF 4.2019; vgl Reuters 9.12.2017) hat sich der IS in eine 

Aufstandsbewegung gewandelt (Military Times 7.7.2019) und kehrte zu Untergrund-Taktiken zurück (USDOS 

1.11.2019; vgl. BBC 23.12.2019; FH 4.3.2020). Zahlreiche Berichte erwähnen Umstrukturierungsbestrebungen 

des IS sowie eine Mobilisierung von Schläferzellen (Portal 9.10.2019) und einen neuerlichen Machtzuwachs im 

Norden des Landes (PGN 11.1.2020). 

Der IS unterhält ein Netz von Zellen, die sich auf die Gouvernements Ninewa, Salah ad-Din, Kirkuk und Diyala 

konzentrieren, während seine Taktik IED-Angriffe auf Sicherheitspersonal, Brandstiftung auf landwirtschaftlichen 

Flächen und Erpressung von Einheimischen umfasst (Garda 3.3.2020). Der IS führt in vielen Landesteilen 

weiterhin kleinere bewaffnete Operationen, Attentate und Angriffe mit improvisierten Sprengkörpern (IED) durch 

(USCIRF 4.2019). Er stellt trotz seines Gebietsverlustes weiterhin eine Bedrohung für Sicherheitskräfte und 

Zivilisten, einschließlich Kinder, dar (UN General Assembly 30.7.2019). Er ist nach wie vor der 

Hauptverantwortliche für Übergriffe und Gräueltaten im Irak, insbesondere in den Gouvernements Anbar, 

Bagdad, Diyala, Kirkuk, Ninewa und Salah ad-Din (USDOS 11.3.2020; vgl. UN General Assembly 30.7.2019). Im 

Jahr 2019 war der IS insbesondere in abgelegenem, schwer zugänglichem Gelände aktiv, hauptsächlich in den 

Wüsten der Gouvernements Anbar und Ninewa sowie in den Hamrin-Bergen, die sich über die Gouvernements 

Kirkuk, Salah ad-Din und Diyala erstrecken (ACLED 2.10.2019a). Er ist nach wie vor dabei sich zu reorganisieren 

und versucht seine Kader und Führung zu erhalten (Joel Wing 16.10.2019). 

Der IS setzt weiterhin auf Gewaltakte gegen Regierungziele sowie regierungstreue zivile Ziele, wie Polizisten, 

Stammesführer, Politiker, Dorfvorsteher und Regierungsmitarbeiter (ACLED 2.10.2019a; vgl. USDOS 1.11.2019), 

dies unter Einsatz von improvisierten Sprengkörpern (IEDs) und Schusswaffen sowie mittels gezielten Morden 

(USDOS 1.11.2019), sowie Brandstiftung. Die Übergriffe sollen Spannungen zwischen arabischen und kurdischen 

Gemeinschaften entfachen, die Wiederaufbaubemühungen der Regierung untergraben und soziale Spannungen 

verschärfen (ACLED 2.10.2019a). 

Insbesondere in den beiden Gouvernements Diyala und Kirkuk scheint der IS im Vergleich zum Rest des Landes 

mit relativ hohem Tempo sein Fundament wieder aufzubauen, wobei er die lokale Verwaltung und die 

Sicherheitskräfte durch eine hohe Abfolge von Angriffen herausfordert (Joel Wing 16.10.2019). Der IS ist fast 

vollständig in ländliche und gebirgige Regionen zurückgedrängt, in denen es wenig Regierungspräsenz gibt, und 
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wo er de facto die Kontrolle über einige Gebiete insbesondere im Süden von Kirkuk und im zentralen und 

nordöstlichen Diyala aufgebaut hat (Joel Wing 3.2.2020). 

Im Mai 2019 hat der IS im gesamten Mittelirak landwirtschaftliche Anbauflächen in Brand gesetzt, mit dem Zweck 

die Bauernschaft einzuschüchtern und Steuern einzuheben, bzw. um die Bauern zu vertreiben und ihre Dörfer als 

Stützpunkte nutzen zu können. Das geschah bei insgesamt 33 Bauernhöfen - einer in Bagdad, neun in Diyala, 13 

in Kirkuk und je fünf in Ninewa und Salah ad-Din - wobei es gleichzeitig auch Brände wegen der heißen Jahreszeit 

und infolge lokaler Streitigkeiten gab (Joel Wing 5.6.2019; vgl. ACLED 18.6.2019). Am 23.5.2019 bekannte sich 

der Islamische Staat (IS) in seiner Zeitung Al-Nabla zu den Brandstiftungen. Kurdische Medien berichteten zudem 

von Brandstiftung in Daquq, Khanaqin und Makhmour (BAMF 27.5.2019; vgl. ACLED 18.6.2019). Im Jänner 2020 

hat der IS eine Büffelherde in Baquba im Distrikt Khanaqin in Diyala abgeschlachtet, um eine Stadt 

einzuschüchtern (Joel Wing 3.2.2020; vgl. NINA 17.1.2020). 

Mit Beginn der Massenproteste im Oktober 2019 stellte der IS seine Operation weitgehend ein, wie er es stets 

während Demonstrationen getan hat, trat aber mit dem Nachlassen der Proteste wieder in den Konflikt ein (Joel 

Wing 6.1.2020). 

Quellen: 

- ACLED - The Armed Conflict Location & Event Data Project (2.10.2019a): Mid-Year Update: Ten Conflicts to 

Worry About in 2019, https://www.acleddata.com/2019/08/07/mid-year-update-ten-conflicts-to-worry-about-

in-2019/, Zugriff 13.3.2020 

- ACLED - The Armed Conflict Location & Event Data Project (18.6.2019): Regional Overview – Middle East 18 

June 2019, https://www.acleddata.com/2019/06/18/regional-overview-middle-east-18-june-2019/, Zugriff 

13.3.2020 

- BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Deutschland) (27.5.2019): Briefing Notes 27. Mai 2019, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2010482/briefingnotes-kw22-2019.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- BBC News (23.12.2019): Isis in Iraq: Militants 'getting stronger again', https://www.bbc.com/news/world-

middle-east-50850325, Zugriff 13.3.2020 

- FH - Freedom House (4.3.2020): Freedom in the World 2020 – Iraq, 

https://freedomhouse.org/country/iraq/freedom-world/2020, Zugriff 13.3.2020 

- Garda World (3.3.2020): Iraq Country Report, https://www.garda.com/crisis24/country-reports/iraq, Zugriff 

13.3.2020 

- Joel Wing, Musings on Iraq (3.2.2020): Violence Continues Its Up And Down Pattern In Iraq, 

https://musingsoniraq.blogspot.com/2020/02/violence-continues-its-up-and-down.html, Zugriff 13.3.2020 

- Joel Wing, Musings on Iraq (6.1.2020): Islamic State Makes Its Return In December 2019, 

https://musingsoniraq.blogspot.com/2020/01/islamic-state-makes-its-return-in.html, Zugriff 13.3.2020 

- Joel Wing, Musings on Iraq (16.10.2019): Islamic State Not Following Their Usual Pattern In Attacks In Iraq, 

https://musingsoniraq.blogspot.com/2019/10/islamic-state-not-following-their-usual.html, Zugriff 13.3.2020 

- Joel Wing, Musings on Iraq (5.6.2019): Islamic State’s Revenge Of The Levant Campaign In Full Swing, 

https://musingsoniraq.blogspot.com/2019/06/islamic-states-revenge-of-levant.html, Zugriff 13.3.2020 

- Military Times (7.7.2019): Iraqi forces begin operation against ISIS along Syrian border, 

https://www.militarytimes.com/flashpoints/2019/07/07/iraqi-forces-begin-operation-against-isis-along-syrian-

border/, Zugriff 13.3.2020 



- 9 - 

- NINA - National Iraqi News Agency (17.1.2020): ISIS Elements executed a herd of buffalo by firing bullets 

northeast of Baquba. http://ninanews.com/Website/News/Details?key=808154, Zugriff 13.3.2020 

- PGN - Political Geography Now (11.1.2020): Iraq Control Map & Timeline - January 2020, 

https://www.polgeonow.com/2020/01/isis-iraq-control-map-2020.html, Zugriff 13.3.2020 

- Portal, The (9.10.2019): Iraq launches a new process of “Will to Victory”, http://www.theportal-

center.com/2019/10/iraq-launches-a-new-process-of-will-to-victory/, Zugriff 13.3.2020 

- Reuters (9.12.2017): Iraq declares final victory over Islamic State, https://www.reuters.com/article/us-

mideast-crisis-iraq-islamicstate/iraq-declares-final-victory-over-islamic-state-idUSKBN1E30B9, Zugriff 13.3.2020 

- UN General Assembly (30.7.2019): Children and armed conflict; Report of the Secretary-General [A/73/907–

S/2019/509], https://www.ecoi.net/en/file/local/2013574/A_73_907_E.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- USCIRF - US Commission on International Religious Freedom (4.2019): United States Commission on 

International Religious Freedom 2019 Annual Report; Country Reports: Tier 2 Countries: Iraq, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2008186/Tier2_IRAQ_2019.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- USDOS - US Department of State (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practices 2019 – Iraq, 

https://www.ecoi.net/de/dokument/2026340.html, Zugriff 13.3.2020 

- USDOS - US Department of State (1.11.2019): Country Report on Terrorism 2018 - Chapter 1 - Iraq, 

https://www.ecoi.net/en/document/2019162.html, Zugriff 13.3.2020 

Sicherheitsrelevante Vorfälle, Opferzahlen 

Vom Irak-Experten Joel Wing wurden im Lauf des Monats November 2019 für den Gesamtirak 55 

sicherheitsrelevante Vorfälle mit 47 Toten und 98 Verletzten verzeichnet, wobei vier Vorfälle, Raketenbeschuss 

einer Militärbasis und der „Grünen Zone“ in Bagdad (Anm.: ein geschütztes Areal im Zentrum Bagdads, das 

irakische Regierungsgebäude und internationale Auslandvertretungen beherbergt), pro-iranischen 

Volksmobilisierungskräften (PMF) zugeschrieben werden (Joel Wing 2.12.2019). Im Dezember 2019 waren es 120 

sicherheitsrelevante Vorfälle mit 134 Toten und 133 Verletzten, wobei sechs dieser Vorfälle pro-iranischen 

Gruppen zugeschrieben werden, die gegen US-Militärlager oder gegen die Grüne Zone gerichtet waren (Joel Wing 

6.1.2020). Im Jänner 2020 wurden 91 sicherheitsrelevante Vorfälle mit 53 Toten und 139 Verletzten verzeichnet, 

wobei zwölf Vorfälle, Raketen- und Mörserbeschuss, pro-iranischen PMF, bzw. dem Iran zugeschrieben werden, 

während der Islamische Staat (IS) für die übrigen 79 verantwortlich gemacht wird (Joel Wing 3.2.2020). Im 

Febraur 2020 waren es 85 Vorfälle, von denen drei auf pro-iranischen PMF zurückzuführen sind (Joel Wing 

5.3.2020). 

Der Rückgang an Vorfällen mit IS-Bezug Ende 2019 wird mit den Anti-Regierungsprotesten in Zusammenhang 

gesehen, da der IS bereits in den vorangegangenen Jahren seine Angriffe während solcher Proteste reduziert hat. 

Schließlich verstärkte der IS seine Angriffe wieder (Joel Wing 3.2.2020). 

Quellen: 

- ACCORD (26.2.2020): Irak, 4. Quartal 2018: Kurzübersicht über Vorfälle aus dem Armed Conflict Location & 

Event Data Project (ACLED), https://www.ecoi.net/en/file/local/2025321/2018q4Iraq_de.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- IBC - Iraq Bodycount (2.2020): Monthly civilian deaths from violence, 2003 onwards, 

https://www.iraqbodycount.org/database/, Zugriff 13.3.2020 
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- Joel Wing, Musings on Iraq (5.3.2020): Violence Largely Unchanged In Iraq In February 2020, 

https://musingsoniraq.blogspot.com/2020/03/violence-largely-unchanged-in-iraq-in.html, Zugriff 13.3.2020 

- Joel Wing, Musings on Iraq (3.2.2020): Violence Continues Its Up And Down Pattern In Iraq, 

https://musingsoniraq.blogspot.com/2020/02/violence-continues-its-up-and-down.html, Zugriff 13.3.2020 

- Joel Wing, Musings on Iraq (6.1.2020): Islamic State Makes Its Return In December 

2019,https://musingsoniraq.blogspot.com/2020/01/islamic-state-makes-its-return-in.html, Zugriff 13.3.2020 

- Joel Wing, Musings on Iraq (2.12.2019): Islamic State Waits Out The Protests In Iraq, 

https://musingsoniraq.blogspot.com/2019/12/islamic-state-waits-out-protests-in-iraq.html, Zugriff 13.3.2020 

Sicherheitslage in der Kurdischen Region im Irak (KRI) 

In Erbil bzw. Sulaymaniyah und unmittelbarer Umgebung erscheint die Sicherheitssituation vergleichsweise 

besser als in anderen Teilen des Irak. Allerdings kommt es immer wieder zu militärischen Zusammenstößen, in 

die auch kurdische Streitkräfte (Peshmerga) verwickelt sind, weshalb sich die Lage jederzeit ändern kann. 

Insbesondere Einrichtungen der kurdischen Regionalregierung und politischer Parteien sowie militärische und 

polizeiliche Einrichtungen können immer wieder Ziele terroristischer Attacken sein (BMEIA 19.2.2020). 

Im Juli 2019 führte der IS seine seit langem erste Attacke auf kurdischem Boden durch. Im Gouvernement 

Sulaymaniyah attackierte er einen Checkpoint an der Grenze zu Diyala, der von Asayish [Anm.: 

Inlandsgeheimdienst der Kurdischen Region im Irak (KRI)] bemannt war. Bei diesem Angriff wurden fünf Tote und 

elf Verletzte registriert (Joel Wing 5.8.2019). Im August 2019 wurde in Sulaymaniyah ein Vorfall mit einer IED 

verzeichnet, wobei es keine Opfer gab (Joel Wing 9.9.2019). Im November 2019 wurde ein weiterer Angriff im 

Gouvernement Sulaymaniyah verzeichnet. Der Vorfall ereignete sich im südlichen Sulaymaniyah, an der Grenze 

zu Diyala. Asayesh-Einheiten, die einen Mörserbeschuss untersuchten, wurden von Heckenschützen beschossen. 

Drei Personen, darunter ein Kommandant, starben, acht Personen, fünf Asayesh und drei Zivilisten wurden 

verletzt (Joel Wing 2.12.2019; vgl. Ekurd 30.11.2019). 

Im Gouvernement Erbil wurde im Jänner 2020 ein sicherheitsrelevanter Vorfall ohne Opfer verzeichnet. Als 

Vergeltung für die Tötung des iranischen Generalmajors Qassem Soleimani und des stellvertretenden Leiters der 

Volksmobilisierungskräfte (PMF)-Kommission, Abu Mahdi Al-Muhandis durch die USA feuerte der Iran Raketen 

auf die US-Militärbasis nahe dem Internationalen Flughafen Erbil ab (Joel Wing 3.2.2020; vgl. Al Monitor 

8.1.2020). Im Februar 2020 wurden drei Vorfälle mit sieben Verletzten im südlichen Distrikt Makhmour 

verzeichnet. Dabei handelte es sich um einen Raketenangriff pro-iranischer PMF auf einen US-Militärstützpunkt 

(Joel Wing 5.3.2020), um die Detonation zweier IEDs in einem Dorf mit sechs Verletzten (Joel Wing 5.3.2020; vgl. 

BasNews 26.2.2020) und um einen Angriff des IS auf ein IDP Lager, mit einem verletzten Zivilisten (Joel Wing 

5.3.2020; vgl. BasNews 2.2.2020). 

Seit dem Abbruch des Friedensprozesses zwischen der Türkei und der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) im Jahr 

2015 kommt es regelmäßig zu türkischen Militäroperationen und Bombardements gegen Stellungen von PKK-

Kämpfern in Qandil und in den irakischen Grenzgebieten (Kurdistan24 8.11.2019). Im Kreuzfeuer solcher Angriffe 

werden immer wieder kurdische Dörfer evakuiert, da manchmal auch Zivilisten und deren Eigentum von den 

Kämpfen bedroht und bei türkischen Luftangriffen getroffen wurden (ACLED 4.9.2019; vgl. Kurdistan24 

8.11.2019). 
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Am 27.5.2019 initiierte die türkische Armee die „Operation Claw“ gegen Stellungen der Kurdischen Arbeiterpartei 

(PKK) im Nordirak. Die erste Phase richtete sich gegen Stellungen in der Hakurk/Khakurk-Region im 

Gouvernement Erbil (Anadolu Agency 13.7.2019; vgl. Rudaw 13.7.2019). Die zweite Phase begann am 12.7.2019 

und zielt auf die Zerstörung von Höhlen und anderen Zufluchtsorten der PKK (Anadolu Agency 13.7.2019). Die 

türkischen Luftangriffe konzentrierten sich auf die Region Amadiya im Gouvernement Dohuk, von wo aus die PKK 

häufig operiert (ACLED 17.7.2019). Ende August 2019 begann die dritte Phase, die sich wiederum gegen die PKK 

im Gouvernement Dohuk richtete. Betroffen waren vor allem grenznahe Orte, Regionen und Subdistrikte wie Zab, 

Sinat-Haftanin, Batifa und Avashin (Kurdistan24 8.11.2019). 

Am 10. und 11.7.2019 bombardierte iranische Artillerie mutmaßliche PKK-Ziele im Subdistrikt Sidakan/Bradost 

im Gouvernement Sulaymaniyah, wobei ein Kind getötet wurde (Al Monitor 12.7.2019). In dem Gebiet gibt es 

häufige Zusammenstöße zwischen iranischen Sicherheitskräften und iranisch-kurdischen Aufständischen, die 

ihren Sitz im Irak haben, wie die “Partei für ein Freies Leben in Kurdistan‘‘ (PJAK), die von Teheran beschuldigt 

wird, mit der PKK in Verbindungen zu stehen (Reuters 12.7.2019). 

Quellen: 

- ACLED - The Armed Conflict Location & Event Data Project (4.9.2019): Regional Overview – Middle East 4 

September 2019, https://www.acleddata.com/2019/09/04/regional-overview-middle-east-4-september-2019/, 

Zugriff 13.3.2020 

- ACLED - The Armed Conflict Location & Event Data Project (17.7.2019): Regional Overview – Middle East 17 

July 2019, https://www.acleddata.com/2019/07/17/regional-overview-middle-east-17-july-2019/ Zugriff 

13.3.2020 

- Al Monitor (8.1.2020): Did Iran missiles carry message for Kurds?, https://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2020/01/iraq-iran-us-kurds-erbil-soleimani.html, Zugriff 13.3.2020 

- Al Monitor (12.7.2019): Iran shells Iraqi Kurdistan Region, https://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2019/07/iraq-iran-kurdistan-turkey.html, Zugriff 13.3.2020 

- Anadolu Agency (13.7.2019): Turkey launches counter-terror Operation Claw-2 in N.Iraq, 

https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-launches-counter-terror-operation-claw-2-in-niraq/1530592, Zugriff 

13.3.2020 

- BasNews (26.2.2020): Twin Bomb Blasts Injure Six People near Makhmour, 

http://www.basnews.com/index.php/en/news/kurdistan/584601, Zugriff 13.3.2020 

- BasNews (2.2.2020): IS Raids Makhmour Refugee Camp, 

http://www.basnews.com/index.php/en/news/kurdistan/578773, Zugriff 13.3.2020 

- BMEIA - Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (6.3.2020): Irak (Republik Irak), Sicherheit 

und Kriminalität, https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/irak/, Zugriff 13.3.2020 

- Ekurd Daily (30.11.2019): Islamic State attack kills three security Asayish members in Iraqi Kurdistan, 

https://ekurd.net/islamic-state-attack-kills-2019-11-30, Zugriff 13.3.2020 

- Joel Wing, Musings on Iraq (5.3.2020): Violence Largely Unchanged In Iraq In February 2020, 

https://musingsoniraq.blogspot.com/2020/03/violence-largely-unchanged-in-iraq-in.html, Zugriff 13.3.2020 

- Joel Wing, Musings on Iraq (3.2.2020): Violence Continues Its Up And Down Pattern In Iraq, 

https://musingsoniraq.blogspot.com/2020/02/violence-continues-its-up-and-down.html, Zugriff 13.3.2020 

- Joel Wing, Musings on Iraq (2.12.2019): Islamic State Waits Out The Protests In Iraq, 

https://musingsoniraq.blogspot.com/2019/12/islamic-state-waits-out-protests-in-iraq.html, Zugriff 13.3.2020 
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- Joel Wing, Musings on Iraq (9.9.2019): Islamic State’s New Game Plan In Iraq, 

https://musingsoniraq.blogspot.com/2019/09/islamic-states-new-game-plan-in-iraq.html ,Zugriff 13.3.2020 

- Joel Wing, Musings on Iraq (5.8.2019): Islamic State’s Offensive Could Be Winding Down, 

https://musingsoniraq.blogspot.com/2019/08/islamic-states-offensive-could-be.html, Zugriff 13.3.2020 

- Kurdistan24 (8.11.2019): Turkey intensifies operations in Kurdistan, northern Iraq, 

https://www.kurdistan24.net/en/news/83346a10-2d59-494a-ab13-ed1954960996, Zugriff 13.3.2020 

- Reuters (12.7.2019): Iran strikes opposition positions on border with Iraqi Kurdistan – Tasnim, 

https://www.reuters.com/article/us-iran-iraq-security/iran-strikes-opposition-positions-on-border-with-iraqi-

kurdistan-tasnim-idUSKCN1U71E7, Zugriff 13.3.2020 

- Rudaw (13.7.2019): Turkey reinvigorates Operation Claw in Kurdistan Region against PKK, 

https://www.rudaw.net/english/kurdistan/130720191, Zugriff 13.3.2020 

Rechtsschutz / Justizwesen 

Die irakische Gerichtsbarkeit besteht aus dem Obersten Justizrat, dem Obersten Gerichtshof, dem 

Kassationsgericht, der Staatsanwaltschaft, der Justizaufsichtskommission, dem Zentralen Strafgericht und 

anderen föderalen Gerichten mit jeweils eigenen Kompetenzen (Fanack 2.9.2019). Das Oberste Bundesgericht 

erfüllt die Funktion eines Verfassungsgerichts (AA 12.1.2019). 

Die Verfassung garantiert die Unabhängigkeit der Justiz (Stanford 2013; vgl. AA 12.1.2019; USDOS 11.3.2020). 

Jedoch schränken bestimmte gesetzliche Bestimmungen die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz ein 

(USDOS 11.3.2020). Die Rechtsprechung ist in der Praxis von einem Mangel an kompetenten Richtern, 

Staatsanwälten sowie Justizbeamten gekennzeichnet. Eine Reihe von Urteilen lassen auf politische Einflussnahme 

schließen. Hohe Richter werden oftmals auch unter politischen Gesichtspunkten ausgewählt (AA 12.1.2019). 

Zudem ist die Justiz von Korruption, politischem Druck, Stammeskräften und religiösen Interessen beeinflusst. 

Aufgrund von Misstrauen gegenüber Gerichten oder fehlendem Zugang wenden sich viele Iraker an 

Stammesinstitutionen, um Streitigkeiten beizulegen, selbst wenn es sich um schwere Verbrechen handelt (FH 

4.3.2020). 

Eine Verfolgung von Straftaten findet nur unzureichend statt (AA 12.1.2019). Strafverfahren sind zutiefst 

mangelhaft. Willkürliche Verhaftungen, einschließlich Verhaftungen ohne Haftbefehl, sind üblich (FH 4.3.2020). 

Eine rechtsstaatliche Tradition gibt es nicht. Häufig werden übermäßig hohe Strafen verhängt. Obwohl nach 

irakischem Strafprozessrecht Untersuchungshäftlinge binnen 24 Stunden einem Untersuchungsrichter vorgeführt 

werden müssen, wird diese Frist nicht immer respektiert und zuweilen auf 30 Tage ausgedehnt. Es gibt häufig 

Fälle überlanger Untersuchungshaft, ohne dass die Betroffenen, wie vom irakischen Gesetz vorgesehen, einem 

Richter oder Staatsanwalt vorgeführt würden. Freilassungen erfolgen mitunter nur gegen Bestechungszahlungen. 

Insbesondere Sunniten beschweren sich über „schiitische Siegerjustiz“ und einseitige Anwendung der 

bestehenden Gesetze zu ihren Lasten. Das seit 2004 geltende Notstandsgesetz ermöglicht der Regierung 

Festnahmen und Durchsuchungen unter erleichterten Bedingungen (AA 12.1.2019). 

Korruption oder Einschüchterung beeinflussen Berichten zufolge einige Richter in Strafsachen auf der 

Prozessebene und bei der Berufung vor dem Kassationsgericht. Zahlreiche Drohungen und Morde durch 

konfessionelle, extremistische und kriminelle Elemente oder Stämme beeinträchtigten die Unabhängigkeit der 

Justiz. Richter, Anwälte und ihre Familienangehörigen sind häufig mit Morddrohungen und Angriffen konfrontiert 
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(USDOS 11.3.2020; vgl. AI 26.2.2019). Nicht nur Richter, sondern auch Anwälte, können dem Druck einflussreicher 

Personen, z.B. der Stämme, ausgesetzt sein. Dazu kommt noch Überlastung. Ein Untersuchungsrichter kann 

beispielsweise die Verantwortung über ein Gebiet von einer Million Menschen haben, was sich negativ auf die 

Rechtsstaatlichkeit auswirkt (LIFOS 8.5.2014). 

Die Verfassung garantiert das Recht auf einen fairen und öffentlichen Prozess für alle Bürger (USDOS 11.3.2020) 

und das Recht auf Rechtsbeistand für alle verhafteten Personen (CEDAW 30.9.2019; vgl. HRW 14.1.2020). 

Dennoch verabsäumen es Beamte routinemäßig, Angeklagte unverzüglich oder detailliert über die gegen sie 

erhobenen Vorwürfe zu informieren. In zahlreichen Fällen dienen erzwungene Geständnisse als primäre 

Beweisquelle. Beobachter berichteten, dass Verfahren nicht den internationalen Standards entsprechen (USDOS 

11.3.2020). 

Die Behörden verletzen systematisch die Verfahrensrechte von Personen, die verdächtigt werden dem IS 

anzugehören, sowie jene anderer Häftlinge (HRW 14.1.2020). Die Verurteilungsrate der im Schnelltempo 

durchgeführten Verhandlungen tausernder sunnitischer Moslems, denen eine IS-Mitgliedschaft oder dessen 

Unterstützung vorgeworfen wurde, lag 2018 bei 98% (USCIRF 4.2019). Menschenrechtsgruppen kritisierten die 

systematische Verweigerung des Zugangs der Angeklagten zu einem Rechtsbeistand und die kurzen, 

summarischen Gerichtsverfahren mit wenigen Beweismitteln für spezifische Verbrechen, abgesehen von 

vermeintlichen Verbindungen der Angeklagten zum IS (FH 4.3.2020; vgl. CEDAW 30.9.2019). Rechtsanwälte 

beklagen einen häufig unzureichenden Zugang zu ihren Mandanten, wodurch eine angemessene Beratung 

erschwert wird. Viele Angeklagte treffen ihre Anwälte zum ersten Mal während der ersten Anhörung und haben 

nur begrenzten Zugang zu Rechtsbeistand während der Untersuchungshaft. Dies gilt insbesondere für die Anti-

Terror-Gerichte, wo Justizbeamte Berichten zufolge versuchen, Schuldsprüche und Urteilsverkündungen für 

Tausende von verdächtigen IS-Mitgliedern in kurzer Zeit abzuschließen (USDOS 11.3.2020). Anwälte und 

Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die Familien mit vermeintlicher IS-Zugehörigkeit unterstützen, sind 

gefährdet durch Sicherheitskräfte bedroht oder sogar verhaftet zu werden (HRW 14.1.2020; vgl. USDOS 

11.3.2020). 

Laut einer Studie über Entscheidungen von Berufungsgerichten in Fällen mit Bezug zum Terrorismus, haben 

erstinstanzliche Richter Foltervorwürfe ignoriert, auch wenn diese durch gerichtsmedizinische Untersuchungen 

erhärtet wurden und die erzwungenen Geständnisse durch keine anderen Beweise belegbar waren (HRW 

25.9.2019; vgl. HRW 14.1.2020). Für das Anti-Terror-Gericht in Ninewa beobachtete HRW im Jahr 2019 eine 

Verbesserung bei den Gerichtsverhandlungen. So verlangten Richter einen höheren Beweisstandard für die 

Inhaftierung und Verfolgung von Verdächtigen, um die Abhängigkeit des Gerichts von Geständnissen, 

fehlerhaften Fahndungslisten und unbegründeten Anschuldigungen zu minimieren (HRW 14.1.2020). 

Am 28.3.2018 kündigte das irakische Justizministerium die Bildung einer Gruppe von 47 Stammesführern an, 

genannt al-Awaref, die sich als Schiedsrichter mit der Schlichtung von Stammeskonflikten beschäftigen soll. Die 

Einrichtung dieses Stammesgerichts wird durch Personen der Zivilgesellschaft als ein Untergraben der staatlichen 

Institution angesehen (Al Monitor 12.4.2018). Das informelle irakische Stammesjustizsystem überschneidet und 

koordiniert sich mit dem formellen Justizsystem (TCF 7.11.2019). 

Nach Ansicht der Regierung gibt es im Irak keine politischen Gefangenen. Alle inhaftierten Personen sind 

demnach entweder strafrechtlich verurteilt oder angeklagt oder befinden sich in Untersuchungshaft. Politische 
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Gegner der Regierung behaupteten jedoch, diese habe Personen wegen politischer Aktivitäten oder 

Überzeugungen unter dem Vorwand von Korruption, Terrorismus und Mord inhaftiert oder zu inhaftieren 

versucht (USDOS 11.3.2020). 

Quellen: 

- AA - Auswärtiges Amt (12.1.2019): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1457267/4598_1548939544_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-

abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2018-12-01-2019.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- Al Monitor (12.4.2018): Will Iraq's new 'tribal court' undermine rule of law?, https://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2018/04/iraq-tribalism-sheikhs-justice-law.html, Zugriff 13.3.2020 

- AI - Amnesty International (26.2.2019): Human rights in the Middle East and North Africa: Review of 2018 - 

Iraq [MDE 14/9901/2019], https://www.ecoi.net/en/file/local/2003674/MDE1499012019ENGLISH.pdf, Zugriff 

13.3.2020 

- CEDAW - UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (30.9.2019): The Compliance of 

Iraq with Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; Alternative Report 

about the Death Penalty, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared 

Documents/IRQ/INT_CEDAW_CSS_IRQ_37410_E.DOCX, Zugriff 13.3.2020 

- Fanack (2.9.2019): Governance & Politics of Iraq, https://fanack.com/iraq/governance-and-politics-of-iraq/, 

Zugriff 13.12.2019 

- FH - Freedom House (4.3.2020): Freedom in the World 2020 – Iraq, 

https://freedomhouse.org/country/iraq/freedom-world/2020, Zugriff 13.3.2020 

- HRW - Human Rights Watch (14.1.2020): World Report 2020 - Iraq, 

https://www.ecoi.net/en/document/2022678.html, Zugriff 13.3.2020 

- HRW - Human Rights Watch (25.9.2019): Iraq: Appeals Courts Ignoring Torture Claims, 

https://www.ecoi.net/de/dokument/2017141.html, Zugriff 13.3.2020 

- LIFOS (8.5.2014): Iraq: Rule of Law in the Security and Legal System, 

https://landinfo.no/asset/2872/1/2872_1.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- Stanford - Stanford Law School (2013): Constitutional Law of Iraq, https://law.stanford.edu/wp-

content/uploads/2018/04/ILEI-Constitutional-Law-2013.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- TCF - The Century Foundation (7.11.2019): Tribal Justice in a Fragile Iraq, https://tcf.org/content/report/tribal-

justice-fragile-iraq/?agreed=1, Zugriff 13.3.2020 

- USCIRF - US Commission on International Religious Freedom (4.2019): United States Commission on 

International Religious Freedom 2019 Annual Report; Country Reports: Tier 2 Countries: Iraq, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2008186/Tier2_IRAQ_2019.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- USDOS - US Department of State (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practices 2019 – Iraq, 

https://www.ecoi.net/de/dokument/2026340.html, Zugriff 13.3.2020 

Rechtsschutz / Justizwesen in der Kurdischen Region im Irak (KRI) 

Auch die Lage in der Kurdischen Region im Irak (KRI) ist von Defiziten der rechtsstaatlichen Praxis gekennzeichnet 

(AA 12.1.2019). Der Kurdische Justizrat ist rechtlich, finanziell und administrativ unabhängig vom 

Justizministerium der kurdischen Regionalregierung (KRG), die Exekutive beeinflusst jedoch politisch sensible 

Fälle. Beamte der KRI berichten, dass Staatsanwälte und Verteidiger bei der Durchführung ihrer Arbeit häufig auf 
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Hindernisse stoßen, und dass Prozesse aus administrativen Gründen unnötig verzögert werden. Nach Angaben 

der Unabhängigen Menschenrechtskommission der KRI (IHRCKR) bleiben Häftlinge auch nach gerichtlicher 

Anordnungen ihrer Freilassung für längere Zeit in den Einrichtungen des internen Sicherheitsdienstes der KRI 

(USDOS 11.3.2020). 

Quellen: 

- AA - Auswärtiges Amt (12.1.2019): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1457267/4598_1548939544_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-

abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2018-12-01-2019.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- USDOS - US Department of State (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practices 2019 – Iraq, 

https://www.ecoi.net/de/dokument/2026340.html, Zugriff 13.3.2020 

Sicherheitskräfte und Milizen 

Im Mai 2003, nach dem Sturz des Regimes von Saddam Hussein, demontierte die Koalitions-

Übergangsverwaltung das irakische Militär und schickte dessen Personal nach Hause. Das aufgelöste Militär 

bildete einen großen Pool für Aufständische. Stattdessen wurde ein politisch neutrales Militär vorgesehen 

(Fanack 2.9.2019). 

Der Irak verfügt über mehrere Sicherheitskräfte, die im ganzen Land operieren: Die irakischen Sicherheitskräfte 

(ISF) unter dem Innen- und Verteidigungsministerium, die dem Innenministerium unterstellten 

Strafverfolgungseinheiten der Bundes- und Provinzpolizei, der Dienst zum Schutz von Einrichtungen, Zivil- und 

Grenzschutzeinheiten, die dem Öl-Ministerium unterstellte Energiepolizei zum Schutz der Erdöl-Infrastruktur, 

sowie die dem Premierminister unterstellten Anti-Terroreinheiten und der Nachrichtendienst des Nationalen 

Sicherheitsdienstes (NSS) (USDOS 11.3.2020). Neben den regulären irakischen Streitkräften und 

Strafverfolgungsbehörden existieren auch die Volksmobilisierungskräfte (PMF), eine staatlich geförderte 

militärische Dachorganisation, die sich aus etwa 40, überwiegend schiitischen Milizgruppen zusammensetzt, und 

die kurdischen Peshmerga der Kurdischen Region im Irak (KRI) (GS 18.7.2019). 

Zivile Behörden haben über einen Teil der Sicherheitskräfte keine wirksame Kontrolle (USDOS 11.3.2020; vgl. GS 

18.7.2019). 

Quellen: 

- Fanack (2.9.2019): Governance & Politics of Iraq, https://fanack.com/iraq/governance-and-politics-of-iraq/, 

Zugriff 13.3.2020 

- GS - Global Security (18.7.2019): Hashd al-Shaabi / Hashd Shaabi, Popular Mobilisation Units / People’s 

Mobilization Forces, https://www.globalsecurity.org/military/world/para/hashd-al-shaabi.htm, Zugriff 

13.3.2020 

- USDOS - US Department of State (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practices 2019 – Iraq, 

https://www.ecoi.net/de/dokument/2026340.html, Zugriff 13.3.2020 
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Kurdische Sicherheitskräfte (Peshmerga) und Nachrichtendienste 

Nach der irakischen Verfassung hat die Kurdische Region im Irak (KRI) das Recht, ihre eigenen Sicherheitskräfte 

zu unterhalten (USDOS 11.3.2020). Die kurdischen Sicherheitskräfte (Peshmerga) unterstehen formal der 

kurdischen Regionalregierung (KRG) und sind bislang nicht in den Sicherheitsapparat der Zentralregierung 

eingegliedert. Sie bilden allerdings keine homogene Einheit, sondern unterstehen faktisch, voneinander getrennt, 

den beiden großen Parteien, der Demokratischen Partei Kurdistans (KDP) und der Patriotischen Union Kurdistans 

(PUK), in ihren jeweiligen Einflussgebieten (AA 12.1.2019). Die Peshmerga sind eine komplexe und vielschichtige 

Kraft, ihre Loyalität ist geteilt zwischen dem irakischen Staat, der KRI, verschiedenen politischen Parteien und 

mächtigen Persönlichkeiten. Zu verschiedenen Zeitpunkten, manchmal auch gleichzeitig, können die Peshmerga 

als nationale Sicherheitskräfte, regionale Sicherheitskräfte, Partei-Kräfte und persönliche Sicherheitskräfte 

bezeichnet werden (Clingendael 3.2018). 

Im Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) hatten die Peshmerga über die ursprünglichen Grenzen von 2003 der 

KRI hinaus Gebiete befreit. Aus diesen zwischen Bagdad und Erbil seit jeher umstrittenen Gebieten hat die 

irakische Armee die Peshmerga nach Abhaltung des Unabhängigkeitsreferendums im September 2017 

größtenteils zurückgedrängt. In weiten Teilen haben die Peshmerga sich kampflos zurückgezogen, es gab jedoch 

auch teils schwere bewaffnete Auseinandersetzungen mit Opfern auf beiden Seiten (AA 12.1.2019). 

Per Gesetz von 2009 wurde die Umwandlung der Peshmerga von Parteimilizen in eine reguläre Streitmacht 

beschlossen und 14 Regional Guard Brigades (RGBs) gebildet, die dem neu gegründeten Ministerium für 

Peshmerga-Angelegenheiten unterstehen (CMEC 16.12.2015; vgl. GPPi 3.2018). Daneben existieren nach wie vor 

Peshmerga-Einheiten mit Mannschaftsstärken von mehreren Zehntausend, die direkt von den Parteien 

kontrolliert werden: die 70er Brigade, die der PUK untersteht und die 80er Brigade, die von der KDP befehligt 

wird (GPPi 3.2018; vgl. Rudaw 31.7.2018). Es gibt Schritte und Pläne zur Vereinigung und Eingliederung der 

Truppen der 70er und 80er Peshmerga-Brigaden in das Peshmerga-Ministerium. Auch wurde über eine 

Vereinigung der Peshmerga und der ISF gesprochen, bzw. über die Koordination der beiden gegen den 

gemeinsamen Feind, den IS (Rudaw 20.11.2019). Die Peshmerga-Streitkräfte haben auch eine Reihe von 

Minderheitseinheiten und -brigaden in ihre Reihen aufgenommen, darunter Schabak, Kaka‘i, Jesiden, Christen, 

Chaldäer und Assyrer. Sie berichten in der Regel an das Ministerium für Peshmerga-Angelegenheiten und wirken 

innerhalb der KDP Strukturen (GPPi 3.2018) 

KDP und PUK unterhalten getrennte Sicherheits- und Nachrichtendienste, einerseits Asayish und Parastin (KDP), 

und andererseits Asayish und Zanyari (PUK), die nominell dem Innenministerium der KRI unterstehen (USDOS 

11.3.2020; vgl. GPPI 3.2018). 

Die Sicherheitsdienste der KRI halten in den von ihnen kontrollierten Gebieten bisweilen Verdächtige fest. Die 

schlecht definierten administrativen Grenzen zwischen den kurdischen Gouvernements sowie dem (nicht-

kurdischen) Rest des Landes führen zu anhaltender Verwirrung über die Zuständigkeit der Sicherheitskräfte und 

der Gerichte (USDOS 11.3.2020). 

Quellen: 
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- AA - Auswärtiges Amt (12.1.2019): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1457267/4598_1548939544_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-

abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2018-12-01-2019.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- CMEC - Carnegie Middle East Center (16.12.2015): Kurdistan's Political Armies: The Challenge of Unifying the 

Peshmerga Forces, 

https://carnegieendowment.org/files/ACMR_WilgenburgFumerton_Kurdistan_English_final.pdf, Zugriff 

13.3.2020 

- GPPi - Global Public Policy Institute (3.2018): Iraq after ISIL, Sub-State Actors, Local Forces, and the Micro-

Politics of Control, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Gaston_Derzsi-

Horvath_2018_Iraq_After_ISIL.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- Clingendael – Netherlands Institute of International Relations (3.2018): Fighting for Kurdistan? Assessing the 

nature and functions of the Peshmerga in Iraq, https://www.clingendael.org/sites/default/files/2018-

03/fighting-for-kurdistan.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- Rudaw (20.11.2019): Will the Peshmerga reform – or be integrated into the Iraqi Army?, 

https://www.rudaw.net/english/analysis/201120191, Zugriff 13.3.2020 

- Rudaw (31.7.2018): Peshmerga ministry reforms launched to reunify PUK, KDP forces, 

https://www.rudaw.net/english/kurdistan/310720181, Zugriff 13.3.2020 

- USDOS - US Department of State (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practices 2019 – Iraq, 

https://www.ecoi.net/de/dokument/2026340.html, Zugriff 13.3.2020 

Allgemeine Menschenrechtslage 

Die Verfassung vom 15.10.2005 garantiert demokratische Grundrechte wie Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, 

Religionsfreiheit, Schutz von Minderheiten und Gleichberechtigung. Der Menschenrechtskatalog umfasst auch 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte wie das Recht auf Arbeit und das Recht auf Bildung. Der 

Irak hat wichtige internationale Abkommen zum Schutz der Menschenrechte ratifiziert. Es kommt jedoch 

weiterhin zu Menschenrechtsverletzungen durch Polizei und andere Sicherheitskräfte. Der in der Verfassung 

festgeschriebene Aufbau von Menschenrechtsinstitutionen kommt weiterhin nur schleppend voran. Die 

unabhängige Menschenrechtskommission konnte sich bisher nicht als geschlossener und durchsetzungsstarker 

Akteur etablieren. Internationale Beobachter kritisieren, dass Mitglieder der Kommission sich kaum mit der 

Verletzung individueller Menschenrechte beschäftigen, sondern insbesondere mit den Partikularinteressen ihrer 

jeweils eigenen ethnisch-konfessionellen Gruppe. Ähnliches gilt für den Menschenrechtsausschuss im irakischen 

Parlament. Das Menschenrechtsministerium wurde 2015 abgeschafft (AA 12.1.2019). 

Zu den wesentlichsten Menschenrechtsfragen im Irak zählen unter anderem: Anschuldigungen bezüglich 

rechtswidriger Tötungen durch Mitglieder der irakischen Sicherheitskräfte, insbesondere durch einige Elemente 

der PMF; Verschwindenlassen; Folter; harte und lebensbedrohliche Haftbedingungen; willkürliche Festnahmen 

und Inhaftierungen; willkürliche Eingriffe in die Privatsphäre; Einschränkungen der Meinungsfreiheit, 

einschließlich der Pressefreiheit; Gewalt gegen Journalisten; weit verbreitete Korruption; gesetzliche 

Einschränkungen der Bewegungsfreiheit von Frauen; Rekrutierung von Kindersoldaten durch Elemente der 

Kurdischen Arbeiterpartei (PKK), Shingal Protection Units (YBS) und PMF-Milizen; Menschenhandel; 

Kriminalisierung und Gewalt gegen LGBTIQ-Personen. Es gibt auch Einschränkungen bei den 

Arbeitnehmerrechten, einschließlich Einschränkungen bei der Gründung unabhängiger Gewerkschaften (USDOS 

11.3.2020). 
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Internationale und lokale NGOs geben an, dass die Regierung das Anti-Terror-Gesetz weiterhin als Vorwand nutzt, 

um Personen ohne zeitgerechten Zugang zu einem rechtmäßigen Verfahren festzuhalten (USDOS 21.6.2019). Es 

wird berichtet, dass tausende Männer und Buben, die aus Gebieten unter IS-Herrschaft geflohen sind, von 

zentral-irakischen und kurdischen Kräften willkürlich verhaftet wurden und nach wie vor als vermisst gelten. 

Sicherheitskräfte einschließlich PMFs haben Personen mit angeblichen IS-Beziehungen auch in Lagern inhaftiert 

und gewaltsam verschwinden lassen (AI 26.2.2019). 

Die Verfassung und das Gesetz verbieten Enteignungen, außer im öffentlichen Interesse und gegen eine gerechte 

Entschädigung. In den vergangenen Jahren wurden Häuser und Eigentum von mutmaßlichen IS-Angehörigen, 

sowie Mitgliedern religiöser und konfessioneller Minderheiten, durch Regierungstruppen und PMF-Milizen 

konfisziert und besetzt (USDOS 11.3.2020). 

Die Regierung, einschließlich des Büros des Premierministers, untersucht Vorwürfe über Missbräuche und 

Gräueltaten, bestraft die Verantwortlichen jedoch selten (USDOS 11.3.2020). 

Im Zuge der seit dem 1.10.2019 anhaltenden Massenproteste haben Sicherheitskräfte unter anderem scharfe 

Munition gegen Demonstranten eingesetzt und hunderte Menschen getötet (HRW 31.1.2020). 

Der IS begeht weiterhin schwere Gräueltaten, darunter Tötungen durch Selbstmordattentate und improvisierte 

Sprengsätze (IEDs). Die Behörden untersuchen IS-Handlungen und verfolgen IS-Mitglieder nach dem Anti-

Terrorgesetz von 2005 (USDOS 11.3.2020). 

Quellen: 

- AA - Auswärtiges Amt (12.1.2019): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1457267/4598_1548939544_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-

abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2018-12-01-2019.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- AI - Amnesty International (26.2.2019): Human rights in the Middle East and North Africa: Review of 2018 - 

Iraq [MDE 14/9901/2019], https://www.ecoi.net/en/file/local/2003674/MDE1499012019ENGLISH.pdf, Zugriff 

13.3.2020 

- HRW - Human Rights Watch (31.1.2020): Iraq: Authorities Violently Remove Protesters, 

https://www.ecoi.net/en/document/2023934.html, Zugriff 13.3.2020 

- USDOS - US Department of State (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practices 2019 – Iraq, 

https://www.ecoi.net/de/dokument/2026340.html, Zugriff 13.3.2020 

- USDOS - US Department of State (21.6.2019): 2018 Report on International Religious Freedom: 

https://www.ecoi.net/de/dokument/2011175.html, Zugriff 13.3.2020 

Allgemeine Menschenrechtslage in der Kurdischen Region im Irak (KRI) 

Es gibt zwar eine unabhängige kurdische Menschenrechtskommission, sie beschränkt sich aber eher auf die 

Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen und kann selten eine volle Aufklärung oder gar Ahndung 

gewährleisten (AA 12.1.2019). Der „Hohe Ausschuss für die Bewertung und Reaktion auf internationale 

Berichte“ überprüfte in der Kurdischen Region im Irak (KRI) Anschuldigungen von Misshandlungen durch die 

Peshmerga, insbesondere gegen IDPs, und entschuldigte sie in öffentlichen Berichten und Kommentaren (USDOS 
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13.3.2019). Es besteht quasi Straffreiheit für Regierungsbeamte und Sicherheitskräfte, einschließlich der 

Peshmerga und der PMF (USDOS 11.3.2020). 

Quellen: 

- AA - Auswärtiges Amt (12.1.2019): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1457267/4598_1548939544_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-

abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2018-12-01-2019.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- USDOS - US Department of State (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practices 2019 – Iraq, 

https://www.ecoi.net/de/dokument/2026340.html, Zugriff 13.3.2020 

- USDOS - United States Department of State (13.3.2019): Country Report on Human Rights Practices 2018 - 

Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/2004254.html, Zugriff 13.3.2020 

Religionsfreiheit  

Aufgrund der komplexen Verflechtung religiöser und ethnischer Identitäten ist eine strikte Unterscheidung 

zwischen rein religiösen Minderheiten und rein ethnischen Minderheiten im Irak oft nur schwer möglich. Um 

eine willkürliche Trennung zu vermeiden, werden alle Minderheiten, einschließlich derer, bei denen das religiöse 

Element überwiegt, im Abschnitt 15 (Minderheiten) behandelt. 

Die Verfassung erkennt das Recht auf Religions- und Glaubensfreiheit weitgehend an. Gemäß Artikel 2 Absatz 1 

ist der Islam Staatsreligion und eine Hauptquelle der Gesetzgebung (AA 12.1.2019). Es darf kein Gesetz erlassen 

werden, das den „erwiesenen Bestimmungen des Islams“ widerspricht. In Absatz 2 wird das Recht einer jeden 

Person auf Religions- und Glaubensfreiheit sowie das Recht auf deren Ausübung garantiert. Explizit erwähnt 

werden in diesem Zusammenhang Christen, Jesiden und Mandäer-Sabäer, jedoch nicht Anhänger anderer 

Religionen oder Atheisten (RoI 15.10.2005; vgl. USDOS 21.6.2019). 

Artikel 3 der Verfassung legt ausdrücklich die multiethnische, multireligiöse und multikonfessionelle Ausrichtung 

des Irak fest, betont aber auch den arabisch-islamischen Charakter des Landes (AA 12.1.2019; vgl. ROI 

15.10.2005). Artikel 43 verpflichtet den Staat zum Schutz der religiösen Stätten (AA 12.1.2019; vgl. ROI 

15.10.2005). 

Die folgenden religiösen Gruppen werden durch das Personenstandsgesetz anerkannt: Muslime, chaldäische 

Christen, assyrische Christen, assyrisch-katholische Christen, syrisch-orthodoxe Christen, syrisch-katholische 

Christen, armenisch-apostolische Christen, armenisch-katholische Christen, römisch-orthodoxe Christen, 

römisch-katholische Christen, lateinisch-dominikanische Christen, nationale Protestanten, Anglikaner, 

evangelisch-protestantische Assyrer, Adventisten, koptisch-orthodoxe Christen, Jesiden, Sabäer-Mandäer und 

Juden. Die staatliche Anerkennung ermöglicht es den Gruppen, Rechtsvertreter zu bestellen und Rechtsgeschäfte 

wie den Kauf und Verkauf von Immobilien durchzuführen. Alle anerkannten religiösen Gruppen haben ihre 

eigenen Personenstandsgerichte, die für die Behandlung von Ehe-, Scheidungs- und Erbschaftsfragen zuständig 

sind. Laut der Regierung gibt es jedoch kein Personenstandsgericht für Jesiden (USDOS 21.6.2019). 

Das Gesetz verbietet die Ausübung des Bahai-Glaubens und der wahhabitischen Strömung des sunnitischen 

Islams (USDOS 21.6.2019; vgl. UNHCR 5.2019). 
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Die alten irakischen Personalausweise enthielten Informationen zur Religionszugehörigkeit einer Person, was von 

Menschenrechtsorganisationen als Sicherheitsrisiko im aktuell herrschenden Klima religiös-konfessioneller 

Gewalt kritisiert wurde. Mit Einführung des neuen Personalausweises wurde dieser Eintrag zeitweise abgeschafft. 

Mit Verabschiedung eines Gesetzes zum neuen Personalausweis im November 2015 wurde allerdings auch 

wieder ein religiöse Minderheiten diskriminierender Passus aufgenommen (AA 12.1.2019). Die Religionen, die 

auf dem Antrag für den nationalen Personalausweis angegeben werden können, sind christlich, sabäisch-

mandäisch, jesidisch, jüdisch und muslimisch. Dabei wird zwischen den verschiedenen Konfessionen des Islams 

(Shi‘a-Sunni) bzw. den unterschiedlichen Denominationen des Christentums nicht unterschieden. Personen, die 

anderen Glaubensrichtungen angehören, können nur dann einen Ausweis erhalten, wenn sie sich selbst als 

Muslim, Jeside, Sabäer-Mandäer, Jude oder Christ deklarieren (USDOS 21.6.2019) Artikel 26 besagt, dass Kinder 

eines zum Islam konvertierenden Elternteils automatisch auch als zum Islam konvertiert geführt werden (AA 

12.1.2019). Es wird berichtet, dass das Gesetz faktisch zu Zwangskonvertierungen führt, indem Kinder mit nur 

einem muslimischen Elternteil als Muslime angeführt werden müssen. Christen, die formell als Muslims 

registriert sind, aber den christlichen oder einen anderen Glauben praktizieren, berichten auch, dass sie 

gezwungen sind, ihr Kind als Muslim zu registrieren oder das Kind undokumentiert zu lassen, was die 

Berechtigung auf staatliche Leistungen beeinträchtigt (USDOS 21.6.2019; vgl. USCIRF 4.2019). 

Die meisten religiös-ethnischen Minderheiten sind im irakischen Parlament vertreten. Grundlage bildet ein 

Quotensystem bei der Verteilung der Sitze (fünf Sitze für die christliche Minderheit sowie jeweils einen Sitz für 

Jesiden, Mandäer-Sabäer, Schabak und Faili Kurden). Das kurdische Regionalparlament sieht jeweils fünf Sitze für 

Turkmenen, Chaldäer und assyrische Christen sowie einen für Armenier vor (AA 12.1.2019). 

Institutionelle und gesellschaftliche Einschränkungen der Religionsfreiheit sowie Gewalt gegen 

Minderheitengruppen sind nach Ansicht von Religionsführern und Vertretern von Nichtregierungsorganisationen 

(NGO), die sich auf Religionsfreiheit konzentrieren, nach wie vor weit verbreitet. Internationale und lokale NGOs 

geben an, dass die Regierung das Anti-Terror-Gesetz weiterhin als Vorwand nutzt, um Personen ohne 

zeitgerechten Zugang zu einem rechtmäßigen Verfahren festzuhalten (USDOS 21.6.2019). Diskriminierung von 

Minderheiten durch Regierungstruppen, insbesondere durch manche PMF-Gruppen, und andere Milizen, sowie 

das Vorgehen verbliebener aktiver IS-Kämpfer, hat ethnisch-konfessionelle Spannungen in den umstrittenen 

Gebieten weiter verschärft. Es kommt weiterhin zu Vertreibungen wegen vermeintlicher IS- Zugehörigkeit. 

Kurden und Turkmenen in Kirkuk, sowie Christen und andere Minderheiten im Westen Ninewas und in der 

Ninewa-Ebene berichten über willkürliche und unrechtmäßige Verhaftungen durch Volksmobilisierungskräfte 

(PMF) (USDOS 11.3.2020). 

Da Religion, Politik und Ethnizität oft eng miteinander verbunden sind, ist es schwierig, viele Vorfälle als 

ausschließlich auf religiöser Identität beruhend zu kategorisieren (USDOS 11.3.2020). 

Vertreter religiöser Minderheiten berichten, dass die Zentralregierung im Allgemeinen nicht in religiöse 

Handlungen eingreift und sogar für die Sicherheit von Gotteshäusern und anderen religiösen Stätten, 

einschließlich Kirchen, Moscheen, Schreinen, religiösen Pilgerstätten und Pilgerrouten, sorgt. Manche 

Minderheitenvertreter berichten jedoch über Schikane und Restriktionen durch lokale Behörden (USDOS 

21.6.2019). 
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Vertreter religiöser Minderheiten berichten weiterhin über Druck auf ihre Gemeinschaften Landrechte 

abzugeben, wenn sie sich nicht stärker an islamische Gebote halten (USDOS 21.6.2019). 

Die Kurdische Region im Irak (KRI) war für viele religiöse und ethnische Minderheiten im Nordirak ein wichtiger 

Zufluchtsort, während der Phase der konfessionellen Gewalt nach 2003 und während der IS-Krise (USCIRF4.2019). 

Einige jesidische und christliche Führer berichten über Schikanen und Misshandlungen durch Peshmerga und 

Asayesh im von der kurdischen Regionalregierung (KRG) kontrollierten Teil von Ninewa, jedoch sagen einige 

dieser Führer, dass die Mehrheit dieser Fälle eher politisch als religiös motiviert seien (USDOS 21.6.2019). 

[Anm.: Weiterführende Informationen zur Situation einzelner religiöser Minderheiten können dem Kapitel 15 

Minderheiten entnommen werden.] 

Quellen: 

- AA - Auswärtiges Amt (12.1.2019): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1457267/4598_1548939544_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-

abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2018-12-01-2019.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- RoI - Republic of Iraq (15.10.2005): Constitution of the Republic of Iraq, 

http://www.refworld.org/docid/454f50804.html, Zugriff 13.3.2020 

- UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (5.2019): International Protection Considerations with Regard to 

People Fleeing the Republic of Iraq, https://www.ecoi.net/en/file/local/2007789/5cc9b20c4.pdf, Zugriff 

13.3.2020 

- USCIRF - US Commission on International Religious Freedom (4.2019): United States Commission on 

International Religious Freedom 2019 Annual Report; Country Reports: Tier 2 Countries: Iraq, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2008186/Tier2_IRAQ_2019.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- USDOS - US Department of State (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practices 2019 – Iraq, 

https://www.ecoi.net/de/dokument/2026340.html, Zugriff 13.3.2020 

- USDOS - US Department of State (21.6.2019): 2018 Report on International Religious Freedom: 

https://www.ecoi.net/de/dokument/2011175.html, Zugriff 13.3.2020 

Atheismus, Agnostizismus, Kritik an konfessioneller Politik 

Das irakische Strafgesetzbuch enthält keine Artikel, die eine direkte Bestrafung für Atheismus vorsehen. Es gibt 

auch keine speziellen Gesetze, die Strafen für Atheisten vorsehen. (Al-Monitor 1.4.2018). Atheismus ist im Irak 

zwar nicht illegal (NBC 5.4.2019), aber die irakische Verfassung garantiert Atheisten nicht die freie 

Glaubensausübung (USDOS 21.6.2019; vgl. EASO 3.2019). 

Staatliche Akteure setzen Atheismus typischerweise mit Blasphemie gleich (UKHO 10.2019). Atheisten wurden 

Berichten zufolge wegen „Schändung von Religionen“ und damit zusammenhängenden Anklagen verfolgt 

(UNHCR 5.2019; vgl. Al Monitor 1.4.2018). Im März 2018 wurden in Dhi Qar Haftbefehle gegen vier Iraker 

aufgrund von Atheismus-Vorwürfen erlassen. Einer wurde verhaftet, während die übrigen drei geflohen sind (Al-

Monitor 1.4.2018; vgl. USCIRF 4.2019). Ende 2018 wurde ein atheistischer Buchhändler im südirakischen 

Gouvernement Nasriyah verhaftet. Ihm wurde vorgeworfen Atheismus verbreiten zu wollen (AW 20.7.2019; vgl. 

NBC 5.4.2019). 
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Atheisten im Irak sind eine wachsende Minderheit (AW 20.7.2019). Berichten zufolge gibt es auch eine kleine, 

wachsende Bewegung von Agnostikern im Irak (NBC 5.4.2019). 

Offener Atheismus ist im Irak äußerst selten, da die gesellschaftliche Toleranz gegenüber Atheisten sehr begrenzt 

ist, wie die öffentliche Rhetorik einiger Politiker und religiöser Führer zeigt. Atheisten halten ihre Ansichten oft 

geheim, aus Furcht vor Diskriminierung und Gewalt durch die eigene Familie, Milizen oder auch religiös-

konservative Gruppen (UKHO 10.2019). Milizen sollen Mittel haben, um die Personen hinter Social Media-

Einträgen ausfindig zu machen. Angeblich werden Atheisten ins Visier genommen (NBC 5.4.2019). 

Personen, die gegen die strenge Auslegungen der islamischen Regeln in Bezug auf Kleidung, soziales Verhalten 

und Berufe verstoßen, einschließlich Atheisten und säkular gesinnte Personen, Frauen und Angehörige religiöser 

Minderheitsgruppen, sind Berichten zufolge mit Entführungen, Schikanen und körperlichen Angriffen durch 

verschiedene extremistische bewaffnete Gruppen und Milizen konfrontiert (UNHCR 5.2019). 

Obwohl in der Bevölkerung verschiedene Grade der Religiosität vertreten sind, und ein Segment der Iraker eine 

säkulare Weltanschauung vertritt, ist es dennoch selten, dass sich jemand öffentlich zum Atheismus bekennt. Die 

meisten Atheisten verstecken ihre Identität und behaupten Muslime zu sein (EASO 3.2019). 

Viele Geistliche, die islamischen politischen Parteien nahe stehen, haben missverständliche Vorstellungen zu dem 

Thema und bezeichnen z.B. oft den Säkularismus als Atheismus (Al-Monitor 1.4.2018). 

An den Wahlen von 2018 nahm auch eine Reihe eher sekulärer Parteien teil (FH 4.3.2020). 

Quellen: 

- Al-Monitor (1.4.2018): Iraqi courts seeking out atheists for prosecution, https://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2018/03/atheists-iraq-human-rights.html, Zugriff 13.3.2020 

- AW - Arab Weekly, The (20.7.2019): ‘Iraq’s growing community of atheists no longer peripheral’, 

https://thearabweekly.com/iraqs-growing-community-atheists-no-longer-peripheral, Zugriff 13.3.2020 

- EASO - European Asylum Support Office (3.2019): Iraq; Targeting of Individuals, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2003960/Iraq_targeting_of_individuals.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- FH - Freedom House (4.3.2020): Freedom in the World 2020 – Iraq, 

https://freedomhouse.org/country/iraq/freedom-world/2020, Zugriff 13.3.2020 

- NBC News (5.4.2019): Iraq's atheists go underground as Sunni, Shiite hard-liners dominate, 

https://www.nbcnews.com/news/world/iraq-s-atheists-go-underground-sunni-shiite-hard-liners-dominate-

n983076, Zugriff 13.3.2020 

- UKHO - UK Home Office (10.2019): Country Information and Guidance Iraq: Religious minorities, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2018421/Iraq_-_Religious_Minorities_-_CPIN_-_v2.0__October_2019__-

_EXT.odt, Zugriff 13.3.2020 

- UNHCR - UN High Commissioner for Refugees (5.2019): International Protection Considerations with Regard to 

People Fleeing the Republic of Iraq, https://www.ecoi.net/en/file/local/2007789/5cc9b20c4.pdf, Zugriff 

13.3.2020 

- USCIRF - US Commission on International Religious Freedom (4.2019): United States Commission on 

International Religious Freedom 2019 Annual Report; Country Reports: Tier 2 Countries: Iraq, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2008186/Tier2_IRAQ_2019.pdf, Zugriff 13.3.2020 
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- USDOS - US Department of State (21.6.2019): 2018 Report on International Religious Freedom: 

https://www.ecoi.net/de/dokument/2011175.html. Zugriff 13.3.2020 

Minderheiten 

Trotz der verfassungsrechtlichen Gleichberechtigung leiden religiöse Minderheiten faktisch unter weitreichender 

Diskriminierung und Existenzgefährdung. Der irakische Staat kann den Schutz der Minderheiten nicht 

sicherstellen (AA 12.1.2019). Mitglieder bestimmter ethnischer oder religiöser Gruppen erleiden in Gebieten, in 

denen sie eine Minderheit darstellen, häufig Diskriminierung oder Verfolgung, was viele dazu veranlasst, 

Sicherheit in anderen Stadtteilen oder Gouvernements zu suchen (FH 4.3.2020). Es gibt Berichte über 

rechtswidrige Verhaftungen, Erpressung und Entführung von Angehörigen von Minderheiten, wie Kurden, 

Turkmenen, Christen und anderen, durch PMF-Milizen, in den umstrittenen Gebieten, insbesondere im 

westlichen Ninewa und in der Ninewa-Ebene (USDOS 11.3.2020). 

Die wichtigsten ethnisch-religiösen Gruppierungen sind (arabische) Schiiten, die 60-65% der Bevölkerung 

ausmachen und vor allem den Südosten/Süden des Landes bewohnen, (arabische) Sunniten (17-22%) mit 

Schwerpunkt im Zentral- und Westirak und die vor allem im Norden des Landes lebenden, überwiegend 

sunnitischen Kurden (15-20%) (AA 12.1.2019). Genaue demografische Aufschlüsselungen sind jedoch mangels 

aktueller Bevölkerungsstatistiken sowie aufgrund der politisch heiklen Natur des Themas nicht verfügbar (MRG 

5.2018). Zahlenangaben zu einzelnen Gruppen variieren oft massiv (siehe unten). 

Eine systematische Diskriminierung oder Verfolgung religiöser oder ethnischer Minderheiten durch staatliche 

Behörden findet nicht statt. Offiziell anerkannte Minderheiten, wie chaldäische und assyrische Christen sowie 

Jesiden, genießen in der Verfassung verbriefte Minderheitenrechte, sind jedoch im täglichen Leben, insbesondere 

außerhalb der Kurdischen Region im Irak (KRI), oft benachteiligt. Zudem ist nach dem Ende der Herrschaft Saddam 

Husseins die irakische Gesellschaft teilweise in ihre (konkurrierenden) religiösen und ethnischen Segmente 

zerfallen – eine Tendenz, die sich durch die IS-Gräuel gegen Schiiten und Angehörige religiöser Minderheiten 

weiterhin verstärkt hat. Gepaart mit der extremen Korruption im Lande führt diese Spaltung der Gesellschaft 

dazu, dass im Parlament, in den Ministerien und zu einem großen Teil auch in der nachgeordneten Verwaltung, 

nicht nach tragfähigen, allgemein akzeptablen und gewaltfrei durchsetzbaren Kompromissen gesucht wird, 

sondern die zahlreichen ethnisch-konfessionell orientierten Gruppen oder Einzelakteure ausschließlich ihren 

individuellen Vorteil suchen oder ihre religiös geprägten Vorstellungen durchsetzen. Ein berechenbares 

Verwaltungshandeln oder gar Rechtssicherheit existieren nicht (AA 12.1.2019). 

Die Hauptsiedlungsgebiete der religiösen Minderheiten liegen im Nordirak in den Gebieten, die seit Juni 2014 

teilweise unter Kontrolle des IS standen. Hier kam es zu gezielten Verfolgungen von Jesiden, Mandäer-Sabäern, 

Kaka‘i, Schabak und Christen. Aus dieser Zeit liegen zahlreiche Berichte über Zwangskonversionen, Versklavung 

und Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung, Folter, Rekrutierung von Kindersoldaten, Massenmord und 

Massenvertreibungen vor. Auch nach der Befreiung der Gebiete wird die Rückkehr der Bevölkerung durch noch 

fehlenden Wiederaufbau, eine unzureichende Sicherheitslage, unklare Sicherheitsverantwortlichkeiten sowie 

durch die Anwesenheit von schiitischen Milizen zum Teil erheblich erschwert (AA 12.1.2019). 

In der KRI sind Minderheiten weitgehend vor Gewalt und Verfolgung geschützt. Hier haben viele Angehörige von 

Minderheiten Zuflucht gefunden (AA 12.1.2019; vgl. KAS 8.2017). Mit der Verabschiedung des Gesetzes zum 

Schutze der Minderheiten in der KRI durch das kurdische Regionalparlament im Jahr 2015 wurden die ethnischen 
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und religiösen Minderheiten zumindest rechtlich mit der kurdisch-muslimischen Mehrheitsgesellschaft 

gleichgestellt. Dennoch ist nicht immer gewährleistet, dass die bestehenden Minderheitsrechte auch tatsächlich 

umgesetzt werden (KAS 8.2017). Es gibt auch Berichte über die Diskriminierung von Minderheiten (Turkmenen, 

Arabern, Jesiden, Schabak und Christen) durch KRI-Behörden in den sogenannten umstrittenen Gebieten (USDOS 

13.3.2019). Darüber hinaus empfinden dort Angehörige von Minderheiten seit Oktober 2017 erneute 

Unsicherheit aufgrund der Präsenz der irakischen Streitkräfte und v.a. der schiitischen Milizen (AA 12.1.2019). 

Im Zusammenhang mit der Rückeroberung von Gebieten aus IS-Hand wurden problematische Versuche einer 

ethnisch-konfessionellen Neuordnung unternommen, besonders in dem ethnisch-konfessionell sehr 

heterogenen Gouvernement Diyala (AA 12.1.2019). Im Gouvernement Ninewa wurden alle Distriktverwaltungen 

angeordnet, dem Bundesgesetz von 2017 folge zu leisten und den Familien von PMF-Märtyrern, die im Kampf 

gegen den IS gefallen sind (zumeist Schiiten), Land zuzuweisen. Diese Anordnung schloss auch Distrikte mit 

sunnitischer und nicht-muslimischer Mehrheit ein. Es kam zu Widerstand unter Verweis auf das in der Verfassung 

verankerte Verbot eines erzwungenen demografischen Wandels, insbesondere im mehrheitlich christlichen 

Distrikt Hamdaniya (USDOS 21.6.2019). 

Die territoriale Niederlage des IS im Jahr 2017 beendete dessen Kampagne zur Umwälzung der religiösen 

Demografie des Landes. Viele Schiiten und religiöse Minderheiten, die vom IS vertrieben wurden, sind bis heute 

nicht in ihre Häuser zurückgekehrt. Die Rückkehr irakischer Streitkräfte in Gebiete, die seit 2014 von kurdischen 

Streitkräften gehalten wurden, führte Ende 2017 zu einer weiteren Runde demografischer Veränderungen, wobei 

manche kurdische Bewohner auszogen, und Araber zurückkehrten. In Gebieten, die von schiitischen Milizen 

befreit wurden, gab es wiederum Berichte von der Vertreibung sunnitischer Araber (FH 4.3.2020). Aufgrund der 

konfliktbedingten internen Vertreibungen und Rückkehrbewegungen hat sich seit 2014 die Demographie einiger 

Gebiete von mehrheitlich sunnitisch zu mehrheitlich schiitisch bzw. zu konfessionell gemischt entwickelt, 

insbesondere in den Gouvernements Bagdad, Basra und Diyala. Im Distrikt Khanaqin in Diyala ist die Anzahl der 

Orte mit einer sunnitischen Mehrheit von 81 auf 73 gesunken, jene mit einer kurdisch-sunnitischen Mehrheit von 

20 auf 17. Im Gouvernement Babil sind vormals arabisch-sunnitisch-schiitische Mischstädte wie Jurf al-Sakhr und 

Musayab vollständig schiitisch geworden. In der KRI hat die Präsenz sunnitischer Araber zugenommen, sodass die 

Anzahl der Orte mit einer sunnitisch-arabischen Mehrheit seit 2014 von 2 auf 25 angewachsen ist (IOM 2019). 

Ebenso wurde ein Rückgang von assyrischen Christen in vormals gemischt-konfessionellen Regionen im 

Gouvernement Ninewa verzeichnet, sowie von vormals ethnisch-konfessionell gemischten Orten in den 

Distrikten Mossul, Sinjar und Telfar, in denen die Zahl der kurdischen Sunniten, Jesiden und Schabak zurückging. 

Im Gouvernement Diyala sind turkmenisch-sunnitische Mischgebiete verschwunden, während sich die 

turkmenische Präsenz in der Region um Kirkuk verstärkt zu haben scheint (IOM 2019). 

Quellen: 

- AA - Auswärtiges Amt (12.1.2019): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1457267/4598_1548939544_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-

abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2018-12-01-2019.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- BMI - Bundesministerium für Inneres; BMLVS - Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (2016 – 

Stand Irak: 2014): Atlas: Middle East & North Africa, http://www.ecoi.net/file_upload/90_1487770786_2017-

02-bfa-mena-atlas.pdf, Zugriff 13.3.2020 
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- FH - Freedom House (4.3.2020): Freedom in the World 2020 – Iraq, 

https://freedomhouse.org/country/iraq/freedom-world/2020, Zugriff 13.3.2020 

- IOM - International Organization for Migration (2019): Integrated Location Assessment IV, IOM Iraq, 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/integrated_location_assessment_4.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- KAS - Konrad Adenauer Stiftung (8.2017): Rechte ethnischer und religiöser Minderheiten in Kurdistan-Irak, 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_50065-1522-1-30.pdf?170918113417, Zugriff 13.3.2020 

- Lattimer, Mark in EASO - European Asylum Support Office (26.4.2017): Minorities and Vulnerable Groups - 

EASO COI Meeting Report Iraq: Practical Cooperation Meeting, 25-26 April 2017, Brussels, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1404903/90_1501570991_easo-2017-07-iraq-meeting-report.pdf, Zugriff 

13.3.2020 

- MRG - Minority Rights Group International (5.2018): Iraq - Minorities and indigenous peoples, 

http://minorityrights.org/country/iraq/, Zugriff 13.3.2020 

- USDOS - United States Department of State (13.3.2019): Country Report on Human Rights Practices 2018 - 

Iraq, https://www.ecoi.net/de/dokument/2004254.html, Zugriff 13.3.2020 

- USDOS - US Department of State (21.6.2019): 2018 Report on International Religious Freedom: 

https://www.ecoi.net/de/dokument/2011175.html, Zugriff 13.3.2020 

- USDOS - US Department of State (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practices 2019 – Iraq, 

https://www.ecoi.net/de/dokument/2026340.html, Zugriff 13.3.2020 

Kurden 

Schätzungen zufolge sind 15-20% der irakischen Bevölkerung Kurden. Während sich die arabische Bevölkerung 

vorwiegend in den westlichen Landesteilen, der Zentralregion und im Süden des Landes verteilt, leben die Kurden 

mehrheitlich im Nordosten. Die Kurden in der Kurdischen Region im Irak (KRI) bekennen sich überwiegend als 

Sunniten. Aber es gibt unter ihnen auch neuzeitliche Zoroastrier und Jesiden. Die meisten Kurden Bagdads fühlen 

sich einem schiitischen Religionszweig verbunden: dem des Faili-Schiitentums (GIZ 6.2019c). 

Von ethnisch-konfessionellen Auseinandersetzungen sind auch Kurden betroffen, soweit sie außerhalb der KRI 

leben. Im Nachgang zum Unabhängigkeitsreferendum hat die zentral-irakische Armee die zwischen Kurden und 

Zentralregierung umstrittenen Gebiete größtenteils wieder unter die Kontrolle Bagdads gebracht (AA 12.1.2019). 

Insbesondere in diesen „umstrittenen Gebieten“ waren und sind Kurden und andere Minderheiten mit 

Diskriminierung, Vertreibung und in einigen Fällen mit Gewalt seitens der Regierungstruppen, insbesondere der 

mit dem Iran verbündeten PMF-Milizen, konfrontiert (USDOS 11.3.2020). 

Quellen: 

- AA - Auswärtiges Amt (12.1.2019): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1457267/4598_1548939544_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-

abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2018-12-01-2019.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- GIZ - Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (1.2020b): Gesellschaft, 

https://www.liportal.de/irak/gesellschaft/, Zugriff 13.3.2020 

- USDOS - US Department of State (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practices 2019 – Iraq, 

https://www.ecoi.net/de/dokument/2026340.html, Zugriff 13.3.2020 
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Grundversorgung und Wirtschaft 

Der Staat kann die Grundversorgung der Bürger nicht kontinuierlich und in allen Landesteilen gewährleisten (AA 

12.1.2019). Der irakische humanitäre Reaktionsplan schätzt, dass im Jahr 2019 etwa 6,7 Millionen Menschen 

dringend Unterstützung benötigten (IOM o.D.; vgl. USAID 30.9.2019). Trotz internationaler Hilfsgelder bleibt die 

Versorgungslage für ärmere Bevölkerungsschichten schwierig. Die grassierende Korruption verstärkt vorhandene 

Defizite zusätzlich. In vom Islamischen Staat (IS) befreiten Gebieten muss eine Grundversorgung nach Räumung 

der Kampfmittel erst wieder hergestellt werden. Einige Städte sind weitgehend zerstört. Die 

Stabilisierungsbemühungen und der Wiederaufbau durch die irakische Regierung werden intensiv vom United 

Nations Development Programme (UNDP) und internationalen Gebern unterstützt (AA 12.1.2019). 

Nach Angaben der UN-Agentur UN-Habitat leben 70% der Iraker in Städten, die Lebensbedingungen von einem 

großen Teil der städtischen Bevölkerung gleichen denen von Slums (AA 12.1.2019). Die Iraker haben eine 

dramatische Verschlechterung in Bezug auf die Zurverfügungstellung von Strom, Wasser, Abwasser- und 

Abfallentsorgung, Gesundheitsversorgung, Bildung, Verkehr und Sicherheit erlebt. Der Konflikt hat nicht nur in 

Bezug auf die Armutsraten, sondern auch bei der Erbringung staatlicher Dienste zu stärker ausgeprägten 

räumlichen Unterschieden geführt. Der Zugang zu diesen Diensten und deren Qualität variiert demnach im 

gesamten Land erheblich (K4D 18.5.2018). Die über Jahrzehnte internationaler Isolation und Krieg 

vernachlässigte Infrastruktur ist sanierungsbedürftig (AA 12.1.2019). 

Wirtschaftslage 

Der Irak erholt sich nur langsam vom Terror des IS und seinen Folgen. Nicht nur sind ökonomisch wichtige Städte 

wie Mossul zerstört worden. Dies trifft das Land, nachdem es seit Jahrzehnten durch Krieg, Bürgerkrieg, 

Sanktionen zerrüttet wurde. Wiederaufbauprogramme laufen bereits, vorsichtig-positive Wirtschaftsprognosen 

traf die Weltbank im April 2019 (GIZ 1.2020c). Iraks Wirtschaft erholt sich allmählich nach den wirtschaftlichen 

Herausforderungen und innenpolitischen Spannungen der letzten Jahre. Während das BIP 2016 noch um 11% 

wuchs, verzeichnete der Irak 2017 ein Minus von 2,1%. 2018 zog die Wirtschaft wieder an und verzeichnete ein 

Plus von ca. 1,2% aufgrund einer spürbaren Verbesserung der Sicherheitsbedingungen und höherer Ölpreise. Für 

2019 wurde ein Wachstum von 4,5% und für die Jahre 2020–23 ebenfalls ein Aufschwung um die 2-3%-Marke 

erwartet (WKO 18.10.2019). 

Das Erdöl stellt immer noch die Haupteinnahmequelle des irakischen Staates dar (GIZ 1.2020c). Rund 90% der 

Staatseinnahmen stammen aus dem Ölsektor. Der Irak besitzt kaum eigene Industrie jenseits des Ölsektors. 

Hauptarbeitgeber ist der Staat (AA 12.1.2019). 

Die Arbeitslosenquote, die vor der IS-Krise rückläufig war, ist über das Niveau von 2012 hinaus auf 9,9% im Jahr 

2017/18 gestiegen. Unterbeschäftigung ist besonders hoch bei IDPs. Fast 24% der IDPs sind arbeitslos oder 

unterbeschäftigt (im Vergleich zu 17% im Landesdurchschnitt). Ein Fünftel der wirtschaftlich aktiven Jugendlichen 

ist arbeitslos, ein weiters Fünftel weder erwerbstätig noch in Ausbildung (WB 12.2019). 

Die Armutsrate im Irak ist aufgrund der Aktivitäten des IS und des Rückgangs der Öleinnahmen gestiegen (OHCHR 

11.9.2019). Während sie 2012 bei 18,9% lag, stieg sie während der Krise 2014 auf 22,5% an (WB 19.4.2019). Einer 

Studie von 2018 zufolge ist die Armutsrate im Irak zwar wieder gesunken, aber nach wie vor auf einem höheren 

Niveau als vor dem Beginn des IS-Konflikt 2014, wobei sich die Werte, abhängig vom Gouvernement, stark 
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unterscheiden. Die südlichen Gouvernements Muthanna (52%), Diwaniya (48%), Maisan (45%) und Dhi Qar (44%) 

weisen die höchsten Armutsraten auf, gefolgt von Ninewa (37,7%) und Diyala (22,5%). Die niedrigsten 

Armutsraten weisen die Gouvernements Dohuk (8,5%), Kirkuk (7,6%), Erbil (6,7%) und Sulaymaniyah (4,5%) auf. 

Diese regionalen Unterschiede bestehen schon lange und sind einerseits auf die Vernachlässigung des Südens 

und andererseits auf die hohen Investitionen durch die Regionalregierung Kurdistans in ihre Gebiete 

zurückzuführen (Joel Wing 18.2.2020). Die Regierung strebt bis Ende 2022 eine Senkung der Armutsrate auf 16% 

an (Rudaw 16.2.2020). 

Grundsätzlich ist der öffentliche Sektor sehr gefragt. Die IS-Krise und die Kürzung des Budgets haben 

Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt im privaten und öffentlichen Sektor. Arbeitsmöglichkeiten haben im 

Allgemeinen abgenommen. Die monatlichen Einkommen im Irak liegen in einer Bandbreite zwischen 200 und 

2.500 USD (Anm.: ca. 185-2.312 EUR), je nach Position und Ausbildung. Das Ministerium für Arbeit und Soziales 

bietet Unterstützung bei der Arbeitssuche und stellt Arbeitsagenturen in den meisten Städten. Die Regierung hat 

auch ein Programm gestartet, um irakische Arbeitslose und Arbeiter, die weniger als 1 USD (Anm.: ca. 0,9 EUR) 

pro Tag verdienen, zu unterstützen. Aufgrund der Situation im Land wurde die Hilfe jedoch eingestellt. 

Weiterbildungsmöglichkeiten werden durch Berufsschulen, Trainingszentren und Agenturen angeboten. 

Aufgrund der derzeitigen Situation im Land sind derzeit keine dieser Weiterbildungsprogramme, die nur durch 

spezielle Fonds zugänglich sind, aktiv (IOM 1.4.2019). 

Stromversorgung 

Die Stromversorgung des Irak ist im Vergleich zu der Zeit vor 2003 schlecht (AA 12.1.2019). Sie deckt nur etwa 

60% der Nachfrage ab, wobei etwa 20% der Bevölkerung überhaupt keinen Zugang zu Elektrizität haben. Der 

verfügbare Stromvorrat variiert jedoch je nach Gebiet und Jahreszeit (Fanack 17.9.2019). Selbst in Bagdad ist die 

öffentliche Stromversorgung vor allem in den Sommermonaten, wenn bei Temperaturen von über 50 Grad 

flächendeckend Klimaanlagen eingesetzt werden, häufig unterbrochen. Dann versorgt sich die Bevölkerung aus 

privaten Generatoren, sofern diese vorhanden sind. Die Versorgung mit Mineralöl bleibt unzureichend und 

belastet die Haushalte wegen der hohen Kraftstoffpreise unverhältnismäßig. In der Kurdischen Region im Irak 

(KRI) erfolgt die Stromversorgung durch Betrieb eigener Kraftwerke, unterliegt jedoch wie in den anderen 

Regionen Iraks erheblichen Schwankungen und erreicht deutlich weniger als 20 Stunden pro Tag. Kraftwerke 

leiden unter Mangel an Brennstoff und es gibt erhebliche Leitungsverluste (AA 12.1.2019). 

Wasserversorgung 

Etwa 70% des irakischen Wassers haben ihren Ursprung in Gebieten außerhalb des Landes, vor allem in der Türkei 

und im Iran. Der Wasserfluss aus diesen Ländern wurde durch Staudammprojekte stark reduziert. Das 

verbleibende Wasser wird zu einem großen Teil für die Landwirtschaft genutzt und dient somit als 

Lebensgrundlage für etwa 13 Millionen Menschen (GRI 24.11.2019). 

Der Irak befindet sich inmitten einer schweren Wasserkrise, die durch akute Knappheit, schwindende Ressourcen 

und eine stark sinkende Wasserqualität gekennzeichnet ist (Clingendael 10.7.2018). Insbesondere Dammprojekte 

der irakischen Nachbarländer, wie in der Türkei, haben großen Einfluss auf die Wassermenge und Qualität von 

Euphrat und Tigris. Der damit einhergehende Rückgang der Wasserführung in den Flüssen hat ein Vordringen des 

stark salzhaltigen Wassers des Persischen Golfs ins Landesinnere zur Folge und beeinflusst sowohl die 
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Landwirtschaft als auch die Viehhaltung. Das bringt in den besonders betroffenen südirakischen Gouvernements 

Ernährungsunsicherheit und sinkenden Einkommensquellen aus der Landwirtschaft mit sich (EPIC 18.7.2017). 

Die Wasserversorgung wird zudem von der schlechten Stromversorgung in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem 

fehlt es fehlt weiterhin an Chemikalien zur Wasseraufbereitung. Die völlig maroden und teilweise im Krieg 

zerstörten Leitungen führen zu hohen Transportverlusten und Seuchengefahr. Im gesamten Land verfügt heute 

nur etwa die Hälfte der Bevölkerung über Zugang zu sauberem Wasser (AA 12.1.2019). Im Südirak und 

insbesondere Basra führten schlechtes Wassermanagement und eine unzureichende Regulierung von Abwasser 

und die damit einhergehende Verschmutzung dazu, dass im Jahr 2018 mindestens 118.000 Menschen wegen 

Magen-Darm Erkrankungen in Krankenhäusern behandelt werden mussten (HRW 22.7.2019; vgl. HRW 14.1.2020; 

AA 12.1.2019). 

Nahrungsmittelversorgung 

Etwa 1,77 Millionen Menschen im Irak sind von Nahrungsmittelunsicherheit betroffen, ein Rückgang im Vergleich 

zu 2,5 Millionen Betroffenen im Jahr 2019 (USAID 30.9.2019; vgl. FAO 31.1.2020). Die meisten davon sind IDPs 

und Rückkehrer. Besonders betroffen sind jene in den Gouvernements Diyala, Ninewa, Salah al-Din, Anbar und 

Kirkuk (FAO 31.1.2020). 22,6% der Kinder sind unterernährt (AA 12.1.2019). 

Die Landwirtschaft ist für die irakische Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Im Zuge des Krieges gegen den 

IS waren viele Bauern gezwungen, ihre Betriebe zu verlassen. Ernten wurden zerstört oder beschädigt. 

Landwirtschaftliche Maschinen, Saatgut, Pflanzen, eingelagerte Ernten und Vieh wurden geplündert. Aufgrund 

des Konflikts und der Verminung konnten Bauern für die nächste Landwirtschaftssaison nicht pflanzen. Die 

Nahrungsmittelproduktion und -versorgung wurden unterbrochen, die Nahrungsmittelpreise auf den Märkten 

stiegen (FAO 8.2.2018). Trotz konfliktbedingter Einschränkungen und Überschwemmungen entlang des Tigris 

(betroffene Gouvernements: Diyala, Wasit, Missan und Basra), die im März 2019 aufgetreten sind, wird die 

Getreideernte 2019 wegen günstiger Witterungsbedingungen auf ein Rekordniveau von 6,4 Millionen Tonnen 

geschätzt (FAO 31.2.2020). 

Trotzdem ist das Land von Nahrungsmittelimporten abhängig (FAO 31.1.2020). Die Ernährungs- und 

Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (UNFAO) schätzt, dass der Irak zwischen Juli 2018 und Juni 

2019 etwa 5,2 Millionen Tonnen Mehl, Weizen und Reis importiert hat, um den Inlandsbedarf zu decken (USAID 

30.9.2019). 

Im Südirak und insbesondere Basra führen schlechtes Wassermanagement und eine unzureichende Regulierung 

von Abwasser und die damit einhergehende Verschmutzung dazu, dass Landwirte ihre Flächen mit 

verschmutztem und salzhaltigem Wasser bewässern, was zu einer Degradierung der Böden und zum Absterben 

von Nutzpflanzen und Vieh führt (HRW 22.7.2019; vgl. HRW 14.1.2020; AA 12.1.2019). 

Das Sozialsystem wird vom sogenannten „Public Distribution System“ (PDS) dominiert, einem Programm, bei dem 

die Regierung importierte Lebensmittel kauft, um sie an die Öffentlichkeit zu verteilen (K4D 18.5.2018; vgl. USAID 

30.9.2019). Das PDS ist das wichtigste Sozialhilfeprogramm im Irak, in Bezug auf Flächendeckung und 

Armutsbekämpfung. Es ist das wichtigste Sicherheitsnetz für Arme, obwohl es von schwerer Ineffizienz 

gekennzeichnet ist (K4D 18.5.2018). Es sind zwar alle Bürger berechtigt, Lebensmittel im Rahmen des PDS zu 

erhalten. Das Programm wird von den Behörden jedoch nur sporadisch und unregelmäßig umgesetzt, mit 
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begrenztem Zugang in den wiedereroberten Gebieten. Außerdem hat der niedrige Ölpreis die Mittel für das PDS 

weiter eingeschränkt (USDOS 11.3.2020). 

[Anm.: Informationen zum Unterkünften können dem Kapitel 21 Rückkehr entnommen werden.] 

Quellen: 

- AA - Auswärtiges Amt (12.1.2019): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak, 
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abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2018-12-01-2019.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- Clingendael - Netherlands Institute of International Relations (10.7.2018): More than infrastructures: water 

challenges in Iraq, https://www.clingendael.org/sites/default/files/2018-07/PB_PSI_water_challenges_Iraq.pdf, 

Zugriff 13.3.2020 

- EPIC - Enabling Peace in Iraq Center (18.7.2017): Drought in the land between two rives, https://www.epic-

usa.org/iraq-water/, Zugriff 13.3.2020 

- Fanack (17.9.2019): Energy file: Iraq, https://fanack.com/fanack-energy/iraq/, Zugriff 18.2.2020 

- FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations (31.1.2020): Country Briefs, Iraq, 
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- GRI - Global Risk Insights (24.11.2019): Water Shortage and Unrest in Iraq, 

https://globalriskinsights.com/2019/11/water-shortage-and-unrest-in-iraq/, Zugriff 13.3.2020 

- HRW - Human Rights Watch (14.1.2020): World Report 2020 - Iraq, 

https://www.ecoi.net/en/document/2022678.html, Zugriff 13.3.2020 

- HRW - Human Rights Watch (22.7.2019): Irak: Wasserkrise in Basra, 

https://www.hrw.org/de/news/2019/07/22/irak-wasserkrise-basra, Zugriff 13.3.2020 

- IOM - Internationale Organisation für Migration (1.4.2019): Länderinformationsblatt Irak (Country Fact Sheet 

2018), 

https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698617/18363939/Irak_%2D_Cou

ntry_Fact_Sheet_2018%2C_deutsch.pdf?nodeid=20101157&vernum=-2, Zugriff 13.3.2020 

- IOM - Internationale Organisation für Migration (o.D.): Iraq 2019, Humanitarian Compendium, 

https://humanitariancompendium.iom.int/appeals/iraq-2019, Zugriff 13.3.2020 

- Joel Wing, Musings on Iraq (18.2.2020): Poverty Rate In Iraq Down But Still Higher Than Pre-War Level, 

https://musingsoniraq.blogspot.com/2020/02/poverty-rate-in-iraq-down-but-still.html, Zugriff 13.3.2020 

- K4D - Knowledge for Development Program (18.5.2018): Iraqi state capabilities, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b18e952e5274a18eb1ee3aa/Iraqi_state_capabilities.pdf, 

Zugriff 13.3.2020 

- OHCHR - Office of the High Commissioner for Human Rights (11.9.2019): Committee on the Rights of Persons 

with Disabilities discusses the impact of the armed conflict on persons with disabilities in Iraq, 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24976&LangID=E, Zugriff 13.3.2020 

- Rudaw (16.2.2020): ISIS caused massive spike in Iraq’s poverty rate, 

https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/160220201, Zugriff 13.3.2020 
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- USAID - Unites States Agency for International Development (30.9.2019): Food Assistance Fact Sheet: Iraq, 

https://www.usaid.gov/iraq/food-assistance, Zugriff 13.3.2020 

- USDOS - US Department of State (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practices 2019 – Iraq, 

https://www.ecoi.net/de/dokument/2026340.html, Zugriff 13.3.2020 

- WB - World Bank, The (12.2019): Unemployment, youth total (% of total labor force ages 15-24) (modeled ILO 

estimate), Iraq, https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=IQ, Zugriff 13.3.2020 

- WB - World Bank, The (19.4.2019): Republic of Iraq, 

http://pubdocs.worldbank.org/en/300251553672479193/Iraq-MEU-April-2019-Eng.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- WKO - Wirtschaftskammer Österreich (18.10.2019): Die irakische Wirtschaft, 

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/die-irakische-wirtschaft.html, Zugriff 13.3.2020 

Medizinische Versorgung 

Das Gesundheitswesen besteht aus einem privaten und einem öffentlichen Sektor. Grundsätzlich sind die 

Leistungen des privaten Sektors besser, zugleich aber auch teurer. Ein staatliches Krankenversicherungssystem 

existiert nicht. Alle irakischen Staatsbürger, die sich als solche ausweisen können - für den Zugang zum 

Gesundheitswesen wird lediglich ein irakischer Ausweis benötigt - haben Zugang zum Gesundheitssystem. Fast 

alle Iraker leben etwa eine Stunde vom nächstliegenden Krankenhaus bzw. Gesundheitszentrum entfernt. In 

ländlichen Gegenden lebt jedoch ein bedeutender Teil der Bevölkerung weiter entfernt von solchen Einrichtungen 

(IOM 1.4.2019). Staatliche wie private Krankenhäuser sind fast ausschließlich in den irakischen Städten zu finden. 

Dort ist die Dichte an praktizierenden Ärzten, an privaten und staatlichen Kliniken um ein Vielfaches größer. 

Gleiches gilt für Apotheken und medizinische Labore. Bei der Inanspruchnahme privatärztlicher Leistungen muss 

zunächst eine Art Praxisgebühr bezahlt werden. Diese beläuft sich in der Regel zwischen 15.000 und 20.000 IQD 

(Anm.: ca. 12-16 EUR). Für spezielle Untersuchungen und Laboranalysen sind zusätzliche Kosten zu 

veranschlagen. Außerdem müssen Medikamente, die man direkt vom Arzt bekommt, gleich vor Ort bezahlt 

werden. In den staatlichen Zentren zur Erstversorgung entfällt zwar in der Regel die Praxisgebühr, jedoch nicht 

die Kosten für eventuelle Zusatzleistungen. Darunter fallen etwa Röntgen- oder Ultraschalluntersuchungen (GIZ 

12.2019). 

Insgesamt bleibt die medizinische Versorgungssituation angespannt (AA 12.1.2019). Auf dem Land kann es bei 

gravierenden Krankheitsbildern problematisch werden. Die Erstversorgung ist hier grundsätzlich gegeben; 

allerdings gilt die Faustformel: Je kleiner und abgeschiedener das Dorf, umso schwieriger die medizinische 

Versorgung (GIZ 12.2019). In Bagdad arbeiten viele Krankenhäuser nur mit deutlich eingeschränkter Kapazität. 

Die Ärzte und das Krankenhauspersonal gelten generell als qualifiziert, viele haben aber aus Angst vor Entführung 

oder Repression das Land verlassen. Korruption ist verbreitet. Die für die Grundversorgung der Bevölkerung 

besonders wichtigen örtlichen Gesundheitszentren (ca. 2.000 im gesamten Land) sind entweder geschlossen oder 

wegen baulicher, personeller und Ausrüstungsmängel nicht in der Lage, die medizinische Grundversorgung 

sicherzustellen (AA 12.1.2019). Spezialisierte Behandlungszentren für Personen mit psychosoziale Störungen 

existieren zwar, sind jedoch nicht ausreichend (UNAMI 12.2016). Laut Weltgesundheitsorganisation ist die 

primäre Gesundheitsversorgung nicht in der Lage, effektiv und effizient auf die komplexen und wachsenden 

Gesundheitsbedürfnisse der irakischen Bevölkerung zu reagieren (WHO o.D.). 

Die große Zahl von Flüchtlingen und IDPs belastet das Gesundheitssystem zusätzlich. Hinzu kommt, dass durch 

die Kampfhandlungen nicht nur eine Grundversorgung sichergestellt werden muss, sondern auch schwierige 
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Schusswunden und Kriegsverletzungen behandelt werden müssen (AA 12.1.2019). Für das Jahr 2020 werden in 

Flüchtlingslagern der kurdischen Gouvernements Dohuk und Sulaymaniyah erhebliche Lücken in der 

Gesundheitsversorgung erwartet, die auf Finanzierungsengpässe zurückzuführen sind (UNOCHA 17.2.2020). 

Quellen: 

- AA - Auswärtiges Amt (12.1.2019): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1457267/4598_1548939544_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-

abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2018-12-01-2019.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- GIZ - Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (12.2019): Alltag, 

https://www.liportal.de/irak/alltag/, Zugriff 13.3.2020 

- IOM - Internationale Organisation für Migration (1.4.2019): Länderinformationsblatt Irak (Country Fact Sheet 

2018), 

https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698617/18363939/Irak_%2D_Cou

ntry_Fact_Sheet_2018%2C_deutsch.pdf?nodeid=20101157&vernum=-2, Zugriff 13.3.2020 

- UNAMI - United Nations Assistance Mission to Iraq (12.2016): Report on the Rights of Persons with Disabilities 

in Iraq, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNAMI_OHCHR__Report_on_the_Rights_of_PWD_FIN

AL_2Jan2017.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- UN OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (17.2.2020): Iraq: Humanitarian 

Bulletin, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/humanitarian-bulletin-january-2020.pdf, 

Zugriff 13.3.2020 

- WHO - World Health Organization (o.D.): Iraq: Primary Health Care, 

http://www.emro.who.int/irq/programmes/primary-health-care.html, Zugriff 13.3.2020 

Rückkehr 

Die freiwillige Rückkehrbewegung irakischer Flüchtlinge aus anderen Staaten befindet sich im Vergleich zum 

Umfang der Rückkehr der Binnenflüchtlinge auf einem deutlich niedrigeren, im Vergleich zu anderen 

Herkunftsstaaten aber auf einem relativ hohen Niveau. Die Sicherheit von Rückkehrern ist von einer Vielzahl von 

Faktoren abhängig – u.a. von ihrer ethnischen und religiösen Zugehörigkeit, ihrer politischen Orientierung und 

den Verhältnissen vor Ort. Zu einer begrenzten Anzahl an Abschiebungen in den Zentralirak kommt es jedenfalls 

aus Deutschland, Großbritannien, Schweden und Australien. Rückführungen aus Deutschland in die Kurdischen 

Region im Irak (KRI) finden regelmäßig statt. In der KRI gibt es mehr junge Menschen, die sich nach ihrer Rückkehr 

organisieren. Eine Fortführung dieser Tendenzen wird aber ganz wesentlich davon abhängen, ob sich die 

wirtschaftliche Lage in der KRI kurz- und mittelfristig verbessern wird (AA 12.1.2019). 

Studien zufolge ist die größte Herausforderung für Rückkehrer die Suche nach einem Arbeitsplatz bzw. 

Einkommen. Andere Herausforderungen bestehen in der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung, psychischen 

und psychologischen Problemen, sowie negativen Reaktionen von Freunden und Familie zu Hause im Irak (IOM 

2.2018; vgl. REACH 30.6.2017). 

Die Höhe einer Miete hängt vom Ort, der Raumgröße und der Ausstattung der Unterkunft ab. Außerhalb des 

Stadtzentrums sind die Preise für gewöhnlich günstiger (IOM 1.4.2019). Die Miete für 250 m² in Bagdad liegt bei 

ca. 320 USD (Anm.: ca. 296 EUR) (IOM 13.6.2018). Die Wohnungspreise in der KRI sind 2018 um 20% gestiegen, 
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während die Miete um 15% gestiegen ist, wobei noch höhere Preise prognostiziert werden (Ekurd 8.1.2019). In 

den Städten der KRI liegt die Miete bei 200-600 USD (Anm.: ca. 185-554 EUR) für eine Zweizimmerwohnung. Der 

Kaufpreis eines Hauses oder Grundstücks hängt ebenfalls von Ort, Größe und Ausstattung ab. Während die 

Nachfrage nach Mietobjekten stieg, nahm die Nachfrage nach Kaufobjekten ab. Durchschnittliche Betriebskosten 

betragen pro Monat 15.000 IQD (Anm.: ca. 12 EUR) für Gas, 10.000-25.000 IQD (Anm.: ca. 8-19 EUR) für Wasser, 

30.000-40.000 IQD (Anm.: ca. 23-31 EUR) für Strom (staatlich) und 40.000-60.000 IQD (Anm.: ca. 31-46 EUR) für 

privaten oder nachbarschaftlichen Generatorenstrom. Die Rückkehr von IDPs in ihre Heimatorte hat eine leichte 

Senkung der Mietpreise bewirkt. Generell ist es für alleinstehende Männer schwierig Häuser zu mieten, während 

es in Hinblick auf Wohnungen einfacher ist (IOM 1.4.2019). 

Die lange Zeit sehr angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt wird zusehends besser, jedoch gibt es sehr viel 

mehr Kauf- als Mietangebote. In der Zeit nach Saddam Hussen sind die Besitzverhältnisse von Immobilien 

zuweilen noch ungeklärt. Nicht jeder Vermieter besitzt auch eine ausreichende Legitimation zur Vermietung (GIZ 

12.2019). 

Im Zuge seines Rückzugs aus der nordwestlichen Region des Irak, 2016 und 2017, hat der Islamische Staat (IS) die 

landwirtschaftlichen Ressourcen vieler ländlicher Gemeinden ausgelöscht, indem er Brunnen, Obstgärten und 

Infrastruktur zerstörte. Für viele Bauerngemeinschaften gibt es kaum noch eine Lebensgrundlage (USCIRF 

4.2019). Im Rahmen eines Projekts der UN-Agentur UN-Habitat und des Entwicklungsprogramms der Vereinten 

Nationen (UNDP) wurden im Distrikt Sinjar, Gouvernement Ninewa, binnen zweier Jahre 1.064 Häuser saniert, 

die während der IS-Besatzung stark beschädigt worden waren. 1.501 Wohnzertifikate wurden an jesidische 

Heimkehrer vergeben (UNDP 28.4.2019). 

Es besteht keine öffentliche Unterstützung bei der Wohnungssuche für Rückkehrer. Private Immobilienfirmen 

können jedoch helfen (IOM 1.4.2019). 
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- Ekurd Daily (8.1.2019): Property prices increasing in Iraqi Kurdistan after years of stagnation, 
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- IOM - Internationale Organisation für Migration (1.4.2019): Länderinformationsblatt Irak (Country Fact Sheet 

2018), 

https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698617/18363939/Irak_%2D_Cou

ntry_Fact_Sheet_2018%2C_deutsch.pdf?nodeid=20101157&vernum=-2, Zugriff 13.3.2020 

- IOM - International Organization for Migration (13.6.2018): Länderinformationsblatt Irak (2017), 
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DB/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informationsblaetter/cfs_irak-

dl_de.pdf;jsessionid=0E66FF3FBC9BF77D6FB52022F1A7B611.1_cid294?__blob=publicationFile, Zugriff 

13.3.2020 
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- IOM - International Organization for Migration (2.2018): Iraqi returnees from Europe: A snapshot report on 

Iraqi Nationals upon return in Iraq, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DP.1635%20-%20Iraq_Returnees_Snapshot-

Report%20-%20V5.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- REACH (30.6.2017): Iraqi migration to Europe in 2016: Profiles, Drivers and Return, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_irq_grc_report_iraqi_migration_to_europe_in_2

016_june_2017%20%281%29.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- USCIRF - US Commission on International Religious Freedom (4.2019): United States Commission on 

International Religious Freedom 2019 Annual Report; Country Reports: Tier 2 Countries: Iraq, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2008186/Tier2_IRAQ_2019.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- UNDP - United Nations Development Programme (28.4.2019): UN-Habitat and UNDP Upscale Support on 

Housing Rehabilitation and Secure Tenure for the Returnees in Sinjar, 

https://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/presscenter/pressreleases/2019/04/28/un-habitat-and-undp-

upscale-support-on-housing-rehabilitation-an.html, Zugriff 13.3.2020 

Staatsbürgerschaft und Dokumente 

Artikel 18 der irakischen Verfassung besagt, dass jede Person, die zumindest über einen irakischen Elternteil 

verfügt, die Staatsbürgerschaft erhält und somit Anspruch auf Ausweispapiere hat (Irakische 

Nationalversammlung 15.10.2005; vgl. HRW 28.8.2019; USDOS 11.3.2020). Dies wird in Artikel 3 des irakischen 

Staatsbürgerschaftsgesetzes von 2006 bestätigt, jedoch wird in Artikel 4 darauf hingewiesen, dass Personen, die 

außerhalb des Iraks von einer irakischen Mutter geboren werden und deren Vater entweder unbekannt oder 

staatenlos ist, vom Minister für die irakischen Staatsbürgerschaft in Betracht gezogen werden können. Dies 

geschieht, wenn sich die besagte Person innerhalb eines Jahres nach ihrer Vollmündigkeit für die irakische 

Staatsbürgerschaft entscheidet. Wenn dies aus schwierigen Gründen unmöglich ist, kann die Person trotzdem 

noch um die irakische Staatsbürgerschaft ansuchen. In jedem Fall muss der Antragsteller zum Zeitpunkt seiner 

Bewerbung aber im Irak ansässig sein (Irakische Nationalversammlung 7.3.2006). Eine Doppelstaatsbürgerschaft 

ist per Staatsbürgerschaftsgesetz No.26/2006, Artikel 10 erlaubt (RoI MoFA 2020). 

Nach dem Geburts- und Todesregistergesetz (1971) und dem Zivilstandsgesetz (1972), muss für den Erhalt einer 

Heiratsurkunde der Eheschluss von beiden Ehepartnern bezeugt werden, bzw. muss im Fall einer 

Wiederverheiratung die Sterbeurkunde des früheren Ehepartners vorgelegt werden. Es sind jeweils zwei Zeugen 

notwendig (HRW 25.2.2018). 

Der irakische Personalausweis (arabisch: bitaqat hawwiyat al-ahwal al-shakhsiya) wird für alle behördlichen 

Angelegenheiten benötigt, wie beispielsweise Gesundheits- und Sozialdienste, Schulen, sowie für den Kauf und 

Verkauf einer Unterkunft und eines Autos. Er wird auch für die Beantragung anderer amtlicher Dokumente, wie 

den Reisepass, benötigt. Im Oktober 2015 ist ein neues nationales Ausweisgesetz in Kraft getreten. Laut diesem 

soll ein neuer biometrischer Personalausweis vier Karten ersetzen: den alten Personalausweis, den 

Staatsangehörigkeitsnachweis, den Aufenthaltsnachweis und den Lebensmittelausweis. Seit der Jahreswende 

2015/2016 werden die neuen Ausweise sukzessive ausgestellt, bisher mehr als zehn Millionen. Viele Iraker 

besitzen nach wie vor ihren alten Personalausweis und die erforderlichen Staatsangehörigkeitsbescheinigungen. 

Zwar haben die alten Ausweise kein Ablaufdatum, doch werden sie laut irakischen Behörden im Jahr 2024 ihre 

Gültigkeit verlieren. Die alten Ausweise werden dabei nach wie vor an Orten ausgegeben, an denen die 
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notwendigen Gegebenheiten für die Ausstellung der neuen Dokumente nicht vorhanden sind. So werden etwa 

nach Angaben der irakischen Behörden in Teilen der Gouvernements Ninewa, Diyala, Salah ad-Din und Anbar 

immer noch alte Personalausweise und Staatsangehörigkeitsbescheinigungen ausgestellt. Von den 356 

Ausweisämtern des Landes stellen derzeit 266 die neuen elektronischen Ausweise aus. Da Ausweise in der Regel 

nur an den Orten der Aufenthaltsmeldung ausgestellt werden, benötigen IDPs häufig die Hilfe anderer, um 

zumindest an einen alten Ausweis zu kommen (FIS 17.6.2019). 

Laut dem irakischen Passgesetz kann jede Person über 18 Jahren, unabhängig von ihrem Geschlecht und ohne 

Erlaubnis des Vormunds einen Pass erhalten (Irakisches Innenministerium 2017). Jedoch können Frauen ohne die 

Zustimmung eines männlichen Vormunds oder gesetzlichen Vertreters weder einen Reisepass beantragen 

(USDOS 11.3.2020; vgl. FH 4.3.2020), noch einen Personalausweis bekommen, der etwa für den Zugang zu 

Nahrungsmittelhilfe, Gesundheitsversorgung, Beschäftigung, Bildung und Wohnen benötigt wird (FIS 22.5.2018; 

vgl. USDOS 11.3.2020). 

Die neuen irakischen Pässe enthalten einen maschinenlesbaren Abschnitt sowie einen 3D-Barcode und gelten, 

im Vergleich zu den Vorgängermodellen, als fälschungssicherer. Vor allem können diese nur noch persönlich und 

nicht mehr durch Dritte beantragt werden (AA 12.1.2019; vgl. FIS 17.6.2019), da Fingerabdrücke aller Finger, ein 

Foto und ein Iris-Scan angefertigt werden. Davon ausgenommen sind Kinder unter zwölf Jahren (FIS 17.6.2019). 

Die irakischen Botschaften haben erst vereinzelt begonnen, diese Pässe auszustellen (AA 12.1.2019). Nur etwa 

25-30 Millionen Iraker (etwa 60-75% der Bevölkerung) besitzen einen Reisepass (FIS 17.6.2019). Der Islamische 

Staat (IS) konfiszierte in Gebieten unter seiner Kontrolle regelmäßig offizielle Dokumente, die von staatlichen 

irakischen Stellen ausgestellt worden waren und stellte eigene Dokumente aus, wie z.B. Heirats- und 

Geburtsurkunden. Diese werden von den irakischen Behörden jedoch nicht anerkannt (HRW 28.8.2019; vgl. NRC 

4.2019). 

Jedes Dokument, ob als Totalfälschung oder als echte Urkunde mit unrichtigem Inhalt, ist gegen Bezahlung zu 

beschaffen. Zur Jahresmitte 2014 tauchten vermehrt gefälschte Visaetiketten auf. Auch gefälschte 

Beglaubigungsstempel des irakischen Außenministeriums sind im Umlauf; zudem kann nicht von einer 

verlässlichen Vorbeglaubigungskette ausgegangen werden (AA 12.1.2019). 

Quellen: 

- AA - Auswärtiges Amt (12.1.2019): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1457267/4598_1548939544_auswaertiges-amt-bericht-ueber-die-asyl-und-

abschiebungsrelevante-lage-in-der-republik-irak-stand-dezember-2018-12-01-2019.pdf, Zugriff 13.3.2020 

- FH - Freedom House (4.3.2020): Freedom in the World 2020 – Iraq, 

https://freedomhouse.org/country/iraq/freedom-world/2020,, Zugriff 13.3.2020 

- FIS - Finnish Immigration Service (17.6.2019): Irak: Tiendonhankintamatka Bagdadiin Helmikuussa 2019 Paluut 

Kotialueille (Entisille ISIS-Alueille); Ajankohtaista Irakilaisista Asiakirjoista, 

https://migri.fi/documents/5202425/5914056/Irak+Tiedonhankintamatka+Bagdadiin+helmikuussa+2019+Paluu

t+kotialueille+%28entisille+ISIS-alueille%29%3B+ajankohtaista+irakilaisista+asiakirjoista.pdf/c5019f7f-e3f7-

981b-7cea-

3edc1303aa78/Irak+Tiedonhankintamatka+Bagdadiin+helmikuussa+2019+Paluut+kotialueille+%28entisille+ISIS

-alueille%29%3B+ajankohtaista+irakilaisista+asiakirjoista.pdf, Zugriff 13.3.2020 
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- FIS - Finnish Immigration Service (22.5.2018): Overview of the status of women living without a safety net in 

Iraq, https://coi.easo.europa.eu/administration/finland/Plib/Report_Women_Iraq_Migri_CIS.pdf, Zugriff 

13.3.2020 

- HRW - Human Rights Watch (28.8.2019): Iraq: School Doors Barred to Many Children, 

https://www.ecoi.net/de/dokument/2015675.html, Zugriff 13.3.2020 

- Irakisches Innenministerium (2017): تعليمات الحصول على جواز سفر مقروء آليا, 

http://www.iraqinationality.gov.iq/InstructionstoapplyforElectronicallyReadPassport.html, Zugriff 13.3.2020 

- Irakische Nationalversammlung (7.3.2006): Irakisches Nationalitätsgesetz, 

http://www.refworld.org/topic,50ffbce524d,50ffbce525c,4b1e364c2,0,,LEGISLATION,IRQ.html, Zugriff 

13.3.2020 

- Irakische Nationalversammlung (15.10.2005): Verfassung der Republik Irak, 

http://www.refworld.org/topic,50ffbce524d,50ffbce525c,454f50804,0,,LEGISLATION,IRQ.html, Zugriff 

13.3.2020 

- NRC - Norwegian Refugee Council (4.2019): Barriers from birth: Undocumented children in Iraq sentenced to a 

life on the margins, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/barriers-from-birth---report.pdf, 

13.3.2020 

- RoI MoFA - Republic of Iraq, Ministry of Foreign Affairs (2020): Passport Issuance, 

https://www.mofa.gov.iq/passport-issuance, Zugriff 13.3.2020 

- USDOS - US Department of State (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practices 2019 – Iraq, 

https://www.ecoi.net/de/dokument/2026340.html, Zugriff 13.3.2020 

Anfragebeantwortung zum Irak: „Informationen zu einem Mitglied der Patriotischen Union Kurdistan (PUK); 

Verbindungen dieses Mitglieds bzw. der PUK zum Salafismus“ vom 31.07.2020 

Informationen zu einer Person namens „ XXXX “ alias „ XXXX “ und zu dessen Stellung innerhalb der Patriotischen 

Union Kurdistan (PUK) 

In den ACCORD derzeit zur Verfügung stehenden Quellen konnten im Rahmen der zeitlich begrenzten Recherche 

auf Deutsch, Englisch und Arabisch keine Informationen zur betreffenden Person gefunden werden. Dies 

bedeutet nicht notwendigerweise, dass die betreffende Person nicht existiert. Gesucht wurde mittels ecoi.net, 

Refworld, Factiva und Google nach einer Kombination aus folgenden Suchbegriffen:  XXXX  

Aus Datenschutzgründen hat ACCORD davon Abstand genommen, eine konkrete Quelle mit Wissen über die 

Parteistrukturen der PUK zu dieser Person zu befragen. 

Verbindungen der Patriotischen Union Kurdistan (PUK) zum Salafismus:  

In einer telefonischen Auskunft an ACCORD vom Juli 2020 äußert sich der Politologe und Nahost-Experte Dr. 

Thomas Schmidinger wie folgt zum Verhältnis der PUK zum Salafismus und zur salafistischen Szene in 

Sulaimaniya: 

„Es gibt keine Verbindungen der PUK zum Salafismus. Die PUK hat gute Verbindungen zum Iran, auch historische, 

jedoch nicht zum sunnitischen Salafismus. Es ist eher umgekehrt. Die PUK ist in dieser Hinsicht um einiges strikter 

als die KDP, wo es sehr wohl die eine oder andere Verbindung gibt. Allerdings gibt es in Sulaimaniya, verglichen 

mit anderen kurdischen Städten, eine relativ große salafistische Szene. Es gibt salafistische Gruppen in die oft 

auch radikaler sind als in den anderen Städten. Das liegt vermutlich daran, dass Sulaimaniya auf der anderen Seite 
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sehr viel säkularer ist und dadurch der Bruch innerhalb der Gesellschaft sehr viel stärker zu Tage tritt, als etwa in 

Erbil, wo die gesamte Gesellschaft etwas konservativer und religiöser ist.“ (Schmidinger, 24. Juli 2020) 

Das Kurdische Institut in Washington DC (Washington Kurdish Institute, WKI), eine gemeinnützige Forschungs- 

und Bildungsorganisation mit dem Ziel, über kurdische Themen aufzuklären, beschreibt die Ideale, auf Basis derer 

die PUK gegründet worden sei, als linksgerichtet und nationalistisch. Die Partei habe sozialdemokratische und 

marxistische Gruppen unter einem breiten Banner vereint: 

„The PUK was positioned as a more left-leaning nationalist group than the KDP [Kurdish Democratic Party], 

unifying social-democratic and Marxist groups under a broad banner, filling the power vacuum left in Northern 

Iraq after 1975. The union promoted a vision of Kurdish nationalism espoused through a framework of social 

democracy and human rights.” (WKI, ohne Datum) 

Voice of America (VOA), der offizielle staatliche Auslandssender der USA, beschreibt in einemArtikel vom 

November 2009 die PUK als säkulare, pro-amerikanische Partei und stellt sie derPartei Islamic Union of Kurdistan 

gegenüber: „The Kurdish region of Iraq is dominated by two pro-American secular parties – the Patriotic Union 

of Kurdistan and the Kurdistan Democratic Party. [...] The most popular alternative to the ruling parties is the 

Islamic Union of Kurdistan.” (VOA, 1. November 2009) 

In einem im September 2018 veröffentlichten Porträt der verschiedenen zu den Wahlen des kurdischen 

Regionalparlaments antretenden Parteien gibt der in Dubai ansässige Nachrichtensender Al Arabiya an, dass die 

PUK von einer Gruppe von „Linken“ in Sulaimaniya gegründet worden sei. Unter ihnen sei der verstorbene 

Dschalal Talabani gewesen, der später der erste irakische Präsident nach Saddam Hussein geworden sei und 

dessen Familie bis heute die Partei kontrolliere. Darüber hinaus wird erwähnt, dass die PUK traditionell eng mit 

dem Iran verbunden sei: 

„The PUK was founded in 1975 by a group of leftists in Sulaimaniya dissatisfied with the KDP. The most notable 

among them was the late Jalal Talabani, who went on to become the first post-Saddam Hussein federal president 

of Iraq, and whose family still controls the party. [...] The PUK holds 18 seats in both the Kurdish assembly and 

the Iraqi federal parliament, where it is the second-largest Kurdish party. It has traditionally been close to Iran.” 

(Al Arabiya, 30. September 2018) 

Jonathan Schanzer, amerikanischer Autor und Vizepräsident für Forschung bei der Foundation for Defense of 

Democracies, einem gemeinnützigen Think Tank und politischen Institut mit Sitz in Washington, D.C., listet in 

einem in der Zeitschrift Middle East Quarterly erschienenen Artikel zur kurdischen salafistischen Gruppe Ansar 

al-Islam eine Reihe (gewalttätiger) Auseinandersetzungen zwischen PUK und Ansar al-Islam Anfang der 2000er 

auf. (Middle East Quarterly, Winter 2004) 

Im Jänner 2019 berichtet das in der Autonomen Region Kurdistan ansässige kurdische Mediennetzwerk Rudaw 

von der Jahreskonferenz der „Dabran“ –Plattform in Sulaimaniya, bei der Mala Bakhtiar, Vorstandsmitglied der 

PUK, argumentiert habe, dass der Islam vor dem Salafismus gerettet werden müsse: 

„The head of the executive body of the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) Politburo says that Islam has to be 

saved from Salafism to pave the road for renewal in Islam, while preserving the sanctities. In the annual 

conference of the ‘dabran’ (breakaway) platform, established by Mala Bakhtiar himself and jointly held with the 



- 37 - 

Fondation Maison des Sciences de l'homme titled ‘Religion for the 'Individual and Democracy for Everyone,’ the 

influential Kurdish politician said that Islam needed to be saved from Salafism for the sake of renewal. ‘As long as 

Salafism reigns over religion, religion can never make itself compatible with change. If religion is saved from 

Salafism, without a doubt, religion can come forward with all changes and give comfort to the soul of the human,’ 

Bakhtiar said in a speech in the opening of the conference in Sulaimani on Thursday.” (Rudaw, 18. Jänner 2019) 

Quellen:  

· Al Arabiya: Who are the main parties contesting for the Iraqi Kurdistan Parliament?, 30. September 2018 

https://english.alarabiya.net/en/features/2018/09/27/Iraq-s-Kurds-to-elect-a-newparliament 

· Middle East Quarterly: Ansar al-Islam: Back in Iraq (Autor: Jonathan Schwarzer), Winter 2004 

https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/4224e31e5fa37.pdf 

· Rudaw: Prominent Kurdish politician argues to save Islam from Salafism, 18. Jänner 2019 

https://www.rudaw.net/english/culture/18012019 

· Schmidinger, Thomas: telefonische Auskunft, 24. Juli 2020 

· VOA – Voice of America: Islamic Party in Kurdish Iraq Growing in Popularity, 1. November 2009 

https://www.voanews.com/archive/islamic-party-kurdish-iraq-growing-popularity 

· WKI – Washington Kurdish Institute: Patriotic Union of Kurdistan (PUK), ohne Datum 

https://dckurd.org/2018/07/26/patriotic-union-of-kurdistan-puk/ 

Anfragebeantwortung zum Irak: Sulaimaniya: „Überwachung der Einhaltung religiöser Vorschriften durch Familie 

und Gesellschaft, religiöse Prägung des Alltagslebens, Einstellung gegenüber Musik und Kultur“ vom 31.07.2020 

Im Folgenden finden sich Quellen mit Informationen zur allgemeinen Rolle von Religion und von Musik im 

Alltagsleben in Sulaimaniya:  

Die offizielle Webseite des „General Board of Tourism“ (BOT) der Autonomieregion Kurdistan beschreibt 

Sulaimaniya als die Hauptstadt der kurdischen Kultur und nennt als Teil der Beschreibung der Stadt den Aufbau 

von Hotels, Motels, Supermärkten, Einkaufszentren, Theatern, Restaurants und Parks: 

„Today Sulaimani has developed in most modern life aspects, hotels, motels, supermarkets & Malls, theatres, 

restaurants & Parks. From the cultural perspective, Sulaimani is considered to be the capital of Kurdish culture, 

the famous old Saray situates at the center of the city, while many museums are distributed. Sulaimani Embrace 

several universities & Educational Institutions both Public & Private, in addition to the American University.” (BOT, 

ohne Datum) 

Auch das in San Francisco ansässige „Kurdish Project“, eine kulturelle Bildungsinitiative mit dem Ziel, dem Westen 

die Kurden und die kurdische Kultur näher zu bringen, beschreibt Sulaimaniya als ein wichtiges Zentrum 

kurdischer Kultur und erwähnt, dass die Stadt für ihre Newroz-Festivitäten bekannt sei, zu denen auch viele 

IranerInnen kommen würden, die aufgrund strenger Gesetze im Iran das Fest nicht feiern könnten:  

„A Creative Hub: Slemani is also an important center of Kurdish culture, and is recognized for producing numerous 

Kurdish poets and writers. […] Sulaymaniyah is also known for its Newroz celebrations. Many Iranians come to 

Sulaymaniyah to celebrate the holiday, because of strict laws at home in Iran.” (The Kurdish Project, ohne Datum) 
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In einer telefonischen Auskunft an ACCORD vom Juli 2020 äußert sich der Politologe und Nahost-Experte Dr. 

Thomas Schmidinger wie folgt über das Alltagsleben in Sulaimaniya: „Das Alltagsleben in Sulaimaniya ist sehr 

areligiös geprägt, zumindest verglichen mit allen anderen Städten des Irak und auch der Autonomieregion 

Kurdistan selbst. Es gibt im Irak sicher keine säkularere Stadt als Sulaimaniya. Es gibt dort zwar einzelne 

salafistische Gruppen, aber es gibt auch dezidiert Atheisten, Menschen, die überhaupt nichts mit Religion zu tun 

haben, und auch die können in Sulaimaniya besser leben als in anderen irakischen Städten, auch was politischen 

Dissens betrifft, sowie sexuelle Devianz. Auch Homosexualität und ähnliches ist in Sulaimaniya noch eher lebbar 

als in anderen kurdischen Städten. Um zu unterstreichen, wie säkular Sulaimaniya im Vergleich zu anderen 

Städten ist: In Sulaimaniya gibt es zum Beispiel auch eine legale und registrierte Community von Zoroastriern. 

Und zwar sind das keine traditionellen Zoroastrier, sondern Konvertiten, die vom Islam zum Zoroastrismus 

konvertiert sind, oder zu einer eigenen Form des Zoroastrismus, wenn man so will, und auch das war in 

Sulaimaniya, im Gegensatz zu Erbil, wo es große Schwierigkeiten mit dieser Community gegeben hat, kein 

Problem. Insofern kann man wirklich nicht sagen, dass das öffentliche und gesellschaftliche Leben dort religiös 

geprägt ist. Eine kleine Einschränkung sind die guten Beziehungen zum Iran. Das heißt es gibt zum Beispiel eine 

schiitische Moschee, obwohl es kaum schiitische Gläubige in Sulaimaniya gibt, und die Beziehungen zum Iran sind 

sicher sensibel, weil es das wichtigste Nachbarland ist, aber abgesehen davon spielt Religion in Sulaimaniya 

eigentlich keine bedeutende Rolle.“ (Schmidinger, 24. Juli 2020)  

Al Masalla News, das sich selbst als Tourismusportal für den Nahen Osten mit Sitz in Libyen bezeichnet, berichtet 

im November 2016 von der Entscheidung der Tourismusbehörde Sulaimaniyas, Musik und Gesang in Hotels und 

Restaurants zu verbieten, mit der Ausnahme von 5-Sterne-Hotels, die laut der Behörde den notwendigen Platz 

und die notwendige Einrichtung zur Verfügung hätten, um Konzerte abzuhalten, ohne die Anrainer zu stören. 

Hotel- und Cafébesitzer hätten die Zurücknahme dieser Entscheidung gefordert. Laut dem Artikel hätten bis zu 

diesem Zeitpunkt die etwa 200 Kaffees und Restaurants im Zentrum Sulaimaniyas einmal pro Woche Konzerte 

organisiert, um Kunden anzulocken. (Al Masalla News, 20. November 2016) 

Hatha al-Youm, eine Plattform, die Nachrichten verschiedener irakischer Medien aggregiert, veröffentlicht im 

August 2018 einen Beitrag des irakischen Fernsehsenders Dijlah TV, in dem zwei iranische Musiker interviewt 

werden, die auf den Straßen Sulaymaniyas musizieren. Sie geben an, von der Bevölkerung positiv aufgenommen 

worden zu sein. Die Stadt, so der Sender, interessiere sich im Allgemeinen für Kunst und Musik. (Hatha al-Youm, 

20. August 2018) 

Die kurdische Nachrichtenwebseite Shafaq News berichtet im August 2019 vom Fall der aus Sulaimaniya 

stammenden Sängerin Maria Hawrami, die ein Musikvideo veröffentlicht habe, indem sie in der Stadt Sulaimaniya 

auf der Straße singe und Menschen um sie zum Tanzen bringe. Ein salafistischer Prediger aus Kurdistan habe 

daraufhin eine Sprachnachricht an einen Freund gesendet, in der er Hawrami als „Hündin“ und 

„Prostituierte“ sowie die in dem Video tanzenden Personen als „Affen“ beschimpft habe. Daraufhin habe es 

Reaktionen auf sozialen Medien sowie vonseiten anderer Künstler und der Zivilgesellschaft in Kurdistan, darunter 

insbesondere in Sulaimaniya, gegeben, die Hawrami verteidigt hätten. Nutzer sozialer Medien hätten ihr Video 

zusammen mit Solidaritätsbekundungen geteilt. Eine Gruppe zivilgesellschaftlicher Organisationen sowie 

Hawramis Familie hätten angekündigt, rechtliche Schritte gegen den salafistischen Prediger einzuleiten. Dieser 

habe jedoch eingewendet, dass er diese Worte nicht an die Öffentlichkeit gerichtet habe, sondern an einen 

anderen Religionsgelehrten, der das Singen und das Beisammensein von Männern und Frauen als erlaubt 

eingestuft habe. Er habe sich bei der Sängerin und ihrer Familie für seine Wortwahl entschuldigt und einen 
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beratenden Besuch bei der Familie angekündigt, da Singen aus religiöser Sicht verboten („haram“) sei. (Shafaq 

News, 16. August 2019) 

Sectarianism, Proxies and De-sectarianisation (SEPAD), ein an der Universität Lancaster angesiedeltes Projekt zur 

Erforschung konfessioneller Gewalt, veröffentlicht im Juli 2019 einen Artikel zur salafistischen Strömung in der 

Autonomen Region Kurdistan. Drei Faktoren würden zur Ausbreitung des Salafismus in der Region führen. Erstens 

habe Geld aus den Golfländern die Mobilisierung und Öffentlichkeitsarbeit finanziert, zweitens habe das Internet 

den Zugang zu salafistischen Büchern, Blogs und sozialen Medien ermöglicht und es der kurdischen Jugend 

leichter gemacht, sich über die verschiedenen Schulen und Lager des Salafismus zu informieren und drittens habe 

die kurdische Regionalregierung bei der Ausbreitung des Salafismus ein Auge zugedrückt und salafistische Treffen 

und Missionsaktivitäten erlaubt, in der Hoffnung, dass der Salafismus den gesellschaftlichen Druck auf die 

Regierung abschwächen könne. Salafisten würden in Kurdistan Moscheen exklusiv für sich bauen. Viele von ihnen 

würden nicht an Gruppengebeten mit Muslimen teilnehmen, die keine Salafisten seien, sondern sich von den 

übrigen Muslimen absondern. Sie würden sich auch weigern, an religiösen Zeremonien teilzunehmen, die sie als 

unislamisch einstufen würden, darunter Mawlid, das Fest zum Geburtstag des Propheten Mohammed. Trotz 

Gerüchten über eine Kooperation zwischen kurdischer Regionalregierung und Salafisten hätten von Salafisten 

ausgehende Gefahren kürzlich kurdische Beamte aufgerüttelt. Viele kurdische Politiker hätten die Ausbreitung 

des Salafismus in Kurdistan verurteilt. Vor kurzem habe die Regionalregierung strenge Maßnahmen gegen 

radikale Formen des Salafismus umgesetzt. 2015 habe das Ministerium für religiöse Angelegenheiten 

angefangen, salafistische Imame und deren Moscheen zu überwachen und hätten diejenigen bestraft, die die von 

der Regierung vorgegebene moderate Rhetorik verletzt hätten. Seitdem seien zehn Imame aufgrund ihrer 

extremistischen Freitagspredigten ausgewiesen worden. Daneben seien die Bücher von zehn salafistischen 

Religionsgelehrten verboten worden: 

„Many factors catalysed the spread of Salafism in Kurdistan. First and foremost, Arab Gulf resources funded its 

mobilisation and publicity. […] Secondly, the internet – and easy access to Salafi books, blogs and social media 

accounts of Salafi figures – have all made it easier for Kurdish youth to learn about the different schools and 

camps of Salafism. […] Thirdly, the KRG [Kurdistan Regional Government] turned a blind eye to the spread of 

Salafism in Kurdistan, hoping that Salafism can diffuse the social pressure against the government. They allowed 

Salafi gatherings and social and missionary activities, while restricting other Islamist groups’ activities. […] 

Salafists in Kurdistan build mosques exclusively to themselves. Most of them do not partake in group prayers with 

Muslims who are not Salafists. They distinguish themselves from the ‘other’ Muslims. They refuse to participate 

in group religious ceremonies that are considered un-Islamic, such as the Mawlid (the observance of the birthday 

of Islam’s prophet Muhammad). 

Despite rumours of KRG-Salafi cooperation, recent threats posed by Salafists served as a wake-up call for Kurdish 

officials. Many Kurdish politicians have condemned the spread of Salafism in Kurdistan. Recently, the KRG has 

taken strict measures against radical forms of Salafism. In 2015, MERA [Ministry of Endowment and Religious 

Affairs] began monitoring Salafi imams and their mosques, punishing those who violate the moderate rhetoric 

outlined by the government. So far, it has expelled ten imams due to their extremist Friday speeches. The KRG 

also banned the books of 10 Salafi ‘ulamas, including prominent Salafi imams – such as Albani, Ibn Baz and 

Utheimin.” (SEPAD, 19. Juli 2019) 
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Quellen:  

Al Masalla News: Der Tourismus in Sulaymaniyah verbietet Musik und Gesang in Hotels und Cafés in der Provinz 

ى تمنع السليمانية سياحة], 20 ى والغناء الموسيق   
 
ى و فنادق ف  /November 2016 https://almasalla.travel/205944 . [المحافظة مقاه 

· BOT – General Board of Tourism of Kurdistan-Iraq: Sulaimaniya, not dated http://bot.gov.krd/sulaimaniya-

province/sulaimaniya?&&&&page=2 

· Hatha al-Youm: Sie dir das Video an. Sulaimaniyah - Musik auf Straßen und Gehwegen 20 ,[بالفيديو شاهد.. 

ى .. السليمانية   August 2018 . [والارصفة الشوارع تعم الموسيق 

· Schmidinger, Thomas: telefonische Auskunft, 24. Juli 2020 

· SEPAD – Sectarianism, Proxies and De-sectarianisation : Salafism in Iraqi Kurdistan (Autor: Pishtiwan Jalal), 19 

Juli 2019 https://www.sepad.org.uk/post/salafism-in-iraqi-kurdistan 

· Shafaq News: Die ganze Geschichte über Maria Hawrami und den salafistischen Scheich – von seiner 

Sprachnachricht bis hin zu seiner schnellen Entschuldigung 16 ,[ى لماريا الكاملة القصة ى والشيخ هورام   
 رسالته من ..السلق 

  August 2019 . [السري    ع اعتذاره الى الصوتية

· The Kurdish Project: Sulaymaniyah (Slemani), ohne Datum https://thekurdishproject.org/kurdistan-map/iraqi-

kurdistan/sulaymaniyah-slemani/ 

2. Beweiswürdigung: 

2.1. Die Identität des BF steht aufgrund des vorgelegten unbedenklichen Personalausweises 

im Original fest. Die Angaben zu seiner Herkunftsregion, Volksgruppe und 

Religionszugehörigkeit beruhen auf seinen diesbezüglich gleichbleibenden Angaben.  

2.2. Die Feststellungen zu seinem Familienstand, Berufstätigkeit und zum familiären Umfeld 

im Irak beruhen ebenso auf seinen diesbezüglich glaubwürdigen Angaben. Der BF führte dazu 

aus, er habe, seitdem er den Irak das zweite Mal verlassen habe, keinen Kontakt zu seiner 

Familie. Dazu wird ausgeführt, dass dies nicht glaubhaft ist. Eine Einsichtnahme in die 

Verhandlungsschrift vom 11.03.2020 ergibt vielmehr, dass der BF auf Befragen angeben 

konnte, seine Familie habe „in der letzten Zeit Probleme bekommen“ und habe daher ihren 

Wohnort innerhalb des Bezirkes wechseln müssen (siehe Verhandlungsschrift S 5). Zudem gab 

der BF von sich aus an, seine Schwester habe ihm eine Fotokopie eines Haftbefehls zugesendet 

(siehe Verhandlungsschrift S 20).  

2.3. Das Bundesverwaltungsgericht nahm weiters hinsichtlich des BF Einsicht in das 

Fremdenregister, das Zentrale Melderegister, das Strafregister sowie in die 

Grundversorgungs- und Sozialversicherungsdaten und holte die aktenkundigen Auszüge ein. 

2.4. Im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit von Angaben eines Asylwerbers hat der 

Verwaltungsgerichtshof als Leitlinien entwickelt, dass es erforderlich ist, dass der Asylwerber 

die für die ihm drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe konkret und in 

sich stimmig schildert (VwGH 26.06.1997, Zl. 95/21/0294) und dass diese Gründe 
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objektivierbar sind (VwGH 05.04.1995, Zl. 93/18/0289). Das Vorbringen des Asylwerbers 

muss, um eine maßgebliche Wahrscheinlichkeit und nicht nur eine entfernte Möglichkeit einer 

Verfolgung glaubhaft zu machen, eine entsprechende Konkretisierung aufweisen. Die 

allgemeine Behauptung von Verfolgungssituationen, wie sie in allgemein zugänglichen 

Quellen auffindbar sind, genügt zur Dartuung von selbst Erlebtem grundsätzlich nicht. Der 

Asylwerber hat im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht nach § 15 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 alle zur 

Begründung des Antrags auf internationalen Schutz erforderlichen Anhaltspunkte über 

Nachfrage und allenfalls durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauert 

wahrheitsgemäß darzulegen (VwGH 15.03.2016, Ra 2015/01/0069; 30.11.2000, Zl. 

2000/01/0356). Die Mitwirkungspflicht des Asylwerbers bezieht sich zumindest auf jene 

Umstände, die in seiner Sphäre gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von 

Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.09.1993, Zl. 93/18/0214). 

Es entspricht ferner der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes, wenn Gründe, die 

zum Verlassen des Heimatlandes beziehungsweise Herkunftsstaates geführt haben, im 

Allgemeinen als nicht glaubwürdig angesehen werden, wenn der Asylwerber die nach seiner 

Meinung einen Asyltatbestand begründenden Tatsachen im Laufe des Verfahrens bzw. der 

niederschriftlichen Einvernahmen unterschiedlich oder sogar widersprüchlich darstellt, wenn 

seine Angaben mit den der Erfahrung entsprechenden Geschehnisabläufen oder mit 

tatsächlichen Verhältnissen bzw. Ereignissen nicht vereinbar und daher unwahrscheinlich 

erscheinen oder wenn er maßgebliche Tatsachen erst sehr spät im Laufe des Asylverfahrens 

vorbringt (VwGH 06.03.1996, Zl. 95/20/0650). Die Unkenntnis in wesentlichen Belangen 

indiziert ebenso mangelnde Glaubwürdigkeit (VwGH 19.03.1997, Zl. 95/01/0466). 

Zusammengefasst gab der BF zu seinen Fluchtgründen an, er entstamme einer salafistischen 

Familie und sei durch seinen Onkel „ XXXX “ alias „ XXXX “, der eine einflussreiche Stellung 

innerhalb der „Patriotischen Union Kurdistan“ (PUK) habe, aufgrund seiner Tätigkeit als 

Musiker bzw. als Musikgeschäftsinhaber bedroht worden, da dieser Lebensstil aus Sicht seines 

Onkels nicht gestattet sei. In weiterer Folge, habe der Onkel des BF dessen Musikgeschäft in 

Brand stecken lassen, da der BF nicht auf seine Drohungen reagiert habe.  

Der BF konnte eine individuelle Bedrohung jedoch nicht glaubhaft darlegen. Aufgrund 

auffallender Widersprüche zwischen seinen Angaben in der Einvernahme vor der belangten 

Behörde am 17.05.02018 und jenen in der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht am 11.03.2020 musste dem Vorbringen des BF die 

Glaubwürdigkeit versagt werden.  
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Zudem gestaltete sich das Vorbringen des BF zu oberflächlich und vage, um im Sinne der oben 

zitierten Judikatur als glaubwürdig erachtet zu werden und ist vielmehr davon auszugehen, 

dass er seinen Herkunftsstaat aufgrund der allgemeinen Lage verlassen hat.  

2.4.1. So konnte zunächst im Vergleich zur Erstbefragung und der Einvernahme vor der 

belangten Behörde ein gravierend differenziertes Fluchtvorbringen beobachtet werden. Im 

Zuge seiner Erstbefragung gab der BF lediglich an, von Islamisten mittels eines Briefes bedroht 

worden zu sein, da er Musikinstrumente verkaufe und selbst Musiker sei (siehe AS 21). In der 

Einvernahme vor der belangten Behörde brachte der BF nach seiner zweiten Ausreise 

erstmalig vor, dass er durch seinen Onkel väterlicherseits und dessen Söhne aufgrund seiner 

Erwerbstätigkeit als Musiker geschlagen worden und wenige Tage später mittels eines um 

einen Stein gewickelten Briefes bedroht worden sei, da aus Sicht seiner ganzen Familie Musik 

nach islamischem Gedankengut nicht gestattet sei (siehe AS 163-164). Da der BF nicht auf 

diese Bedrohung eingegangen sei und sein Musikgeschäft weiter betrieb, habe dessen Onkel 

sein Musikgeschäft in Brand stecken lassen.  

Ungereimtheiten zwischen den Angaben eines Asylwerbers vor den Organen des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes und jenen vor einem Organwalter der belangten Behörde sind unter 

Beachtung des Erkenntnisses des VfGH vom 27.06.2012, U 98/12, differenziert zu beurteilen.  

Es ist festzuhalten, dass von einem volljährigen und gesunden Antragsteller grundsätzlich zu 

erwarten ist, dass er seine Ausreisegründe zumindest in den Eckpunkten und bei der ersten 

Möglichkeit sich hiezu zu äußern wahrheitsgemäß angibt und in weiterer Folge auch bei den 

jeweiligen Befragungen in den Grundzügen damit übereinstimmend vorträgt. Dies ist dem BF 

nicht gelungen, da er den im weiteren Verlauf des Verfahrens angeführten vorrangigen 

Fluchtgrund (Bedrohung durch seinen Onkel) in der Erstbefragung nicht erwähnte.  

Das Bundesverwaltungsgericht verkennt nicht, dass sich die Erstbefragung § 19 Abs. 1 AsylG 

2005 zufolge nicht auf die näheren Fluchtgründe zu beziehen hat und gegen eine 

unreflektierte Verwertung von Beweisergebnissen Bedenken bestehen (vgl. VwGH 

13.11.2014, Ra 2014/18/0061 mwN). Dennoch ist gegenständlich zu berücksichtigen, dass der 

BF bei der Erstbefragung lediglich angab, dass er sein Heimatland verlassen habe, da er von 

Islamisten bedroht worden sei. Er erwähnte dabei in keiner Weise, dass diese Bedrohung 

durch Mitglieder seiner eigenen Familie, insbesondere durch seinen Onkel, ausgehe. Es ist 

daher nicht nachvollziehbar, weshalb der BF im Rahmen der Erstbefragung lediglich von einer 

anonymen Bedrohung durch Islamisten spricht, zumal sich das gesamte spätere 

Fluchtvorbingen des BF nur noch auf seinen Onkel bezieht. Die Gegenüberstellung zeigt 
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deutlich Widersprüche, welche bei wahrhaftig erlebten Umständen nicht vorkommen 

können. Auf Befragen gab der BF in der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht an, er habe seinen Onkel bei der Erstbefragung nicht erwähnt, da 

er nicht gesehen habe, dass dieser den Brief durch das Fenster geworfen habe, er habe jedoch 

gewusst, dass es sich um seinen Onkel handle, als er den Brief gelesen habe (siehe 

Verhandlungsschrift S 9). Die diesbezüglichen Ausführungen des BF gehen insofern ins Leere, 

als er von sich aus in der Einvernahme vor der belangten Behörde angab, den Drohbrief bereits 

am 01.07.2015 erhalten und gelesen zu haben (siehe AS 164), weshalb auch diese Aussage des 

BF in der mündlichen Verhandlung kein klares Bild ergibt, weshalb der BF seinen Onkel bei der 

Erstbefragung am 18.08.2015, somit einen Monat nach dem von ihm angegebenen Vorfall, in 

keiner Weise erwähnt und lediglich in allgemeiner Form über eine Bedrohung durch Islamisten 

spricht. 

2.4.2. Ebenso ist festzuhalten, dass sich die Angaben des BF bezüglich seines Onkels „ XXXX “ 

alias „ XXXX “, insbesondere dessen Stellung, im Allgemeinen äußerst vage zeigten. So 

vermochte der BF in der mündlichen Verhandlung weder auszuführen, welche genaue 

Position sein Onkel innerhalb der Partei innehatte, indem er lediglich ausführen konnte, sein 

Onkel sei ein Angestellter in der Partei, er wisse jedoch nicht, was seine Aufgabe sei, noch 

konnte er angeben, inwieweit sich die Macht seines Onkels auswirkt. Diesbezüglich konnte 

der BF nur allgemeine und äußerst vage Ausführungen machen, indem er angab, sein Onkel 

habe Befehle erteilt und diese müssten ausgeführt werden (siehe Verhandlungsschrift S 13).  

Im Übrigen konnte ebenso eine eigens durch das erkennende Gericht durchgeführte 

Internetrecherche zur Person des Onkels des BF zu keinerlei Ergebnissen über ein 

Parteimitglied mit diesen Namen führen. So wurde diesbezüglich mittels verschiedener 

Suchbegriffe im Zusammenhang mit dem angegeben Namen des Onkels des BF („ XXXX “ bzw. 

„ XXXX “)sowohl in den Medienplattformen, YouTube und Facebook, als auch in der offiziellen 

Internetseite der PUK (https://www.puknow.com) nach etwaigen Hinweisen über die 

betroffene Person gesucht (dies unter Verwendung lateinischer und arabischer 

Schriftzeichen). Im Ergebnis spricht die Tatsache, dass der angegebene Name des Onkels des 

BF nicht im Ansatz zu einem Ergebnis oder zu einer Verbindung zur PUK-Partei geführt hat, 

ebenso gegen eine – wie vom BF vorgebrachte - Machtstellung seines Onkels und somit gegen 

die Glaubwürdigkeit des BF. 

Desweiteren ergab die, in das Verfahren eingebrachte ACCORD-Anfragebeantwortung 

betreffend „Überwachung der Einhaltung religiöser Vorschriften durch Familie und 

Gesellschaft, religiöse Prägung des Alltagslebens, Einstellung gegenüber Musik und Kultur“ 
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vom 31.07.2020 im Allgemeinen, dass das Alltagsleben in Sulaimaniya sehr areligiös geprägt 

ist, sodass es im ganzen Irak keine säkularere Stadt gibt. So gibt es zwar einzelne salafisitsche 

Gruppen, daneben aber auch dezidiert Atheisten, Menschen, die überhaupt nichts mit 

Religion zu tun haben, und auch die können in Sulaimaniya besser leben als in anderen 

irakischen Städten. Zwar wird von einer Entscheidung der Tourismusbehörde Sulaimaniyas 

berichtet, Musik und Gesang in Hotels und Restaurants zu verbieten, mit der Ausnahme von 

5-Sterne-Hotels, die laut der Behörde den notwendigen Platz und die notwendige Einrichtung 

zur Verfügung hätten, um Konzerte abzuhalten, ohne die Anrainer zu stören. Bereits daraus 

lässt sich jedoch schließen, dass es sich hierbei um keine religiös geprägte Entscheidung 

handelt, sondern diese vielmehr eine Frage der Sicherheit betrifft. Ferner hätten bis zu diesem 

Zeitpunkt die etwa 200 Kaffees und Restaurants im Zentrum Sulaimaniyas einmal pro Woche 

Konzerte organisiert, um Kunden anzulocken. Es erscheint im Lichte der festgestellten 

Anfragebeantwortung als völlig unplausibel, weshalb der Onkel des BF angesichts seiner durch 

den BF vorgebrachten Machstellung nicht auch für die Schließung der anderen 

Musikgeschäfte gesorgt bzw. andere Besitzer von Musikgeschäften im Sulaimaniya bedroht 

hat. Dieser Widerspruch wird auch durch die Ausführung des BF verstärkt, welcher auf 

Befragen angab, dass „staatlich und offiziell Musikgeschäfte nicht verboten“ gewesen wären 

und sein Onkel nur versucht habe, ihn „im Islam zu orientieren“ (siehe Verhandlungsschrift S 

15). 

2.4.3. Zudem stellt sich der Umstand, dass der BF in der Lage gewesen wäre, von 2012 bis 

2015, sohin über einen Zeitraum von drei Jahren, heimlich in einem Musikgeschäft zu 

arbeiten, ohne dass seine Familie, insbesondere sein Onkel, davon erfahren habe, ebenso als 

nicht plausibel dar. Der BF beschrieb seinen Onkel mehrmals als einflussreichen Menschen, 

der „überall Zugang, zu den Plätzen“ habe, wo sich der BF befinden könnte (siehe 

Verhandlungsschrift S 13).  

2.4.4. Nicht nachvollziehbar erscheint auch, weshalb der Onkel des BF diesen mittels eines um 

einen Stein gewickelten Drohbriefes, somit anonym, von seiner Erwerbstätigkeit als Musiker 

habe abhalten müssen, zumal der BF im Rahmen der Einvernahme vor der belangten Behörde 

selbst angab, sein Onkel und dessen Söhne hätten ihn bereits aufgrund der Eröffnung seines 

Geschäftes, somit drei Tage bevor der BF den Drohbrief erhalten habe, geschlagen (siehe AS 

164). Die diesbezüglichen Ausführungen des BF ergeben eindeutig, dass es dem Onkel des BF 

offenbar jederzeit möglich gewesen wäre, den BF ein weiteres Mal persönlich zu bedrohen. 

Es erscheint daher eine anonyme Bedrohung mittels eines Drohbriefes durch den Onkel des 

BF nicht lebensnahe, insbesondere da - wie die belangte Behörde zu Recht erkennt - eine 
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persönliche Bedrohung durch seinen Onkel zu keinerlei polizeilich verwendbaren schriftlichen 

Beweismitteln geführt habe.  

2.4.5. Völlig unplausibel erscheint desweiteren der Umstand, dass der BF, nachdem er bereits 

einmal von seinem Onkel und dessen Söhne bedroht und geschlagen worden sei, „nicht auf 

sie gehört“ habe und seiner Tätigkeit trotz der persönlichen Bedrohung bis zum  XXXX  

nachgegangen sei (siehe AS 164). Der BF beschrieb seinen Onkel von sich aus als Salafisten, 

der eine radikale Auffassung der Religion verfolge (siehe Verhandlungsschrift S 8). Es erscheint 

gravierend widersprüchlich, dass der BF im Laufe des Verfahrens seinen Onkel immer wieder 

als einflussreichen und mächtigen Mann darstellt (siehe Verhandlungsschrift S 14), auf der 

anderen Seite jedoch zwei aufeinanderfolgende Bedrohungen innerhalb eines kurzen 

Zeitraums von wenigen Tagen keinerlei Beachtung geschenkt hat. Unter diesem Licht 

erscheint umso lebensfremder, dass der BF nach Erhalt des Briefes am XXXX , in dem er mit 

dem Tod bedroht worden sei, diesen „nicht beachtet“ habe und am  XXXX  „normal in die 

Arbeit gegangen“ sei. Wäre es tatsächlich zu diesen Drohungen gekommen, hätte sich der BF 

mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits zu diesem Zeitpunkt für eine Ausreise entschieden.  

2.4.6. Die Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des BF wird auch durch einzelne im Laufe des 

Verfahrens hervorgekommene Widersprüche verstärkt. So konnte der BF sowohl im Rahmen 

der behördlichen Einvernahme als auch in der mündlichen Verhandlung 

Bundesverwaltungsgericht den Inhalt des Drohbriefes detailliert angeben (siehe AS 164 und 

Verhandlungsschrift S 8), erklärte jedoch im Zusammenhang mit Drohungen aufgrund seiner 

Instagram-Postings, er könne nicht angeben, von wem diese stammen, da der Inhalt in 

kurdischer Sprache sei (siehe Verhandlungsschrift 21). Der BF gab an, der arabischen Sprache 

nicht mächtig zu sein (siehe Verhandlungsschrift S 23). Aufgrund der diesbezüglichen 

divergierenden Angaben des BF entstand bereits anhand des reinen Aktenstudiums ein 

Eindruck der Unglaubwürdigkeit seiner Angaben.  

2.4.7. Der BF konnte zu keinem Zeitpunkt hinreichend darlegen, dass der erhaltene Drohbrief 

von seinem Onkel stamme. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass der BF in der mündlichen 

Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht angab, dass der Drohbrief nicht 

unterschrieben gewesen wäre. Auf Befragen, woher er wisse, dass der Drohbrief von seinem 

Onkel stamme, konnte der BF bloße Mutmaßungen entgegenbringen, indem er dies damit 

begründete, dass sein Geschäft zwei Tage nach Erhalt des Schreibens in Brand gesetzt worden 

wäre und sein Onkel der einzige gewesen sei, der ihn bedroht habe (siehe Verhandlungsschrift 

S 8). Auch im Zusammenhang mit dem Brand seines Musikgeschäftes blieben die 

Ausführungen des BF sehr vage und konnte er hierzu auf Befragen nicht darlegen, dass sein 
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Onkel für diesen Brand verantwortlich gewesen wäre, zumal er von sich aus angab, an dem 

Tag nicht anwesend gewesen zu sein. (siehe Verhandlungsschrift 11).  

2.4.8. Auch an anderer Stelle wird die Ansicht der belangten Behörde geteilt. So gab der BF 

sowohl im Rahmen der behördlichen Einvernahme vor der belangten Behörde als auch in der 

mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht an, er wäre in der Türkei, 

nachdem er den Irak ein zweites Mal verlassen habe, für einen Zeitraum von einem Jahr in der 

Gastronomie tätig gewesen (siehe AS 163 und Verhandlungsschrift S 10). Unter diesem Licht 

erscheint es aus Sicht der erkennenden Richterin - selbst bei Wahrunterstellung der 

Fluchtmotive - nicht nachvollziehbar, weshalb der BF sich nicht bereits im Herkunftsstaat auf 

einfachste Art und Weise der Bedrohungen entzogen habe, indem er einen anderen Beruf 

ausübt, zumal ihm dies seinen Ausführungen zufolge offenbar möglich und zumutbar gewesen 

ist. Die diesbezüglichen Zweifel werden durch die Ausführungen des BF, er habe in der Türkei 

nur deswegen in der Gastronomie gearbeitet, da er die Sprache nicht verstehe und illegal 

gearbeitet hätte, nicht entkräftet (siehe Verhandlungsschrift S 17). Vielmehr spricht die 

Tatsache, dass der BF, nachdem er bereits ein Jahr in der Türkei gelebt und gearbeitet und 

sich dann für eine Weiterreise nach Europa entschieden habe, dafür, dass er lediglich 

beabsichtigte, seine berufliche und wirtschaftliche Lage zu verbessern. 

2.4.9. Im Übrigen stellte sich das Vorbringen des BF, wonach er 2018 zusammen mit einem 

Freund namens „ XXXX “ über Facebook und Instagram Kritik an das Regierungssystem im 

Nordirak ausgeübt habe und aus diesem Grund gegen ihn ein Haftbefehl vom Gericht in Erbil 

erlassen worden sei, als unglaubwürdig dar. So konnte der BF nicht darlegen, welche Strafe 

ihn aufgrund dieser Postings erwarte, sondern gab lediglich in allgemeiner Form an, er wisse 

nicht genau, wie lange er inhaftiert werde, aber er wisse, dass man dafür bis zu fünf Jahren 

Haft verbüßen müsste. Zudem führte der BF aus, er werde nicht nur inhaftiert, sondern zudem 

entführt, getötet oder „aus dem Verkehr gezogen“ (siehe Verhandlungsschrift S 18). 

Diesbezügliche Behauptungen des BF lassen sich jedoch aus den festgestellten 

Länderberichten nicht entnehmen, vielmehr ist festzuhalten, dass es diesen zufolge, im Irak 

vermehrt zu Demonstrationen gegen Politiker bzw. gegen das politische System kommt, 

wobei Demonstranten nicht systematisch verhaftet und getötet werden.  

Im Zusammenhang mit den vorgebrachten Postings des BF ergaben sich weitere 

Ungereimtheiten. So gab der BF in der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht den Namen der Facebookseite, auf der die diesbezüglichen 

Postings veröffentlichen worden sein, mit „ XXXX “ an. Eine Internetrecherche auf Facebook 

und Instagram ergab, dass hiergenannte Seite Postings gegen die „Demokratische Partei 
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Kurdistans“ (PDK) beinhalte. Auf dem Profilbild ist ein entstelltes Bild von Masud Barzani, dem 

Parteivorsitzenden der PDK und von 2005 bis 2017 amtierenden Präsidenten der Autonomen 

Region Kurdistan zu sehen. Zudem konnte der beisitzende Dolmetscher das Wort „ XXXX “ als 

„Verbrechen der PDK“ übersetzen (siehe Verhandlungsschrift S 21). Es ergab sich ein 

Gesamtbild, wonach die vom BF genannte Facebook- und Instagramseite, Postings gegen die 

PDK veröffentlicht. Dieser Umstand steht im gravierenden Widerspruch zu den Ausführungen 

des BF, er habe durch seine Kritik auf sozialen Medien unter anderem seinen Onkel 

anprangern wollen (siehe Verhandlungsschrift S 23), zumal der BF seinen Onkel mehrfach als 

Parteifunktionär der „Patriotischen Union Kurdistans“ (PUK) darstellte, bei der es sich laut 

festgestellten Länderberichten um die rivalisierende Partei der PDK handelt.  

2.4.10. Zu den vorgelegten Dokumenten hinsichtlich des Haftbefehls aufgrund seiner 

Instagram-Postings, welcher der BF auf seinem Mobiltelefon gespeichert hat, ist grundsätzlich 

anzumerken, dass laut den herangezogenen Länderberichten jedes Dokument, ob als 

Totalfälschung oder als echte Urkunde mit unrichtigem Inhalt, gegen Bezahlung zu beschaffen 

ist. Die Dokumente waren somit mangels Plausibilität der Angaben des BF nicht geeignet, die 

Unglaubwürdigkeit der Angaben des BF zu entkräften. 

Ebenso beinhalteten die auf dem Mobiltelefon des BF gespeicherten Videos keine Ausschnitte 

oder Szenen, die geeignet wären, eine individuelle Verfolgung seiner Person darzulegen. 

Bezüglich des Videos, in dem zwei Personen neben einem Fahrzeug zu sehen waren, auf das 

Schüsse abgegeben wurde, gab der BF an, dass es sich bei diesen Personen um seinen Bruder 

und dessen Freund handle (siehe Verhandlungsschrift S 22). Auf Befragen, weshalb auf die 

Personen geschossen werde, konnte der BF bloß allgemeingehaltene Vermutungen anstellen, 

in dem er angab, dass sein Bruder ihm ähnlichsehe und die ihn bedrohenden Personen daher 

gedacht haben müssten, es handle sich um den BF. Es ist daher auch dieses Vorbringen nicht 

geeignet, eine asylrelevante Verfolgung sowie begründete Frucht glaubhaft zu machen. Die 

diesbezüglichen Ausführungen stehen zudem in Widerspruch zum Inhalt eines anderen, 

ebenso vom BF vorgebrachten Videos, indem ausgesagt wird, man wisse, dass sich der BF in 

Europa befinde.  

2.4.11. Letztlich ist auch aus dem Umstand, dass der BF unbehelligt und legal aus dem Irak 

mittels Flugzeug ausreiste, kein fluchtartiges Verlassen des Herkunftsstaates zu erkennen.  

Es war somit von einer für das Asylverfahren konstruierten Fluchtgeschichte und somit der 

Unglaubwürdigkeit des Fluchtvorbringens auszugehen.  
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2.5. Zudem geht das Bundesverwaltungsgericht in einer Gesamtwürdigung der erörterten 

Umstände davon aus, dass der BF nicht einer inneren atheistischen Glaubensüberzeugung 

anhängt, sondern er lediglich kein Interesse für die islamische Religion aufbringt und 

religionslos bzw. allenfalls säkularistisch lebt. Im Fall einer Rückkehr des BF in den Irak ist 

daher nicht davon auszugehen, dass er sich offen atheistisch positionieren würde oder er das 

Bedürfnis hegt, in anderer Weise einen Abfall vom Islam öffentlich darzulegen und öffentlich 

eine atheistische Glaubensüberzeugung zu vertreten. 

Davon abgesehen brachte der Beschwerdeführer keine diesbezüglichen Schwierigkeiten vor 

seiner Ausreise substantiiert vor. Es trat in der mündlichen Verhandlung in keiner Weise zu 

Tage, dass der Beschwerdeführer vor der Ausreise gegenüber Dritten eine Ablehnung des 

Islam artikuliert hätte bzw. er solche Äußerungen im Rückkehrfall beabsichtigen würde. 

2.6. Die Feststellungen, dass der BF weder politisch aktiv noch Mitglied einer bewaffneten 

Gruppierung war, beruht auf seinen Angaben. 

2.7. Die Feststellungen zur Integration in Österreich ergeben sich aus den vom BF vorlegten 

Unterlagen sowie seinen in der Beschwerdeverhandlung demonstrierten 

Deutschkenntnissen. 

2.8. Die Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat beruhen auf den angeführten Quellen. Es 

handelt sich um Berichte verschiedener anerkannter und teilweise vor Ort agierender 

staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen und Personen, die in ihren Aussagen ein 

übereinstimmendes, schlüssiges Gesamtbild der Situation im Irak ergeben. Angesichts der 

Seriosität der angeführten Erkenntnisquellen und der Plausibilität der überwiegend 

übereinstimmenden Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Angaben zu 

zweifeln. 

Die vom Bundesverwaltungsgericht in das Verfahren eingebrachte ACCORD-

Anfragebeantwortung betreffend „Informationen zu einem Mitglied der Patriotischen Union 

Kurdistan (PUK); Verbindungen dieses Mitglieds bzw. der PUK zum Salafismus“ vom 

31.07.2020 wurde ebenfalls zu den Feststellungen erhoben und ergab ein klares Bild über die 

Strukturen der PUK-Partei. Der Anfragebeantwortung ist zu entnehmen, dass keine 

Verbindung zwischen der PUK-Partei und dem Salafismus besteht, vielmehr ist diese um 

einiges strikter als die PDK-Partei, wo es sehr wohl die eine oder andere Verbindung gibt. Im 

Übrigen werden die Ideale, auf Basis derer die die PUK-Partei gegründet wurde, als 

linksgerichtet und nationalistisch angesehen. Zwar besteht in Sulaimaniya, verglichen mit 

anderen kurdischen Städten, eine relativ große salafistische Szene - dies liegt vermutlich 
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daran, dass Sulaimaniya auf der anderen Seite sehr säkularer ist und dadurch der Bruch 

innerhalb der Gesellschaft sehr viel stärker erscheint, als etwa in Erbil. Aus diesem Umstand 

allein lässt sich jedoch keine Bedrohung des BF entnehmen.  

Die Stellungnahme des BF vom 11.03.2020 steht mit den herangezogenen Länderberichten 

der Staatendokumentation in Einklang. Entgegenstehendes wurde in der Stellungnahme nicht 

ausgeführt. So weist die Stellungnahme auf Umstände wie die angespannte Lage, 

Protestbewegungen, Reisewarnungen oder zur Versorgungslage im Irak, welche ein stimmiges 

Bild mit den herangezogenen Länderberichten ergeben und somit nicht in Abrede gestellt 

werden. Eine allgemeine Unzulässigkeit der Rückschiebung kann daraus aber nicht abgeleitet 

werden und wird auf die individuellen Rückkehrverhältnisse des BF in der rechtlichen 

Begründung zu Punkt 3.2. eingegangen werden.  

3. Rechtliche Beurteilung: 

Zu Spruchteil A): 

3.1. Zu Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides: 

3.1.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf 

internationalen Schutz im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 gestellt hat, soweit dieser 

Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 AsylG 2005 zurückzuweisen ist, der Status des 

Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung 

im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 

BGBl. Nr. 55/1955, idF des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 

78/1974 (Genfer Flüchtlingskonvention - GFK), droht. 

Als Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist anzusehen, wer sich aus 

wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb 

seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht 

gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge 

obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht 

in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist nach ständiger Rechtsprechung des VwGH die 

"wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" (vgl. VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334; 21.12.2000, 

Zl. 2000/01/0131; 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Eine solche liegt dann vor, wenn sie im 

Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im 
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Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte 

Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 

begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde (VwGH 

09.03.1999, Zl. 98/01/0370; 21.09.2000, Zl. 2000/20/0286). 

Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu 

schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 

Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen 

Aufenthaltes zu begründen (VwGH 24.11.1999, Zl. 99/01/0280). Eine Verfolgungsgefahr ist 

dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, 

die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 19.12.1995, Zl. 94/20/0858; 

23.09.1998, Zl. 98/01/0224; 09.03.1999, Zl. 98/01/0318; 09.03.1999, Zl. 98/01/0370; 

06.10.1999, Zl. 99/01/0279 mwN; 19.10.2000, Zl. 98/20/0233; 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; 

25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 

Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der 

Entscheidung vorliegen muss (VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318; 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 

Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein 

wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem 

Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (VwGH 05.11.1992, Zl. 92/01/0792; 09.03.1999, Zl. 

98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der GFK genannten Gründen 

haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 nennt, und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich 

die betreffende Person außerhalb ihres Heimatstaates bzw. des Staates ihres vorigen 

Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des 

letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein 

Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende 

Verfolgungsgefahr bezeichnet (VwGH 16.06.1994, Zl. 94/19/0183). 

Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen 

werden, wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe seitens 

Dritter präventiv zu schützen. Es ist erforderlich, dass der Schutz generell infolge Fehlens einer 

nicht funktionierenden Staatsgewalt nicht gewährleistet wird (vgl. VwGH 01.06.1994, Zl. 

94/18/0263; 01.02.1995, Zl. 94/18/0731). Die mangelnde Schutzfähigkeit hat jedoch nicht zur 

Voraussetzung, dass überhaupt keine Staatsgewalt besteht - diesfalls wäre fraglich, ob von der 

Existenz eines Staates gesprochen werden kann -, die ihren Bürgern Schutz bietet. Es kommt 

vielmehr darauf an, ob in dem relevanten Bereich des Schutzes der Staatsangehörigen vor 

Übergriffen durch Dritte aus den in der GFK genannten Gründen eine ausreichende 
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Machtausübung durch den Staat möglich ist. Mithin kann eine von dritter Seite ausgehende 

Verfolgung nur dann zur Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht 

ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewendet werden kann (VwGH 

22.03.2000, Zl. 99/01/0256). 

Die Gefahr der Verfolgung im Sinn des § 3 Abs. 1 AsylG 2005 iVm Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 

Flüchtlingskonvention kann nicht nur ausschließlich aus individuell gegenüber dem Einzelnen 

gesetzten Verfolgungshandlungen abgeleitet werden. Sie kann auch darin begründet sein, 

dass regelmäßig Maßnahmen zielgerichtet gegen Dritte gesetzt werden, und zwar wegen 

einer Eigenschaft, die der Betreffende mit diesen Personen teilt, sodass die begründete 

Annahme besteht, (auch) er könnte unabhängig von individuellen Momenten solchen 

Maßnahmen ausgesetzt sein. Droht den Angehörigen bestimmter Personengruppen eine über 

die allgemeinen Gefahren eines Bürgerkriegs hinausgehende "Gruppenverfolgung", hat bei 

einer solchen, gegen eine ganze Personengruppe gerichteten Verfolgung jedes einzelne 

Mitglied schon wegen seiner Zugehörigkeit zu dieser Gruppe Grund, auch individuell gegen 

seine Person gerichtete Verfolgung zu befürchten; diesfalls genügt für die geforderte 

Individualisierung einer Verfolgungsgefahr die Glaubhaftmachung der Zugehörigkeit zu dieser 

Gruppe (VwGH 10.09.2015, Ra 2015/20/0079) 

Die Voraussetzungen der GFK sind nur bei jenem Flüchtling gegeben, der im gesamten 

Staatsgebiet seines Heimatlandes keinen ausreichenden Schutz vor der konkreten Verfolgung 

findet (VwGH 08.10.1980, VwSlg. 10.255 A). Steht dem Asylwerber die Einreise in Landesteile 

seines Heimatstaates offen, in denen er frei von Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, 

so bedarf er des asylrechtlichen Schutzes nicht; in diesem Fall liegt eine sog. "inländische 

Fluchtalternative" vor. Der Begriff "inländische Fluchtalternative" trägt dem Umstand 

Rechnung, dass sich die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung iSd. Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK, 

wenn sie die Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte Staatsgebiet des 

Heimatstaates des Asylwerbers beziehen muss (VwGH 08.09.1999, Zl. 98/01/0503 und Zl. 

98/01/0648). 

3.1.2. Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten 

Sachverhaltes erweist sich die gegenständliche Beschwerde als unbegründet: 

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht der erkennenden Richterin die dargestellten 

Voraussetzungen, nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten 

Grund nicht gegeben. Der BF vermochte nämlich, wie in der Beweiswürdigung ausgeführt, 

keine asylrelevante Verfolgung glaubhaft darzutun. Es sei an dieser Stelle betont, dass die 
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Glaubwürdigkeit des Vorbringens die zentrale Rolle für die Zuerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft und Asylgewährung einnimmt (VwGH vom 20.06.1990, Zl. 

90/01/0041). Die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt jedenfalls nicht, um den 

Status eines Asylberechtigten zu erhalten (VwGH vom 15.12.2015, Ra 2015/18/0100). 

Da eine aktuelle asylrelevante Verfolgung auch sonst im Rahmen des Ermittlungsverfahrens 

nicht hervorgekommen, notorisch oder amtsbekannt ist, war in der Folge davon auszugehen, 

dass eine asylrelevante Verfolgung nicht existiert. Die das BVwG treffende Ermittlungspflicht 

gemäß § 18 AsylG 2005 geht nämlich nicht so weit, dass das BVwG Umstände, die der 

Asylwerber gar nicht behauptet hat, zu ermitteln hat (VwGH 06.09.2018, Ra 2018/18/0202).  

Ferner liegen keine Anhaltspunkte vor, dass dem BF eine über die allgemeinen Gefahren der 

im Irak gebietsweise herrschenden bürgerkriegsähnlichen Situation hinausgehende 

Gruppenverfolgung droht. Eine derart angespannte Situation zwischen Schiiten und Sunniten 

wie in den Jahren 2014/2015 besteht im Irak nicht mehr. 

Auch aufgrund der sunnitischen Konfession des BF ist keine Verfolgungsgefahr zu erkennen. 

Aus den Feststellungen zur Lage im Irak geht im Hinblick auf die Lage der sunnitischen 

Minderheit hervor, dass in Bagdad (wie überhaupt im Irak) zahlreiche Sunniten leben und 

sunnitische Araber ca. 17 bis 22% der Gesamtbevölkerung ausmachen. Das 

Bundesverwaltungsgericht verkennt in diesem Zusammenhang nicht, dass die irakische 

Gesellschaft bereits seit dem Sturz des (sunnitisch geprägten) Regimes von Saddam Hussein 

in zunehmendem Maße religiös gespalten ist und sich etwa in den Jahren 2006 bis 2008 

massive konfessionelle Konflikte ereigneten. Oftmals werden Sunniten einzig aufgrund ihrer 

Glaubensrichtung als IS-Sympathisanten stigmatisiert oder gar strafrechtlich verfolgt. In der 

Vergangenheit umfasste die Hauptstadt viele gemischte schiitische, sunnitische und 

christliche Viertel, der Bürgerkrieg von 2006-2007 veränderte jedoch die demografische 

Verteilung in der Stadt und führte zu einer Verringerung der sozialen Durchmischung sowie 

zum Entstehen von zunehmend homogenen Vierteln. Viele Sunniten flohen aus der Stadt, um 

der Bedrohung durch schiitische Milizen zu entkommen. 

Eine systematische Verfolgung sämtlicher Angehöriger der sunnitischen Minderheit durch die 

schiitische Mehrheitsbevölkerung kann dessen ungeachtet angesichts der Quellenlage nicht 

nachvollzogen werden, was sich auch daraus ergibt, dass Verwandte des BF nach dessen 

Ausreise und auch gegenwärtig im Irak und dort in Bagdad aufhältig sind. Hinzu kommt, dass 

ausweislich der Feststellungen zur allgemeinen Lage im Irak hohe Staatsämter, etwa jenes des 

Parlamentspräsidenten, auch von Sunniten bekleidet werden, was auch gegen eine 
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Verfolgung sämtlicher Angehöriger des sunnitischen Religionsbekenntnisses im Irak und somit 

gegen eine Gruppenverfolgung spricht. Eine systematische Verfolgung von Sunniten in Bagdad 

wurde zuletzt außerdem auch vom Verwaltungsgerichtshof verneint (VwGH 30.04.2019, Ra 

2018/14/0354). 

Da eine aktuelle asylrelevante Verfolgung auch sonst im Rahmen des Ermittlungsverfahrens 

nicht hervorgekommen, notorisch oder amtsbekannt ist, war in der Folge davon auszugehen, 

dass eine asylrelevante Verfolgung nicht existiert. Die das BVwG treffende Ermittlungspflicht 

gemäß § 18 AsylG 2005 geht nämlich nicht so weit, dass das BVwG Umstände, die der 

Asylwerber gar nicht behauptet hat, zu ermitteln hat (VwGH 06.09.2018, Ra 2018/18/0202). 

Sofern der BF seinen Herkunftsstaat aus wirtschaftlichen Gründen verlassen hat, ist 

festzuhalten, dass in allgemeinen schlechten wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen keine 

Verfolgung gesehen werden kann (vgl. VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0597 unter Bezugnahme 

auf VwGH 24.10.1996, Zl. 95/20/0321, 0322; VwGH 17.02.1993, Zl. 92/01/0605) und eine 

existenzgefährdende Schlechterstellung des BF aus Gründen der GFK nicht ersichtlich ist. 

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheids gemäß § 3 Abs. 

1 AsylG 2005 als unbegründet abzuweisen. 

3.2. Zu Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides:  

3.2.1. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten abgewiesen wird (Z 1), oder dem der Status des Asylberechtigten aberkannt 

worden ist (Z 2), der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn eine 

Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat 

eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 

oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte 

Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 

internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des 

subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder 

der Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden. 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG 2005 sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine 

innerstaatliche Fluchtalternative im Sinne des § 11 offen steht. 
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Der Verwaltungsgerichtshof verweist in seiner Rechtsprechung auf die ständige Judikatur des 

EGMR, wonach es - abgesehen von Abschiebungen in Staaten, in denen die allgemeine 

Situation so schwerwiegend ist, dass die Rückführung eines abgelehnten Asylwerbers dorthin 

eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde - grundsätzlich der 

abschiebungsgefährdeten Person obliegt, mit geeigneten Beweisen gewichtige Gründe für die 

Annahme eines Risikos nachzuweisen, dass ihr im Falle der Durchführung einer 

Rückführungsmaßnahme eine dem Art. 3 EMRK widersprechende Behandlung drohen würde 

(VwGH 06.11.2018, Ra 2018/01/0106). 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist hinsichtlich der Prüfung zur 

Gewährung von subsidiärem Schutz eine Einzelfallprüfung vorzunehmen, in deren Rahmen 

konkrete und nachvollziehbare Feststellungen zu der Frage zu treffen sind, ob einer Person im 

Fall der Rückkehr in ihren Herkunftsstaat die reale Gefahr ("real risk") einer gegen Art. 2 oder 

3 EMRK verstoßenden Behandlung droht. Die bloße Möglichkeit einer durch die 

Lebensumstände bedingten Verletzung des Art 3 EMRK ist nicht ausreichend. 

Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, 

wie sie bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die 

bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser 

Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen 

aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122; 25.01.2001, Zl. 

2001/20/0011). 

Unter "realer Gefahr" ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete 

Gefahr möglicher Konsequenzen für den Betroffenen ("a sufficiently real risk") im Zielstaat zu 

verstehen (VwGH 19.02.2004, Zl. 99/20/0573). Die reale Gefahr muss sich auf das gesamte 

Staatsgebiet beziehen und die drohende Maßnahme muss von einer bestimmten Intensität 

sein und ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Artikels 

3 EMRK zu gelangen (zB VwGH 26.06.1997, Zl. 95/21/0294; 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438; 

30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden 

Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine 

Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 8 Abs. 1 AsylG 2005 als unzulässig 

erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade 

der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (vgl. VwGH 27.02.2001, Zl. 

98/21/0427; 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028; siehe dazu vor allem auch EGMR 20.07.2010, N. 

gg. Schweden, Zl. 23505/09, Rz 52ff; 13.10.2011, Husseini gg. Schweden, Zl. 10611/09, Rz 

81ff). 
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Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen 

Staat abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder 

Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 

EMRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden 

in diesen Staat entgegenstehen. Die Ansicht, eine Benachteiligung, die alle Bewohner des 

Staates in gleicher Weise zu erdulden hätten, könne nicht als Bedrohung im Sinne des § 8 Abs. 

1 AsylG 2005 gewertet werden, trifft nicht zu (VwGH 25.11.1999, Zl. 99/20/0465; 08.06.2000, 

Zl. 99/20/0203; 17.09.2008, Zl. 2008/23/0588). Selbst wenn infolge von 

Bürgerkriegsverhältnissen letztlich offenbliebe, ob überhaupt noch eine Staatsgewalt 

bestünde, bliebe als Gegenstand der Entscheidung nach § 8 Abs. 1 AsylG 2005 die Frage, ob 

stichhaltige Gründe für eine Gefährdung des Fremden in diesem Sinne vorliegen (vgl. VwGH 

08.06.2000, Zl. 99/20/0203). 

Bei außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegenden Gegebenheiten im Herkunftsstaat 

kann nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für 

Menschenrechte (EGMR) die Außerlandesschaffung eines Fremden nur dann eine Verletzung 

des Art. 3 EMRK darstellen, wenn im konkreten Fall außergewöhnliche Umstände 

("exceptional circumstances") vorliegen (EGMR 02.05.1997, D. gg. Vereinigtes Königreich, Zl. 

30240/96; 06.02.2001, Bensaid, Zl. 44599/98; vgl. auch VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443). 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 6. November 2018, Ra 

2018/01/0106 ausgesprochen, dass aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 1 AsylG zwar ableitbar ist, 

dass für die Gewährung subsidiären Schutzes bereits jegliche Gefahr (real risk) einer 

Verletzung von Art. 3 EMRK an sich, unabhängig von einer Verursachung von Akteuren oder 

einer Bedrohung in einem bewaffneten Konflikt im Herkunftsstaat ausreicht, es allerdings den 

in der Statusrichtlinie 2011/95/EU festgelegten und in der Rechtsprechung des EuGH 

entwickelten Vorgaben widerspricht, einem Fremden den Status eines subsidiär 

Schutzberechtigten unabhängig von einer Verursachung durch Akteure oder einer Bedrohung 

in einem bewaffneten Konflikt im Herkunftsstaat zuzuerkennen. Im Sinne der vom 

Verwaltungsgerichtshof aufgezeigten richtlinienkonformen Auslegung ist § 8 Abs. 1 AsylG 

insofern derart zu lesen, dass vom subsidiären Schutz nur Fälle realer Gefahr, einen auf ein 

Verhalten durch Dritte (Akteure) zurückzuführenden ernsthaften Schaden im Sinne des Art 15 

der Statusrichtlinie zu erleiden. Eine Zuerkennung des subsidiären Schutzes aufgrund eines 

ernsthaften Schadens, welcher nicht von Dritten (Akteuren) verursacht, sondern bloß Folge 

allgemeiner Unzulänglichkeiten im Herkunftsland ist, widerspricht allerdings der 

Statusrichtlinie und kann damit aus § 8 Abs. 1 AsylG auch nicht abgeleitet werden. 
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3.2.2. Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten 

Sachverhaltes ergibt sich, dass die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des 

subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 nicht gegeben sind: 

Dass der BF im Fall der Rückkehr in den Herkunftsstaat Folter, einer erniedrigenden oder 

unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe ausgesetzt sein könnte, konnte 

im Rahmen des Ermittlungsverfahrens nicht festgestellt werden. 

Anhaltspunkte dahingehend, dass eine Rückführung in den Herkunftsstaat für den BF als 

Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 

willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit 

sich bringen würde, sind nicht hervorgekommen.  

Es wird nicht verkannt, dass der IS zwar wieder seine Netzwerke in Kurdistan ausweitet und 

türkische Streitkräfte Luftangriffe gegen PKK-Stellungen durchführt, jedoch kann daraus nicht 

abgeleitet werden, dass der BF alleine schon aufgrund der bloßen Anwesenheit in Sulaimaniya 

mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einer individuellen Gefährdung durch 

Anschlagskriminalität oder bürgerkriegsähnliche Zustände ausgesetzt wäre. In diesem 

Zusammenhang ist auch anzumerken, dass Familienangehörige nach wie vor in dem 

Heimatort des BF leben und der BF konkrete Sicherheitsprobleme nicht geltend machte. Im 

Vergleich zu anderen Provinzen und Gouvernements im Irak stellt sich zudem die 

Sicherheitslage in Erbil und Sulaimaniya sowie deren unmittelbarer Umgebung als 

vergleichsweise besser dar. Dennoch finden auch in Sulaimaniya immer wieder Kämpfe 

zwischen den Streitkräften der Kurden (den Peshmerga) und diversen Milizen statt. 

Einrichtungen der kurdischen Regionalregierung, politischer Parteien sowie militärische und 

polizeiliche Einrichtungen können auch immer wieder Ziele terroristischer Attacken sein. Die 

iranischen Revolutionsgarden führen in Kurdistan gezielt Tötungen von Mitgliedern der 

kurdischen demokratischen Partei des Iran (KDPI) in Kurdistan durch. Der IS rekrutiert auch in 

der kurdischen Autonomieregion.  

Auch wenn sich die Lage der Menschenrechte im Herkunftsstaat des BF in einigen Bereichen 

als problematisch darstellt, kann nicht festgestellt werden, dass eine nicht sanktionierte, 

ständige Praxis grober, offenkundiger, massenhafter Menschenrechtsverletzungen (iSd VfSlg 

13.897/1994, 14.119/1995, vgl. auch Art. 3 des UN-Übereinkommens gegen Folter und andere 

grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 

1984) herrschen würde und praktisch, jeder der sich im Hoheitsgebiet des Staates aufhält 

schon alleine aufgrund des Faktums des Aufenthaltes aufgrund der allgemeinen Lage mit 
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maßgeblicher Wahrscheinlichkeit damit rechnen muss, von einem unter § 8 Abs. 1 AsylG 

subsumierbaren Sachverhalt betroffen ist. 

Der BF machte keine konkreten Anhaltspunkte geltend, die für die Annahme einer realen 

Gefahr einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung stehen würden. Der BF ist eine 

erwachsene und arbeitsfähige Person, welcher über eine abgeschlossene Schulbildung und 

Arbeitserfahrung verfügt. Der BF beherrscht die in Sulaimaniya gesprochene Sprache 

Kurdisch-Sorani auf Muttersprachenniveau und es spricht nichts gegen die Annahme, dass er 

in der Lage sein wird, im Herkunftsstaat durch Erwerbstätigkeiten, wenn auch nur durch 

Gelegenheitsarbeiten, ein ausreichendes Einkommen zu erwirtschaften. Hinzu kommt, dass 

der BF nach wie vor über familiäre Anknüpfungspunkte in Sulaimaniya verfügt, welche ihn bei 

seiner Rückkehr sowohl wirtschaftlich als auch sozial unterstützen können. 

Eine die physische Existenz nur unzureichend sichernde Versorgungssituation im 

Herkunftsstaat, konkret in Sulaimaniya, die im Einzelfall eine Verletzung der durch Art. 3 EMRK 

gewährleisteten Rechte darstellen würde (vgl. VwGH 21.08.2001, 2000/01/0443; 13.11.2001, 

2000/01/0453; 18.07.2003, 2003/01/0059), liegt trotz an sich noch angespannter 

Versorgungslage und beeinträchtigter Infrastruktur, nicht vor. Insbesondere findet der BF in 

seiner Heimatstadt eine Wohnmöglichkeit im Familienverband vor. Durch die Errichtung eines 

Hausbrunnens ist auch die Wasserversorgung gewährleistet.  

Letztlich bleibt festzuhalten, dass der BF den vorgehaltenen Länderberichten zur 

Zumutbarkeit und Möglichkeit der Rückkehr in den Irak nicht substantiiert entgegengetreten 

ist und er in weiterer Folge auch nicht dargelegt hat, wie sich eine Rückkehr in den 

Herkunftsstaat konkret auf seine individuelle Situation auswirken würde, insbesondere 

inwieweit er durch die Rückkehr einem realen Risiko einer extremen Gefahrenlage ausgesetzt 

wäre.  

Durch eine Rückführung in den Herkunftsstaat würde der BF somit nicht in seinen Rechten 

nach Art. 2 und 3 EMRK oder ihren relevanten Zusatzprotokollen Nr. 6 über die Abschaffung 

der Todesstrafe und Nr. 13 über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe, verletzt 

werden. Weder droht im Herkunftsstaat durch direkte Einwirkung noch durch Folgen einer 

substanziell schlechten oder nicht vorhandenen Infrastruktur ein reales Risiko einer 

Verletzung der oben genannten von der EMRK gewährleisteten Rechte. Dasselbe gilt für die 

reale Gefahr, der Todesstrafe unterworfen zu werden. Auch Anhaltspunkte dahingehend, dass 

eine Rückführung in den Herkunftsstaat für den BF als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung 

des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
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internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde, sind nicht 

hervorgekommen. 

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides gemäß § 8 

Abs. 1 AsylG als unbegründet abzuweisen. 

3.3. Zu Spruchpunkt III.-V. des angefochtenen Bescheides:  

3.3.1. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer 

Rückkehrentscheidung oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. 

Hauptstück des FPG zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl 

bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des 

Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird und von Amts wegen ein 

Aufenthaltstitel gemäß § 57 AsylG nicht erteilt wird sowie kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 

Abs. 2 AsylG vorliegt.  

Gemäß § 57 Abs. 1 AsylG 2005 ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen von 

Amts wegen oder auf begründeten Antrag eine "Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz" 

zu erteilen: 

1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 oder Z 3 FPG seit 

mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen dafür weiterhin vorliegen, es sei denn, der 

Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder 

wurde von einem inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt. Einer 

Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, 

die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht, 

2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und 

Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen, 

insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel 

oder 

3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig aufhältig oder nicht niedergelassen 

ist, Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382e EO, RGBl. Nr. 79/1896, erlassen 

wurde oder erlassen hätte werden können und der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung 

der "Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz" zum Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich ist. 

Der BF befindet sich - nach seiner zweiten Einreise - seit  XXXX im Bundesgebiet und sein 

Aufenthalt ist nicht geduldet. Er ist nicht Zeuge oder Opfer von strafbaren Handlungen und 

auch kein Opfer von Gewalt. Die Voraussetzungen für die amtswegige Erteilung eines 

Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG liegen daher nicht vor, wobei dies weder im Verfahren 

noch in der Beschwerde auch nur behauptet wurde. 
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Im vorliegenden Verfahren erfolgte die Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz im 

Hinblick auf den Status des subsidiär Schutzberechtigten auch nicht gemäß § 8 Abs. 3a AsylG 

und ist auch keine Aberkennung gemäß § 9 Abs. 2 AsylG 2005 ergangen. 

Gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG hat das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) gegen einen 

Drittstaatsangehörigen unter einem (§ 10 AsylG 2005) mit Bescheid eine 

Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl 

bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des 

Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 

9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt und ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen 

zukommt. Dies gilt nicht für begünstigte Drittstaatsangehörige. 

Der BF ist als irakischer Staatsangehöriger kein begünstigter Drittstaatsangehöriger und es 

kommt ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zu, da mit der erfolgten 

Abweisung seines Antrags auf internationalen Schutz das Aufenthaltsrecht nach § 13 AsylG 

mit der Erlassung dieser Entscheidung endet. 

Gemäß § 52 Abs. 9 FPG hat das BFA mit einer Rückkehrentscheidung gleichzeitig festzustellen, 

ob eine Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in einen oder mehrere 

bestimmte Staaten zulässig ist, es sei denn, dass dies aus vom Drittstaatsangehörigen zu 

vertretenden Gründen nicht möglich sei. 

Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur 

Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein 

Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder Familienleben des Fremden eingegriffen 

wird, so ist gemäß § 9 Abs. 1 BFA-VG die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur 

Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 

Gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG sind bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne 

des Art. 8 EMRK insbesondere folgende Punkte zu berücksichtigen: 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden 

rechtswidrig war, 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 

4. der Grad der Integration, 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 

Einwanderungsrechts, 
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8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 

Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen 

Verzögerungen begründet ist.  

Nach § 9 Abs. 3 BFA-VG ist über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG 

jedenfalls begründet, insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer 

unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG 

ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und 

Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. 

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon 

allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger 

oder Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes 

Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), 

BGBl. I Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre. 

Der mit "Aufenthaltstitel aus Gründen des Art. 8 EMRK" betitelte § 55 AsylG 2005 lautet wie 

folgt: 

"§ 55. (1) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist von Amts wegen oder auf begründeten Antrag 

eine "Aufenthaltsberechtigung plus" zu erteilen, wenn 

1. dies gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK 

geboten ist und 

2. der Drittstaatsangehörige das Modul 1 der Integrationsvereinbarung gemäß § 9 Integrationsgesetz (IntG), 

BGBl. I Nr. 68/2017, erfüllt hat oder zum Entscheidungszeitpunkt eine erlaubte Erwerbstätigkeit ausübt, mit 

deren Einkommen die monatliche Geringfügigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 

(ASVG), BGBl. Nr. 189/1955) erreicht wird.  

(2) Liegt nur die Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 vor, ist eine "Aufenthaltsberechtigung" zu erteilen.“ 

Art. 8 EMRK lautet wie folgt: 

„Art. 8 EMRK (1) Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und 

seines Briefverkehrs. 

(2) Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts ist nur statthaft, insoweit dieser Eingriff 

gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die 

nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung 

der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder 

zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.“ Bei der Setzung einer aufenthaltsbeendenden 

Maßnahme kann ein ungerechtfertigter Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens des 

Fremden iSd. Art. 8 Abs. 1 EMRK vorliegen. Daher muss überprüft werden, ob die aufenthaltsbeendende 

Maßnahme einen Eingriff und in weiterer Folge eine Verletzung des Privat- und/oder Familienlebens des 

Fremden darstellt.“ 
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Ob eine Verletzung des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens iSd Art. 8 EMRK 

vorliegt, hängt nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für 

Menschenrechte sowie des Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofes jeweils von den 

konkreten Umständen des Einzelfalles ab. Art. 8 Abs. 2 EMRK erfordert eine Prüfung der 

Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen Eingriffes; letztere verlangt eine 

Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem Sinne wird 

eine Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die 

Lebenssituation des Fremden und seiner Familie schwerer wögen als die nachteiligen Folgen 

der Abstandnahme von ihrer Erlassung. 

Die Verhältnismäßigkeit einer Rückkehrentscheidung ist dann gegeben, wenn der 

Konventionsstaat bei seiner aufenthaltsbeendenden Maßnahme einen gerechten Ausgleich 

zwischen dem Interesse des Fremden auf Fortsetzung seines Privat- und Familienlebens 

einerseits und dem staatlichen Interesse auf Verteidigung der öffentlichen Ordnung 

andererseits, also dem Interesse des Einzelnen und jenem der Gemeinschaft als Ganzes 

gefunden hat. Dabei variiert der Ermessensspielraum des Staates je nach den Umständen des 

Einzelfalles und muss in einer nachvollziehbaren Verhältnismäßigkeitsprüfung in Form einer 

Interessenabwägung erfolgen. 

Bei dieser Interessenabwägung sind – wie in § 9 Abs. 2 BFA-VG unter Berücksichtigung der 

Judikatur der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts ausdrücklich normiert wird – insbesondere 

die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des 

Fremden rechtswidrig war, das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, die 

Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der Grad der Integration des Fremden, die Bindungen zum 

Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, 

insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, die Frage, ob 

das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 

unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren sowie die Frage zu berücksichtigen, ob die Dauer 

des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen 

Verzögerungen begründet ist (vgl. VfGH 29.09.2007, B 1150/07-9; VwGH 26.06.2007, 

2007/01/0479; VwGH 26.01.2006, 2002/20/0423). 

Hierbei ist neben diesen (beispielhaft angeführten) Kriterien, aber auch auf die 

Besonderheiten der aufenthaltsrechtlichen Stellung von Asylwerbern Bedacht zu nehmen, 

zumal etwa das Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden 

Integration dann gemindert ist, wenn dieser Aufenthalt rechtswidrig oder lediglich auf 

unberechtigte Asylanträge zurückzuführen ist (vgl. VfGH 12.06.2007, B 2126/06; VfGH vom 
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29.09.2007, Zl. B 1150/07-9; VwGH 24.04.2007, 2007/18/0173; VwGH 15.05.2007, 

2006/18/0107, und 2007/18/0226). 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sind 

die Staaten im Hinblick auf das internationale Recht und ihre vertraglichen Verpflichtungen 

befugt, die Einreise, den Aufenthalt und die Ausweisung von Fremden zu überwachen (EGMR 

28.05.1985, Abdulaziz ua., Zl. 9214/80 ua, EuGRZ 1985, 567; 21.10.1997, Boujlifa, Zl. 

25404/94; 18.10.2006, Üner, Zl. 46410/99; 23.06.2008 [GK], Maslov, 1638/03; 31.07.2008, 

Omoregie ua., Zl. 265/07). Die EMRK garantiert Ausländern kein Recht auf Einreise, Aufenthalt 

und Einbürgerung in einem bestimmten Staat (EGMR 02.08.2001, Boultif, Zl. 54273/00; 

28.06.2011, Nunez, Zl. 55597/09). 

Vom Begriff des "Familienlebens" in Art 8 EMRK ist nicht nur die Kernfamilie von Eltern und 

(minderjährigen) Kindern umfasst, sondern zB. auch Beziehungen zwischen Geschwistern 

(EKMR 14.3.1980, Appl. 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Eltern und erwachsenen 

Kindern (etwa EKMR 6.10.1981, Appl. 9202/80, EuGRZ 1983, 215). Dies allerdings nur unter 

der Voraussetzung, dass eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt. Es kann nämlich nicht von 

vornherein davon ausgegangen werden, dass zwischen Personen, welche miteinander 

verwandt sind, immer auch ein ausreichend intensives Familienleben iSd. Art 8 EMRK besteht, 

vielmehr ist dies von den jeweils gegebenen Umständen, von der konkreten Lebenssituation 

abhängig. Der Begriff des "Familienlebens" in Art 8 EMRK setzt daher neben der 

Verwandtschaft auch andere, engere Bindungen voraus; die Beziehungen müssen eine 

gewisse Intensität aufweisen. So ist etwa darauf abzustellen, ob die betreffenden Personen 

zusammengelebt haben, ein gemeinsamer Haushalt vorliegt oder ob sie (finanziell) 

voneinander abhängig sind (vgl etwa VwGH 26.1.2006, 2002/20/0423; 8.6.2006, 

2003/01/0600; 26.1.2006, 2002/20/0235, worin der Verwaltungsgerichtshof feststellte, dass 

das Familienleben zwischen Eltern und minderjährigen Kindern nicht automatisch mit 

Erreichen der Volljährigkeit beendet wird, wenn das Kind weiter bei den Eltern lebt). 

Unter dem "Privatleben" sind nach der Rechtsprechung des EGMR persönliche, soziale und 

wirtschaftliche Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden Menschen konstitutiv sind, 

zu verstehen (vgl. EGMR 16.06.2005, Fall Sisojeva ua., Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554). In 

diesem Zusammenhang komme dem Grad der sozialen Integration des Betroffenen eine 

wichtige Bedeutung zu. 

Für den Aspekt des Privatlebens spielt zunächst die zeitliche Komponente im Aufenthaltsstaat 

eine zentrale Rolle, wobei die bisherige Rechtsprechung keine Jahresgrenze festlegt, sondern 
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eine Interessenabwägung im speziellen Einzelfall vornimmt (vgl. dazu Peter Chvosta, Die 

Ausweisung von Asylwerbern und Art. 8 EMRK, in ÖJZ 2007, 852 ff, aber auch VwGH 

26.06.2007, Zl. 2007/01/0479, wonach ein dreijähriger Aufenthalt "jedenfalls" nicht 

ausreichte, um daraus eine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat abzuleiten, so 

im Ergebnis auch VfGH 12.06.2013, Zl. U485/2012). Die Umstände, dass ein Fremder perfekt 

Deutsch spricht sowie sozial vielfältig vernetzt und integriert ist, stellen keine über das übliche 

Maß hinausgehenden Integrationsmerkmale dar (Hinweis E 26. November 2009, 

2008/18/0720). Auch die strafgerichtliche Unbescholtenheit (vgl. § 66 Abs. 2 Z. 6 FrPolG 2005) 

vermag die persönlichen Interessen des Fremden nicht entscheidend zu stärken (VwGH 

25.02.2010, Zl. 2010/18/0029). Vom Verwaltungsgerichtshof wurde im Ergebnis auch nicht 

beanstandet, dass in Sprachkenntnissen und einer Einstellungszusage keine solche 

maßgebliche Änderung des Sachverhalts gesehen wurde, die eine Neubeurteilung im Hinblick 

auf Art. 8 MRK erfordert hätte (vgl. VwGH 19.11.2014, Zl. 2012/22/0056; VwGH 19.11.2014, 

Zl. 2013/22/0017). 

In seiner davor erfolgten Entscheidung Nnyanzi gegen United Kingdom vom 08.04.2008 (Nr. 

21878/06) kommt der EGMR zu dem Ergebnis, dass bei der vorzunehmenden 

Interessensabwägung zwischen dem Privatleben des Asylwerbers und dem staatlichen 

Interesse eine unterschiedliche Behandlung von Asylwerbern, denen der Aufenthalt bloß 

aufgrund ihres Status als Asylwerber zukommt, und Personen mit rechtmäßigem Aufenthalt 

gerechtfertigt sei, da der Aufenthalt eines Asylwerbers auch während eines jahrelangen 

Asylverfahrens nie sicher ist. So spricht der EGMR in dieser Entscheidung ausdrücklich davon, 

dass ein Asylweber nicht das garantierte Recht hat, in ein Land einzureisen und sich dort 

niederzulassen. Eine Abschiebung ist daher immer dann gerechtfertigt, wenn diese im 

Einklang mit dem Gesetz steht und auf einem in Art 8 Abs. 2 EMRK angeführten Grund beruht. 

Insbesondere ist nach Ansicht des EGMR das öffentliche Interesse jedes Staates an einer 

effektiven Einwanderungskontrolle jedenfalls höher als das Privatleben eines Asylwerbers; 

auch dann, wenn der Asylwerber im Aufnahmestaat ein Studium betreibt, sozial integriert ist 

und schon 10 Jahre im Aufnahmestaat lebte. 

Auch die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, indem sich die 

Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, ist bei der Abwägung in 

Betracht zu ziehen (EGMR 24.11.1998, Fall Mitchell, Appl. 40.447/98; 05.09.2000, Fall 

Solomon, Appl. 44.328/98; 31.01.2006, Fall Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 

50.435/99, OJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562). 
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3.3.2. Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten 

Sachverhaltes ergibt sich: 

Der BF hat im Bundesgebiet keine Familienangehörigen und führt auch keine 

familienähnlichen Beziehungen. Ein Eingriff in das Familienleben ist somit zu verneinen.  

Hinsichtlich des Privatlebens ist zunächst auf die Aufenthaltsdauer des BF von vier Jahren zu 

verweisen. Der VwGH hat zum Ausdruck gebracht, dass einer Aufenthaltsdauer von weniger 

als fünf Jahren für sich betrachtet noch keine maßgebliche Bedeutung für die 

durchzuführende Interessenabwägung zukommt (VwGH 30.07.2015 Ra 2014/22/0055 mit 

Hinweis auf 23.06.2015, Ra 2015/22/0026 und 0027). 

Die Aufenthaltsdauer wird weiter dadurch relativiert, dass der Aufenthalt des BF bloß 

aufgrund der vorläufigen Aufenthaltsberechtigung als Asylwerber rechtmäßig war und sich 

der BF seines unsicheren Aufenthalts bewusst sein musste.  

Die bloße Aufenthaltsdauer ist freilich nicht allein maßgeblich, sondern es ist anhand der 

jeweiligen Umstände des Einzelfalles vor allem zu prüfen, inwieweit der Fremde die in 

Österreich verbrachte Zeit dazu genützt hat, sich sozial und beruflich zu integrieren (VwGH 

10.11.2015, Ro 2015/19/0001).  

Dazu ist auszuführen, dass der BF momentan einen Deutschkurs besucht und in der 

Beschwerdeverhandlung bereits gute Deutschkenntnisse vorzuweisen vermochte. Er bezieht 

Leistungen aus der Grundversorgung, verfügt über keinen österreichischen Freundes- und 

Bekanntenkreis und konnte keine relevanten Integrationsschritte vorweisen.  

Der Umstand, dass der BF in Österreich nicht straffällig geworden ist, bewirkt keine Erhöhung 

des Gewichtes der Schutzwürdigkeit von persönlichen Interessen an einem Aufenthalt in 

Österreich, da das Fehlen ausreichender Unterhaltsmittel und die Begehung von Straftaten 

eigene Gründe für die Erlassung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen darstellen (VwGH 

24.07.2002, 2002/18/0112). 

Der BF ist im Irak geboren, hat dort den überwiegenden Teil seines Lebens verbracht und ist 

mit den sozialen und kulturellen Gepflogenheiten seines Herkunftsstaates vertraut. Der BF 

verfügt über dortigen familiären Anschluss. Aufgrund der bestehenden Bindungen zu seinem 

Herkunftsstaat wird es dem BF jedenfalls möglich sein, sich wieder in die Gesellschaft seines 

Heimatlandes einzugliedern. 
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Nach Maßgabe einer Interessensabwägung im Sinne des § 9 BFA-VG ist die belangte Behörde 

unter Beachtung der ständigen Judikatur des VwGH, wonach den die Einreise und den 

Aufenthalt von Fremden regelnden Vorschriften und deren Befolgung durch den 

Normadressaten aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zuzukommen habe (vgl. VwGH 9.3.2003, 

2002/18/0293), sohin zu Recht davon ausgegangen, dass das öffentliche Interesse an der 

Beendigung des unrechtmäßigen Aufenthalts des BF im Bundesgebiet das persönliche 

Interesse des BF am Verbleib im Bundesgebiet überwiegt und daher durch die angeordnete 

Rückkehrentscheidung eine Verletzung des Art. 8 EMRK nicht vorliegt. Auch sonst sind keine 

Anhaltspunkte hervorgekommen bzw. nicht vorgebracht worden, dass im gegenständlichen 

Fall eine Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig wäre. 

Gemäß § 52 Abs. 9 FPG hat die belangte Behörde zu Recht festgestellt, dass die Zulässigkeit 

der Abschiebung des BF in den Irak gegeben ist, da nach den die Abweisung des Antrages auf 

internationalen Schutz tragenden Feststellungen der vorliegenden Entscheidung keine 

Gründe vorliegen, aus denen sich eine Unzulässigkeit der Abschiebung im Sinne des § 50 FPG 

ergeben würde; insbesondere werden dadurch die Art 2 oder 3 EMRK oder das 6. 

beziehungsweise 13. ZPEMRK nicht verletzt und ist damit für den BF keine ernsthafte 

Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 

internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes verbunden und steht der Abschiebung keine 

Empfehlung einer vorläufigen Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte entgegen. 

Die Abschiebung in den Irak ist daher zulässig. 

Die Beschwerde gegen die Spruchpunkte III.-V. des angefochtenen Bescheides war daher 

gemäß § 57 AsylG, § 10 Abs. 1 Z 3 AsyG iVm § 9 BFA-VG, § 52 Abs. 2 Z 2 FPG, §§ 52 Abs. 9 und 

46 FPG als unbegründet abzuweisen. 

3.4. Zu Spruchpunkt VI. des angefochtenen Bescheides: 

Gemäß § 55 Abs 1 FPG wird mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG zugleich eine 

Frist für die freiwillige Ausreise festgelegt; die Frist beträgt gemäß § 52 Abs. 2 FPG 14 Tage ab 

Rechtskraft des Bescheides, sofern nicht im Rahmen einer vom Bundesamt für Fremdenwesen 

und Asyl vorzunehmenden Abwägung festgestellt wurde, dass besondere Umstände, die der 

Drittstaatsangehörige bei der Regelung seiner persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen 

hat, die Gründe, die zur Erlassung der Rückkehrentscheidung geführt haben, überwiegen. 
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Solches wurde nicht dargetan und liegen keine Anhaltspunkte vor, die in concreto für eine 

längere Frist sprächen. 

Die Beschwerde gegen Spruchpunkt VI. war daher gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG abzuweisen. 

Zu Spruchteil B): Unzulässigkeit der Revision 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen.  

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der 

Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die 

gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die 

vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 

beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu 

lösenden Rechtsfrage vor. Konkrete Rechtsfragen grundsätzlicher Bedeutung sind weder in 

der gegenständlichen Beschwerde vorgebracht worden noch im Verfahren vor dem 

Bundesverwaltungsgericht hervorgekommen. 


